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1: Einleitung und Aufgabenstellung

Das Planfeststellungsverfahren nach $ 9b des Atomgesetzes zum geplanten Endlagerfür

radioaktive Abfälle Konrad befindet sich im Stadium der Bescheiderstellung durch die zu−

ständige Behörde. Nach gegenwärtigem Informationsstandsoll ein Planfeststellungsbe−
schluß in der zweiten Jahreshälfte 1997 erteilt werden.

Vonzahlreichen Kommunen, Verbänden und Einzelpersonen wurden während des Plan−

feststellungsverfahrens Einwendungen erhoben. Diese wurden auf dem Erörterungstermin
vom 25.09.1992 bis 06.03.1993 von den EinwenderlInnen, den Rechtsbeiständen und, für

die Mehrzahl der Kommunen sowie Greenpeacee.V., von der Gruppe Ökologie GmbH(seit
Februar 1995 intac Gmbh) als Sachbeistand dargelegt. In der Diskussion mit dem Antrag−
steller, Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), konnten einige Einwendungen ausgeräumt
werden. Der größte Teil, vor allem auch die für eine mögliche Betroffenheit durch das ge−

plante Endlager wichtigsten Einwendungen,hat jedoch weiterhin Bestand. In der Zeit nach

dem Erörterungstermin bis Ende 1996 wurden vom BfS zahlreiche neue Unterlagen und

Unterlagen in überarbeiteter Form bei der Planfeststellungsbehördeeingereicht.

Das weitere Vorgehen im Verfahren Schacht Konradist − neben rechtlichen Gesichtspunk−.
ten − entscheidend davon abhängig, inwieweit sich der fachwissenschaftliche Sachstand im

Planfeststellungsverfahren durch die neuen bzw.revidierten Unterlagenseit dem Erörte−

rungstermin verändert hat. In diesem Zusammenhang hatdie Arbeitsgemeinschaft Schacht

KONRADe.V., Interessenvertreterin von Kommunen, Verbänden,Parteigliederungen und

Einzelpersonenin der Region, die intac GmbH beauftragt, eine Auswertung von Verände−

rungen des fachwissenschaftlichen Standes ausgewählter Themenim Planfeststellungsver−
fahren vorzunehmen.Die Bearbeitung einer ersten Phase mit den Themenbereichen Abfälle

und Endlagerungsbedingungen,Langzeitsicherheit sowie Stör− bzw. Unfälle mit ihren ra−

diologischen Auswirkungen wurde im Dezember 1995 abgeschlossen. Die Bearbeitung der

Phase B zu den ThemenAktivitätsfreisetzungen aus der Anlage mit dem Abwasser, Um−

weltverträglichkeitsprüfung und Transporte zum geplanten Endlager Konrad erfolgte von

November 1996 bis April 1997. Die Beauftragungeiner Phase C, in der die noch offenen

Themenbereiche Aktivitätsabgaben mit der Abluft, Betrieb der Anlage sowie Notfall− und

Katastrophenschutz bearbeitet werdensollen, befindet sich gegenwärtig in der Planungs−

phase.,

Die Bearbeitung des Auftrages enthielt folgende Arbeitsschritte:

+ Akteneinsicht im Niedersächsischen Umweltministerium,
+ ergänzende Auswertung des Wortprotokolls des Erörterungstermins sowie

+ inhaltliche Bewertung des neuen Sachstandesbzgl. des Planfestellungsverfahrens.

Die Auswertung zu denin Phase B bearbeiteten Themenbereichen wird hiermit vorgelegt.
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2. Identifizierung von neuen Unterlagen

Auf Grundlage der vom Niedersächsischen Umweltministerium (NMU) zur Verfügung ge−
stellten Aufstellungen über die vom Antragsteller eingereichten Unterlagen sowie dem Ak−

tenplan zu den Behördenunterlagen wurden zunächst die Unterlagenidentifiziert, die seit

September 1992 (Beginn des Erörterungstermins) eingereicht bzw. erstellt wordensind.

Dabei wurdenalle Unterlagen berücksichtigt, die nach dem aufgeführten Kurztitel für die

auftragsrelevanten Themenbereicheinteressant erschienen. Während der Akteneinsicht

wurdedie Relevanz für die weitere Bearbeitung festgestellt. Im folgenden werdendiese

Unterlagen aufgeführt, und es wird jeweils benannt, ob sie im Rahmendieses Auftrages
einer vertiefenden Bewertung unterzogen werden müssen,für hier nicht bearbeitete The−

menbereicheinteressant sind oder in bezug auf diesen Auftrag uninteressant sind.

Einige der von uns angeforderten Akten wurdennicht zur Verfügung gestellt. Die genann−
ten Gründe hierfür waren, daß sie nicht zu den Verfahrensakten gehören, daß sie Ge−

schäftsgeheimnisse enthalten oder daß sie im behördeninternen Geschäftsgang waren.

2.1 Erläuternde Unterlagen (vom BfSeingereicht)

Rev.
018.1 Abflüsse, oberirdische Einzugsgebiete,

Bar Abflußverhältnisse der Vorfluter

0193

|

oo

|]

Abflüsse, oberirdische Einzugsgebiete, Dokumentation

Ze

Abflüsse, oberirdische Einzugsgebiete: Wasserbilanz

des Zweigkanals Salzgitters

Feeeoberirdischen Wasserscheiden

le)

Pumpmenge Wasserwerk Hütte, Wassergewinnung wird ausgewertet
und Wasserabgabemengen

Endlager Konrad unter Berücksichtigung von

radioaktive Abfälle ...

Damageof reactor waste packagesin transport
accidents

|

034

|

_00

_|

Belegung der Grubenwassermenge von 15.000 m3/a

ae

BerechnungenderOrtsdosisleistung von

036.10

|

00

|

Brandeinwirkung auf Abfallgebinde

037.05 wird ausgewertet

036.01 Daten Radioaktiver Abfälle für Sicherheitsanalysen zum wird ausgewertet

Abfallgebinden; PTB−SE−IB−3

037.01 Fractional release from heating Plutonium Nitrate wird ausgewertet
solutions in a flowing air stream; BNWL−931

Activity release from waste packages containing ILLW−

cemented waste forms under mechanical and thermal

stresses
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Titel Bemerkung
An impacttest for solid waste forms

037.07 Analysis, scale modeling, and full scale tests of low wird ausgewertet
level nuclear waste drum ...

Durchführung von Experimentenzur Unterstützung der wird ausgewertet
Annahmen zur Freisetzung von Plutonium bei einem

Flugzeugabsturz

mit Polystyrol verfestigten Ionentauschern
;

Literaturstudie über Experimente zur Bildung wird ausgewertet
plutoniumhaltiger Aerosole bei Bränden

The fractional airborne release of dissolved radioactive

materials during the combustion of 30 percent normal

Tributyl Phosphate in a kerosine−type diluent;
BNWL−274

Fractional airborne release of Strontium during the

combustion of 30 percent normal Tributyl Phosphatein

a kerosine−type diluent;
BNWL−B−358

Information zur Temperaturabhängigkeit der

Cs−Freisetzung aus MAW−Zementprodukten bei

thermischer Belastung

Eingangskontrolle Abfallgebinde, Sondermaßnahmen hier nicht relevant

Anforderungen an endzulagernderadioaktive Abfälle, wird ausgewertet
|

Stand 12/95

Systembeschreibung Einlagerungssystem Band 1 und 2 hier nicht relevant

Systembeschreibung Abruf und Einlagerungsvorgang

Produktkontrolle radioaktiver Abfälle hier nicht relevant

Stand 1/96

Wasserbilanz: Überwachung der Grubenwassermengen wird ausgewertet

Brandschutz unter Tage Il hier nicht relevant

Grundlagender Ableitung von Aktivitätsbegrenzungen wird ausgewertet

für den bestimmungsgemäßenBetrieb...

Endlager Konrad, wird ausgewertet

Überwachungs− und Bilanzierungskonzeptfür die Ab−

leitung radioaktiver Stoffe über Luft und Wasser

wird ausgewertet

wird ausgewertet

wird ausgewertet

084
11117

Umgebungsüberwachung

|

02

|systembeschreibung

Sprühwasserlöschanlagen....

|

 hiernichtrelevant
Administrative Maßnahmenzur Vermeidung von hier nicht relevant

Störfällen

Systembeschreibung Abwasserentsorgung ... wird ausgewertet

02

05

04

03

02

0

01

03

02

03

02

04 Rahmenbeschreibung zur Durchführung der Produkt− hier nicht relevant

kontrolle radioaktiver Abfälle − Schachtanlage Konrad

3

RR
226.

.].

oz)

243°

|

»00−]
250

|

0en
=

EN
283 4 Planfeststellungsverfahren Konrad: Stellungnahmedes wird ausgewertet

BfS zu Fragen des TÜV
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?Strahlenschutzverträglichkeit? von im untertägigen wird ausgewertet
Betrieb des Endlagers Konrad wiederverwendetes

Grubenwasser; ET−IB−62, Rev.01

493 01 Ableitung eines abdeckenden Reduktionsfaktors für wird ausgewertet

Aktivitätsgrenzwerte aus der Störfallanalyse zur

pauschalen Berücksichtigung modifizierter

Störfallberechnungsgrundlagen

497 03 Abwasserentsorgung Schacht Konrad 2 wird ausgewertet
− Landschaftsplanerischer Fachbeitrag −

498

|

00

|

Ableitung Grubenwasser − Unterl.zusammenstellung

2.2 Ergänzende Unterlagen (vom Bf$ eingereicht)

Bemerkung

wird ausgewertetPlanunterlagen Endlager Konrad,

Tagesanlagen Schacht Konrad 2,

Grundstücks− und Gebäudeentwässerung

Planunterlagen Endlager Konrad,

Tagesanlagen Schacht Konrad 2,
Grubenwasser−Übergabestation

Planunterlagen Endlager Konrad,

Tagesanlagen Schacht Konrad 1,
Grundstücks− und Gebäudeentwässerung

|

04

|

____Antrag nach BlmSchG Konrad 1
0498

|

04

|___

Antrag nach BlmSchG Konrad 2
Verkehrsanbindung Schacht Konrad 2

05

wird ausgewertet

wird ausgewertet

|

062

|

04

|

____Abwasserentsorgung Konrad1
063

|

05

|

___Abwasserentsorgung Konrad 2

2.3 Behördenunterlagen

Aufgrund der wenigerspezifizierten Angaben im Aktenplan konntendie zur Einsicht ange−
forderten Unterlagen im einzelnen nicht im vorhinein nach Aktualität und Titelrelevanz

abgeglichen werden. Daher ergab sich ein erheblicher Umfang an einzusehendenAkten.
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40326/03−

S

S
12.3 chriftverkehr PTB/BfS
−1/2.4 chriftverkehr GSF
−1/2.7 chriftverkehr MP/Staatskanzleis

:

−1/4 SSK

Befahrungen/Pressefahrten

−4/2.1 Statusberichte/Stellungnahmen ’ ab 07.1995

− Abfallbehältnisse

−17/4.2.1 Aktivitätsinventar und Eigenschaften der einzulagernden keine Veränderung
radioaktiven Abfälle

Aktivitätsinventar d. einzulagernden Abfälle−17/4.2.1.1
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3, Bemerkungenzurinhaltlichen Gesamtbewertung

Die bei der Vorbewertungin Kapitel 2 als relevant identifizierten Unterlagen werden in den

Kapiteln 4. bis 6. einer vertiefenden Bewertung unterzogen.Bei ihnen handelt es sich (von
Ausnahmen abgesehen) um solche, die nach dem Erörterungstermin entweder neuerstellt

wurden oder einen neueren Bearbeitungsstand haben und durch die eine Veränderung des
fachwissenschaftlichen Sachstandeserfolgt ist. Unterlagen, bei denensich erst bei der

vertiefenden Bearbeitung herausgestellt hat, daß die Veränderungen unwesentlich sind,
werden im folgendennicht weiter berücksichtigt.

Aufgrund der unterschiedlichen Sachlage mußten die ThemenbereicheAktivitätsfreiset−

zungen mit dem Abwasser und Umweltverträglichkeitsprüfung (Kapitel 4. und 5.) sowie

Transporte (Kapitel 6.) unterschiedlich bearbeitet werden.

Kapitel 4. und 5.:
In bezug auf für diese Bearbeitung relevante Themen werden auch übergreifende Gutach−

ten und Veröffentlichungen ausgewertet. Ergänzend hierzu wird das Protokoll des Erörte−

rungstermins zum Planfeststellungsverfahren herangezogen.Eine detaillierte Auswertung
des Protokolls ist für die bearbeiteten Themenin diesem Rahmennicht möglich. Es kann

daher nur eine ergänzende Auswertung in bezug aufdie in Kapitel2. identifizierten, rele−

vanten Sachpunkte vorgenommen werden.
Für das weitere Verfahren wird in dieser Arbeit bewertet, welche Auswirkungendie Verän−

derungendes Sachstandes im Hinblick auf die Betroffenheit bzw. die Einwendungen haben

und welche Bedeutung dem im weiteren Verfahren zukommt. Eine detaillierte wissen−

schaftliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Punkten/Problemen erfolgt an dieser

Stelle nicht. Diese kann nur in gutachterlichen Stellungnahmengeleistet werden.

Im folgenden wird zu jedem Sachpunkt zunächst der Stand nach dem Erörterungstermin

zusammengefaßt, dann der neue Sachstand dargestellt und schließlich ein Fazit gezogen,
das die Bewertung des Sachpunktes in bezug auf das weitere Verfahren sowie Hinweise

auf die Betroffenheit, speziell auch der KommunenBraunschweig, Lengede und Vechelde,

enthält.

Kapitel6.:
Für die Bearbeitung des ThemasTransporte mußte eine andere Struktur gewählt werden.

Sie sind offiziell nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens und von daherexistieren in den

Akten auch keine Unterlagen des Antragstellers. Deshalb, und um den sachlichen Zusam−

menhang derrelevanten Punkte zum Transport nicht zu verlieren, wurde für dieses Thema

die Form einer Gesamtstellungnahme gewählt. Für diese Stellungnahme wurdedas Proto−

koll des Erörterungstermins in bezug auf die klagerelevanten Punktedetailliert ausgewer−
tet, die Akten im Niedersächsischen Umweltministerium auf Relevanzfür die Transport−

frage geprüft und externe Literatur herangezogen.
Für die einzelnen Kommunen wurde durch Ortsbegehungen geprüft, ob es Veränderungen

bzgl. Streckenführung und Gefahrenmomentefür die Strecken gegebenhat. Neben den

bereits genannten Kommunenwerdenin Kapitel 6 auch Hannover und Oldenburg berück−

sichtigt.
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Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, daß entsprechend der Vereinba−

rungen und dem Auftragsumfangnicht der Stand aller vorgebrachten Einwendungenzu

den hier relevanten Sachpunkten überprüft wird, sondern sich diese Bearbeitung darauf

beschränkt, die Änderung des fachwissenschaftlichen Sachstandes durch neu eingereichte
oder revidierte Unterlagen festzustellen.
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4. Aktivitätsabgaben mit dem Abwasser

Die beim Betrieb des geplanten Endlagers Konrad anfallenden Abwässer(einschließlich
Grubenwässer) und deren mögliche Auswirkungen auf die Aue, werdenseit Vorlage der

ersten Planungendurchdie Physikalisch−Technische Bundesanstalt (PTB) bzw. durch das

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) kontrovers diskutiert. So wurden von Seiten der

Gruppe Ökologie (jetzt intac GmbH) bereits in den entsprechenden damaligen Plandarstel−

lungen des BfS erhebliche Lücken und Mängelfestgestellt [GÖK 1989]. Während desErör−

terungstermins wurdedie fachliche Auseinandersetzung weitergeführt. Die wesentlichen

Gesichtspunkte der Diskussion waren:

der Anfall von Abwässerneinschließlich Grubenwasser,
die Behandlung und Kontrolle der Abwässer und

Grubenwässer,
Wasserführung und Vorbelastung der Aue,

Auswirkungen derEinleitung der Abwässer/Grubenwässerin die Aue,

mögliche Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung.v
9
,

+

Betroffen von dieser Problematik sind insbesondere die im direkten Unterlauf von Konrad

liegende Gemeinde Vechelde sowie der Landkreis Peine, der von der Aue (nördlich der

Kreuzung Aue/BAB 2 Erse genannt) durchflossen wird.

Im folgenden wird für die oben aufgeführten Aspekte kurz der Sachstand nach dem Erörte−

rungstermin benannt. Anschließend wird der gegenwärtige Planungs− bzw. Kenntnisstand

vorgestellt, der sich nach der neuerlichen Akteneinsicht ergibt. Daraus werden Empfehlun−

gen für die betroffenen Kommunenabgeleitet.

4.1 Sachstand nach dem Erörterungstermin

Auf dem Erörterungstermin wurden die oben genannten Aspekte ausführlich diskutiert

[EÖT 1993a]. Diese Diskussion soll hier nicht nachgezeichnet werden, sondern es werden

die wesentlichen Punkte kurz herausgestellt.

Der Antragsteller (BfS) geht von einer maximalen jährlich zu entsorgenden Grubenwasser−
menge von 10.000 m? aus [EÖT 1993a, S.53−23). Zwar

fallen
pro Jahr rund 20.000 m?

Grubenwasser an, davon werdenjedoch rund 10.000 m? untertägig betrieblich verwendet

(Fahrbahnpflege u.ä.).

Die vorgesehene gemeinsameEinleitung von Abwässern und Grubenwässern in die Aue

soll maximal 1 l/s betragen. Vor der Einleitung müssen die Wässer nach einer Kontrolle ih−

res möglichen Gehaltes an radioaktiven Stoffen freigegeben werden.Bei zu hoher Konta−

mination sind entsprechende Abwässer/Grubenwässer andersweitig geordnet zu entsorgen

(z.B. Konditionierung mit anschließender Endlagerung).



intac Veränderungendesfachwissenschaftlichen Standes Seite 12
im Planfeststellungsverfahren zum geplanten Endlager Konrad

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Wasserführung − und damit nicht zuletzt

die Verdünnungsfähigkeit − der Aue.
Dabei geht BfS von einem langjährigen harmonischen

Mittelwert des Aueabflusses von 0,5 m?/s aus. Der
langjährige

arithmetische Mittelwert des

Abflussessoll allerdings höhersein undbei0,6 bis 0,7 m?/s liegen [EÖT 1993a, S.54−13]. In

diesem Zusammenhang wurde vonder für die Abwassereinleitung in die Aue zuständigen
Genehmigungsbehörde(Bezirksregierung Braunschweig) darauf hingewiesen, daß eine

Einleitung der Abwässerin die Aue dann nicht mehr stattfinden darf, wenn der Aueabfluß

unter 0,32 m?/s fällt [EÖT 1993a, S.54−13]. Damit soll vermieden werden, daß eine zu ge−

ringe Verdünnung dereingeleiteten Schadstoffe (v.a. Chlorid, Schwermetalle, radioaktive

Stoffe) stattfindet.

Ein weiterer Diskussionspunkt waren mögliche Überschwemmungsgebiete im Unterlauf der

Aue mit Auswirkungenauf die Berechnungder Strahlenbelastung. Hier blieb BfS bei der

Meinung, daß Überschwemmungenentwedernicht oder nur sehr selten stattfinden, so

daß sie bei der Abschätzung der radiologischen Konsequenzen ohneBelang seien. Dieser

Punkt konnte während des Erörterungsterminesnicht abschließend geklärt werden.In die−

sem ZusammenhangvonInteresseist allerdings ein Vorschlag der Genehmigungsbehörde

[EÖT 1993a, S.54−20], auch bei konkret noch festzulegenden Ausuferungswasserständen
der Auedie Einleitung von Abwässern in die Aue zu stoppen.

Hinsichtlich der Auswirkungenderin die Aue einzuleitenden radioaktiven Stoffe blieb BfS

bei seiner Meinung, daß nach $ 28 Absatz 2 Strahlenschutzverordnung(StrISchV) bei der

Ermittlung der Strahlenbelastung die natürlichen radioaktiven Stoffe, die mit den Gruben−

wässern abgeleitet werden, nicht zu berücksichtigen sind, und daß unter Berücksichtigung
aller relevanten Expositionspfade die Strahlenbelastung in jedem Fall unterhalb der Grenz−

werte des 8 45 StrISchV liegt. Seitens der Einwenderwar kritisiert worden, daß die Grenz−

werte des 8 45 StrISchV zu maximal 50 % ausgeschöpft werden, und zwar zum überwie−

gendenTeil durch die natürlichen Radionuklide, so daß eine Begrenzung der Abgabedieser

Stoffe erforderlich ist.

4.2 Neuer Sachstand

4.2.1 Abzuleitende Wässer und konventionelle Belastungen

Die durchgeführte Akteneinsicht zeigt, daß die PlanungendesBfS hinsichtlich der Abwas−

serfrage inzwischen sehr weitgehend konkretisiert wordensind. Einen Überblick überdie

Planungen gebenz.B. [DBE 1995, 1995a, 1995b]. Die Planungen sowie einige unklare

Aspektesollen hier kurz vorgestellt werden, damit die aktuelle Gesamtsituation deutlich

wird. Danach fallen folgende Abwässer an Schacht Konrad 2 an:

+ Niederschlagswasser(i.w. Abfluß von Dach− und Straßenflächen): Diese Abwässer wer−

den gesammelt und übereine Freispiegelleitung in den Vorfluter ?Beddinger Graben?

eingeleitet. Der Beddinger Graben mündet wiederum in die Aue. Unter Berücksichtigung
der zu entwässernden Flächenliegt die Bemessungsgrundlagebei 290 \/s. Der Abfluß in

den Beddinger Graben wird durch ein Drosselorgan auf 100 \/s begrenzt. Der
dadurch

notwendige Speicherraum im Niederschlagswassersammler beträgt 650 m? [DBE1995a].
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Ob und wie eine Freisetzung vonradioaktiven Stoffen, die den Transportfahrzeugen
außen anhaften können(z.B. bei Starkregen, Schnee), über das Niederschlagswasser−
sammelsystem sicher verhindert werden kann,ist den Unterlagen nicht eindeutig zu

entnehmen. Eventuell auf der LKW−Standfläche anfallendes Löschwasser wird in das

Schmutzwassernetz abgeführt, so daß Verunreinigungen und Kontaminationen des

Oberflächenwassers auf das Schmutzwassersystem beschränkt bleiben. Das der

Schmutzwasserkanalisation nachgeschaltete Pufferbeckensoll die Gewähr dafür bieten,
daß die entsprechenden Schmutzwässer erst dannin die Aue abgeleitet werden, wenn
diese den Anforderungenentsprechen.

+ Sanitäre Abwässer und Betriebsabwässer: Diese Abwässer werdenin einem eigenen

Abwassersystem gesammelt undin einer biologischen Kläranlage!? am Standort gerei−

nigt. Anschließend werdensie in ein Pufferbeckeneingeleitet, in das auch die Gruben−
wässer fließen. Bei Annahmeeines Dreischichtbetriebes ergibt sich ein Spitzenabfluß−
wert von 10 m?/h. Zu den Betriebsabwässern gehören auch eventuell anfallende Lösch−

wässer von der Löschanlage der Umladeanlage oder dem Löschwassersammelbehälter

der LKW−Stellfläche [DBE 1995]. Den Unterlagen (insbes. [DBE.1995b]) kann allerdings
nicht genau entnommenwerden, was mit dem in der Trocknungsanlage für Waggon
und LKW anfallenden Wasser geschieht. Soweit ersichtlich, werden diese Wässer dem

Schmutzwasserentsorgungssystem zugeführt. Inwieweit das in der Trocknungsanlage
anfallende möglicherweise kontaminierte Wasser auf radioaktive Inhaltsstoffe über−

wacht wird, geht aus den Unterlagen nicht klar hervor.

% Grubenwässer, Kondenswässer des Diffusors und Dekontabwässer aus dem untertägi−

gen Kontrollbereich: Die gehobenen Grubenwässer werdenin der Grubenwasser−Über−

gabestation auf radioaktive Inhaltsstoffe hin geprüft. Überprüft werden auch die Kon−

densatwässer. Nach
Freigabe??

werdendiese Wässerin das Pufferbeckeneingeleitet

(zwei Beckenzu je 3.650 m?), in das auchdie sanitären Abwässer und die Betriebsab−

wässer eingeleitet werden. Die maximal anfallende und
abzuleitende

Grubenwasser−

menge(einschließlich Kondenswässer) beträgt 10.000 m?/a. Die Dekontabwässer wer−

den vorihrer Ableitung aus den Abwassersammelbehältern in die Pufferbecken auf be−

stimmte Parameter hin analysiert. Aus dem Pufferbecken werden die Abwässer über

eine kontrollierbare Druckrohrleitung von rund 6,5 km Längebis Salzgitter−Üfingen ge−
führt und dort in die Aueeingeleitet. Durch ein spezielles Einleitbauwerk (im Flußbett

eingelassene Quellsteine) soll eine sofortige Vermischung mit dem Auewasser
gewähr−

leistet werden. Die Höchsteinleitungsmengein die Aue beträgt 1 /s (= 0,001 m3/5).

? Nach [NMU 1996a] hält die Stadt Salzgitter das GesamtvorhabenKläranlage aus

bauplanungsrechlicherSicht für unzulässig, so daß weitergehende Prüfungen von Teilen

des Vorhabens nicht mehr vorgenommen werden. Die genauen Gründe dafür sind nicht

bekannt.
2 Hierbei handelt es sich nach [DBE 1993,S. 24] um eine Freigabemessung, und nicht um

eine Freimessung gemäß Strahlenschutzverordnung.
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+ Grundwasser: Während der Bauphaseeinzelner Gebäudefallen durch notwendige
Grundwasserabsenkungen größere Mengen an Grundwasser an. BfS geht davonaus,
daß während einer vorgesehenen ca. zehnmonatigen Bauzeit rund 200 m?/d Grundwas−
ser anfallen. Dieses Grundwassersoll in das existierende Mischwassersystem der

Preussag eingeleitet werden.

Die an Schacht Konrad 1 anfallenden Abwässer (Niederschlagswässer, sanitäre Abwässer
und Betriebsabwässer) sind hier ohne Interesse, da diese Abwässer nach Fertigstellung des

?Aue−Sammlers? in die Kanalisation der Stadt Salzgitter eingeleitet werden sollen. Diese
Abwässer enthalten keine radioaktiven Stoffe. Vorfluter für diese (geklärten) Abwässerist

die das Gemeindegebiet von Lengede querende Fuhse. Die Aue wird von diesen Abwässern

nicht beeinflußt.

Für sämtliche mit der Abwasser− und Aueproblematik zusammenhängenden Fragenist die

Bezirksregierung Braunschweig als Genehmigungsbehörde im Rahmendes wasserrechtli−
chen Verfahrens zuständig. Bei der Akteneinsicht wurden Entwürfe des wasserrechtlichen

Erlaubnisbescheides (gehobeneErlaubnis) der Bezirksregierung Braunschweig eingesehen,
in denen der Umgang mit den Abwässern geregelt wird [BR BS 1994, 1997]. Im folgenden
werdendie wesentlichen Gesichtspunkte des Erlaubnisbescheides (Entwurf) vom Januar

1997 vorgestellt, da davon ausgegangen werden muß, daß der endgültige Erlaubnisbe−

scheid mit sehr großer Wahrscheinlichkeit diesem Entwurf in allen wesentlichen Punkten

entsprechen wird.

Der Entwurf des Genehmigungsbescheids [BR BS 1997] enthält die Erlaubnis,

+
Niederschlagswasser

aus dem Gelände Schacht Konrad 2 in einer Menge bis zu 100 \/s
bzw. 360 m?/h in den Beddinger Grabeneinzuleiten (dabei Drosselung auf 100 ls);

+ sanitäre Abwässer und Betriebsabwässer zusammen mit Grubenwasser und Konden−

satwasser bis maximal 1 \/s bzw. 3,6 m?/h bzw. 86,4 m?/d bei Salzgitter−Üfingen in die

Aueeinzuleiten. Jährlich dürfen jedoch insgesamtnicht mehr als 10.000 m? Grubenwäs−

ser eingeleitet werden.
+ Die Jahresschmutzwassermenge wird mit 15.000 m??festgelegt.

Der Entwurf des Erlaubnisbescheids [BR BS 1997] enthält auch etliche Benutzungsbedin−

gungen und Auflagen hinsichtlich der Einleitung in die Aue. Hierzu gehört eine Vielzahl

von chemischen und radiologischen Überwachungswerten, die durch ein Überwachungs−
system systematisch (u.a. auch im Rahmender Eigenüberwachung) erfaßt und dokumen−

tiert werden müssen. Zusätzlich hat der Betreiber des geplanten Endlagers?einen ?Alarm−

plan Abwasser? aufzustellen und einen Gewässerschutzbeauftragten gemäß 8 40 NWG zu

bestellen.

Die im Entwurf vorliegende Erlaubnis der Einleitung von Abwasserin die Aue steht unter

dem gesetzlichen Vorbehalt, daß nachträglich zusätzliche Anforderungenan die Beschaf−
fenheit des einzuleitenden Abwassers gestellt und Maßnahmenfür die Beobachtung der

Gewässerbenutzung undihrer Folgen angeordnet werden können.

|
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Weiterhin dürfen die sanitären Abwässer, Betriebsabwässer und Grubenabwässer nur dann

in die Aue eingeleitet werden, wenn die Wasserführung der Aue anderEinleitungsstelle
mindestens 320 l/s beträgt. Bei geringerer Wasserführung sind die Abwässer in dem aus−
reichend dimensionierten Pufferbeckenzu speichern. Der Entwurf des Erlaubnisbescheides
enthält allerdings − im Gegensatz zu den Ausführungen der Genehmigungsbehörde beim

Erörterungstermin, s. Kap. 4.1 − kein Verbot der Einleitung in die Aue, wenn diese einen

bestimmten Hochwasserabfluß überschreitet. Wegen dieser fehlenden Regelung ist der

Diskussionspunkt ?Hochwasser der Aue − Auswirkungen? immer nochkeiner befriedigen−
den Lösung zugeführt. Interessantist, daß in einem früheren Entwurf des Erlaubnisbe−

scheides vom 15.06.1993 noch ein entsprechendesVerbot derEinleitung ab einem be−

stimmten Hochwasserabfluß enthalten war. Offensichtlich ist diese Auflage auf Betreiben

von BfS zurückgenommen worden. In [BFS/DBE 1993, 5.32] wird dargelegt, daß diese Re−

gelung nicht akzeptiert wird, da die Begrenzung derAktivitätsabgabe an derEinleitungs−
stelle in die Auebereits sicherstellen soll, daß keine unzulässigen radiologischen Belastun−

gen durch Nutzung des Aue−Wassers entstehen.

Da für den Teilstrom Grubenwasser keine zutreffende Verwaltungsvorschrift existiert, die

Mindestanforderungendefiniert, werden für Schwermetalle im Grubenwasservon der Be−

zirksregierung herkunftsunabhängige parameterbezogene Anforderungenfestgelegt. Die

entsprechendenim Entwurf der wasserrechtlichen Erlaubnis festgesetzten Werte(z.B. für

Zink) sind nach Meinung von BfS und Bezirksregierung nach gegenwärtigem Kenntnisstand

durch eine gezielte Handhabung der Grubenwässereinhaltbar. So sollen die stärker mit

Schwermetallen belasteten Anteile des Grubenwassers zur Fahrbahnunterhaltung und

Haufwerksbefeuchtung im Grubengebäude verbleiben. Zur Nachvollziehbarkeit dieser Ver−

fahrensweise wird eine monatliche Bilanzierung der in der Grube gehandhabten Wässer,

insbesondere aber auch der Frachten der kritischen Parameter Zink undBlei, gefordert

(?Grubenwassermanagement?). Damit soll nachgewiesen werden, daß das Grubenwasser

nicht durch Vermischen und Verdünnen mit anderen Wässern auf zulässige Konzentratio−

nen gebracht wird oder eine Erhöhung des Chloridgehaltes des verbleibenden (und abzu−

leitenden) Grubenwassers stattfindet.

Ob das ?Grubenwassermanagement?die entsprechenden Anforderungenerfüllt, ist frag−
lich. Es handelt sich dabei um ein theoretisches Konzept. Hinzu kommt, daß langfristig der

Verbrauch von Grubenwasser untertage zurückgehenwird, da wegen abnehmenderAuf−

fahrleistungen weniger Grubenwasser zur Haufwerksbefeuchtung benötigt wird und es

dann − abgesehen von der Fahrbahnbefeuchtung − keine anderen Verwendungsmöglichkei−
ten für Grubenwässergibt [DBE 1993].

In einem früheren Entwurf des Erlaubnisbescheides wurde noch verlangt, daß die Gruben−

abwässer wegenihrer Schwermetallbelastung einer chemisch−physikalischen Abwasserbe−

handlung zu unterziehen sind, damit die geforderten Überwachungswerte erreicht werden

[BR BS 1994]. Auf diese Forderung wird im neuesten Entwurf verzichtet. Die Abwasserbe−

handlungsanlage wird de facto durch das ?Grubenwassermanagement?ersetzt. Nach An−

gabenderBezirksregierung [MORONGA 1995] entspricht die Wiederverwendungdes Gru−
benwassers untertage dem Minimierungsgrundsatz.Gleichzeitig soll der ursprünglich be−

absichtigte Nebeneffekt der Abwasserbehandlung, nämlich die Minimierung derradiologi−
schen Belastung des Abwassers, durch die vorgesehene Reduzierungdes zu fördernden
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Grubenwassers erreicht werden. Ob dem Minimierungsgrundsatz durch die geplanten
Maßnahmentatsächlich Genüge getan wird, darf zumindest angezweifelt und sollte juri−
stisch geprüft werden.

Ein wesentliches Problem stellt der hohe Salzgehalt (i.w. Chlorid) der Grubenwässerdar.

Um eine zu große Salzbelastung der Aue zu vermeiden, wird deshalb im Entwurf des Er−

laubnisbescheides die Chloridfracht ab einer Mindestwasserführung der Aue von 320 l/s
auf 16 g/s festgelegt. Gleichzeitig wird die Abwassereinleitung in die Aue mengenmäßig
auf maximal 1 /s begrenzt. Führt die Aue weniger Wasserals 320 ls, ist eine Einleitung
nicht gestattet. Bei einer stärkeren Wasserführung der Aue wiederum ist eine Erhöhung
des Chlorideintrages in Abhängigkeit von der jeweiligen Wasserführung der Auezulässig.
Dabei darf aber die Chloridkonzentration in der Aue durchdie Einleitung nicht um mehrals

50 mg/l erhöht werden.

Mit diesen Anforderungensoll gewährleistet werden, daß die zusätzliche Chloridkonzen−

tration der Aue durch die Einleitungen in keinem Fall um mehr als 50 mg/l erhöht wird.

Diese Begrenzungist nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil die Aue bereits eine Grundlast

an Chlorid von mindestens 300 mg/l aufweist [BR BS 1997]. Nach anderen Angabensolldie

Grundlast im Bereich derEinleitungsstelle bei 400 mg/l [VOIGT 1997] bzw. 368 mg/l

[BFS 1990] liegen. Darüber hinaus dient die vorgesehene Begrenzung hinsichtlich Chlorid

der Vergleichmäßigung der Salzbelastung der Aue undist aus naturschutzrechlicher Sicht

als Minimierung anzusehen[BR BS 1997].

Die vorgenommeneKoppelung dereinzuleitenden Chloridfracht mit der Wasserführung
der Aue erscheint plausibel, wenn gewährleistet ist, daß die Erhöhung der Chloridkonzen−

tration der Aue tatsächlich nicht mehr als 50 mg/l beträgt. Einen entscheidendenEinfluß

soll das ?Grubenwassermanagement? (s.o.) haben, dessen tatsächliche Wirksamkeit aber

erst im realen Betrieb beurteilt werden kann.Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, daß bei

einer Chloridvorbelastung der Aue von ca. 350 mg/l eine Erhöhung der Chloridkonzentra−

tion um 50 mg/l bereits zu einer Gesamtchloridkonzentration von ca. 400 mg/l in der Aue

führt. Damit wird die im allgemeinen für Gewässerals kritisch angesehene Chloridkonzen−

tration von 400 mg/l durch die Einleitung in die Aue unter Berücksichtigung der Vorbela−

stung erreicht.

In Zusammenhang mit der Chlorid−Problematik ist noch auf folgendes hinzuweisen: Im

vom BfS ausgelegten Antrag [BFS 1990] ist der Wert von 50 mg/l Chlorid als Zusatzbela−

stung der Aue durch die Abwassereinleitung die einzige wesentliche Angabe, mit deren

Hilfe die AuswirkungenderEinleitung ?konventioneller? Schadstoffe in die Aue beurteilt

werden konnte. Zu einem wahrscheinlich späteren Zeitpunkt (nach dem Erörterungster−

min), jedenfalls aber ohne öffentliche Auslegung, wurde von BfS abweichend beantragt,
eine Fracht von 80 g Chlorid/s ableiten zu dürfen [DBE 1995].Hier stellt sich die Frage, ob

diese Abweichung vom öffentlich ausgelegten Antrag u.U. nicht eine erhebliche Änderung
darstellt und dann verfahrensmäßige Konsequenzen haben müßte.
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4.2.2 Radioaktivitätseinleitungen in die Aue

Der wasserrechtliche Erlaubnisentwurf [BR BS 1997] enthält ebenfalls Anforderungenhin−

sichtlich radioaktiver Inhaltsstoffe in den Abwässern. Die wesentlichen Anforderungen
bzw. Regelungen werdenim folgendenvorgestellt.

Kontaminierte Abwässer könnenanfallenals

+ Abwässer aus dem übertägigen Kontrollbereich (Betriebsabwässer),
+ Grubenwässereinschließlich Kondensat aus dem Diffusor,
+ Löschwasser aus dem übertägigen Kontrollbereich und von der LKW−Standfläche.

Ableitungen dieser Abwässer dürfen nur vorgenommen werden, wenn aufgrund vonEnt−

scheidungsmessungen (Freigabemessung) nachgewiesen wordenist, daß die Radioaktivi−

tätsfracht möglicherweise kontaminierter Abwässer innerhalb von 14 Tagen den Wert von

2,4 E7 Bq Cs−137 (Cs−137 gilt als Leitnuklid) nicht überschreitet. Zusätzlich darf die Aktivi−

tätsfracht aller Ableitungen innerhalb von 14 Tagen den Wert von 6 E11 Bq für Tritium

nicht überschreiten. Wird der Frachtwert überschritten, müssen die entsprechenden Ab−

wasserchargeneiner externen Entsorgung bzw. Konditionierung zugeführt werden. Über

die Art dieser Entsorgung und Konditionierung werdenin den Unterlagen keine Angaben

gemacht. Es wird lediglich darauf hingewiesen [BFS 1994], daß die Entsorgung und Kondi−

tionierung nicht freigegebener Wässer beispielsweise im Forschungszentrum Karlsruhe

stattfinden könnte. Die kontaminierten Wässersollen mit Tankwagendorthin transportiert
werden. Diese dürftigen Angaben zur Behandlung nicht freigegebener Wässer sind unzu−

reichend. BfS muß vielmehr nachweisen, daß die Entsorgung/Behandlung dieser Wässer

gewährleistetist.

Für die Behandlung und Ableitung eventuell anfallenden kontaminierten Löschwassersist

im konkreten Einzelfall eine Entscheidung der zuständigen Wasserbehördeeinzuholen.

Weiterhin wird die Aktivitätsabgabe mit den Abwässern pro Jahr begrenzt. Pro Jahr dürfen

folgende Aktivitätsfrachten nicht überschritten werden: H−3 (Tritium): 7,4 E12 Bq/a und

Radionuklidgemisch (außer H−3): 7,4 E8 Ba/a. Die maximalen Abgabewerte werden im Er−

laubnisbescheid noch weiter aufgegliedert.

Die Aktivitätsabgabe von Radionukliden natürlichen Ursprungs wird hingegennicht detail−

liert begrenzt. Der Erlaubnisentwurf legt lediglich fest, daß insgesamt durch die geplanten
Ableitungen von natürlichen und künstlichen Radionukliden mit den Abwässern/Gruben−

?
wässern aus dem Endlagerbetrieb die zulässigen Dosisgrenzwerte nach 8 45 StrISchV nicht

überschritten werden dürfen. Die tatsächliche Abgabemenge der natürlichen radioaktiven

Stoffe soll im Rahmen eines Beweissicherungsprogrammesvorder Inbetriebnahmedes

Endlagers ermittelt und anschließend genehmigt werden, um sie bei der Bilanzierungals

Vorbelastung in Abzug bringen zu können.

Hinsichtlich der zu erwartenden Strahlenbelastung sind keine Änderungeneingetreten. Der

TÜV als Gutachter der Planfeststellungsbehördeerrechnetdie gleichen Zahlenwerte wie BfS

und addiert gemäß Vorgabe der Genehmigungsbehörde vom November 1989 auch die
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Körperdosen durch die Abgabe künstlicher und natürlicher Radionuklide [TÜV 1996, Kap.
3.7]. BfS bestreitet nach wie vor, daß es zulässig ist zu verlangen, die Grenzwerte des $ 45

StrISchV sollten unter Einbeziehung der Radionuklide künstlichen und natürlichen Ur−

sprungs unterschritten werden [BFS/DBE 1993].

Sämtliche bei der Überwachung undBilanzierung der radioaktiven Stoffe in den Abwäs−

sern/Grubenwässern anfallenden Daten müssen dokumentiert werden und der zuständigen
Wasserbehörde zur Kontrolle vorgelegt werden. Die radioaktiven Emissionen über den Ab−

wasserpfad werden durch Eigenüberwachung desBetreibers entsprechend dem von der

Bezirksregierung Braunschweig vorgelegten Überwachungsplan kontrolliert. Parallel zur

Eigenüberwachung werden vom Niedersächsischen Landesamtfür Ökologie (NLÖ) sämtli−

che zur Bilanzierung notwendigen Messungen vorgenommen(nachInbetriebnahme des

Endlagers bis Ende des folgenden Kalenderjahres). Danach führt das NLÖ parallel zur Ei−

genüberwachung ein Routineprogramm gemäß derRichtlinie ?Kontrolle der Eigenüberwa−

chung radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken? durch.

4.3 Fazit, Empfehlungen

Die nach dem Erörterungstermin erfolgte weitgehende Konkretisierung der Planungen des

BfS hinsichtlich der ?Abwasser − Aue − Problematik? sowie die durch die Akteneinsicht beim

NMU zusätzlich gewonnenenInformationen(v.a. Entwürfe der wasserrechtlichen Erlaub−

nisbescheide, Gutachten des TÜV zur Radionuklidableitung mit den Abwässern) führen zu

folgender Bewertung des Sachverhalts:

+ Die Angabenzu Arten und Mengen der anfallenden Abwässer können nachvollzogen
werden. Soweit es sich nicht um Grubenwässer handelt, sind die zur Ermittlung der an−

fallenden ?konventionellen? Abwässerin Richtlinien und Empfehlungenfestgelegten
Bemessungsvorschriften angewendet worden.Bei der Ermittlung der anfallenden Gru−

benwassermengebleibt naturgemäß eine gewisse Unsicherheit, die aber hinsichtlich der

Ableitung in die Aue insofern ohneBelangist, weil die in die Aue
einzuleitende Menge

an Abwässern (einschließlich Grubenwasser) eindeutig auf 10.000 mAa begrenzt wer−

den soll. Die bei nicht ausschließbaren obertägigen Brandereignissen anfallenden und

unter Umständen kontaminierten Löschwässermengen könnenvorhernicht abgeschätzt
werden. Die vorgeseheneEinzelfallentscheidung der zuständigen Wasserbehörde, wie

mit dem Löschwasser umgegangen werdensoll, erscheint uns akzeptabel, wenn ge−
währleistet ist, daß anfallendes Löschwasser gesammelt wird.

+ Die vorgeseheneTrennungder Erfassung und Ableitung verschiedener Abwasserströme

ist nachvollziehbar. Gleichesgilt für die vorgesehenen umfassenden Kontrollmaßnah−

men,speziell hinsichtlich der kontaminierten Gruben− und Diffusorwässer sowie even−

tuell kontaminierter Betriebsabwässer. Insbesondere die vorgesehene Freigabemessung
für radioaktiv kontaminierte Abwässer verhindert mit großer Sicherheit, daß Abwässer

mit Gehalten über den Genehmigungswerten an Radionukliden in die Aueeingeleitet
werden.
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+ Die frühere Auseinandersetzung um die tatsächliche Wasserführung der Aueist insoweit
entschärft worden, als unterhalb eines festgelegten Mindestabflusses der Aue von
320 I/s keine Abwässer eingeleitet werden dürfen. Zusätzlich wird die Einleitungsmenge
pro Zeiteinheit begrenzt. Damitist eine Mindestverdünnungeingeleiteter Schadstoffe

(v.a. Chlorid, Schwermetalle und Radionuklide) gewährleistet. Immer noch ungeklärt ist
die Frage nach Häufigkeit und Ort von Überschwemmungen.Allerdings deuten die Aus−

sagen, insbesondere von Vertretern der Wasserbehörde auf dem Erörterungstermin,
darauf hin, daß Überschwemmungennurrelativ selten auftreten. Dennochist unver−

ständlich, warum die zu diesem Punkt früher vorgelegte Lösungsmöglichkeit, ab einem
bestimmten Höchstabfluß der Auedie Einleitung einzustellen, nicht weiter verfolgt wird.
Mit einer solchen Anforderung würde das Problem bzw. die Diskussion um die Auswir−

kungen von Überschwemmungenbeseitigt werden.

Die Einleitung ?konventioneller? Schadstoffe (v.a. Chlorid, Schwermetalle) in die Aue

führt durch die im Entwurf der wasserrechtlichen Genehmigung vorgesehenenBegren−
zungenzueiner auf:den ersten Blick geringen Erhöhung der Schadstoffkonzentrationen
in der Aue.Speziell für Chlorid kann aberdie kritische Belastungskonzentration von
400 mg/lbei Berücksichtigung der Chloridvorbelastung erreicht werden. Gegenüberder

heutigen Situation sind Nutzungseinschränkungen des Auewassers (z.B. Beregnungs−
wasser) jedoch nicht zu erwarten. Allerdings würde die ursprünglich von der Bezirksre−

gierung Braunschweig geforderte chemisch−physikalische Behandlungsanlagezu einer
weiteren Minimierung der Schadstoffeinträge in die Aue führen. Ob diese Minimierung
durch das jetzt ersatzweise vorgesehene ?Grubenwassermanagement?erreicht werden

kann, darf angezweifelt werden.

Insgesamtist festzustellen, daß die gegenwärtige Belastungssituation der Aue, diein

[EU 497] detailliert dargestellt wird, immer noch unbefriedigend ist (Gewässergütekri−

tisch belastet bis übermäßig verschmutzt). Die wünschenswerte und beabsichtigte Ver−

besserung der Gewässergüte der Aue ist nur dann möglich, wenn an den Hauptver−
schmutzungsquellen (v.a. Abläufe der Kläranlagen der Preussag und von VW) angesetzt
wird. Kommt es zukünftig zu einer deutlichen Verbesserung der Ablaufwerte der ge−
nannten Kläranlagen, dann wird das Abwasser von Konrad 2 die einzige schwerwie−

gende Schadstoffquelle im Oberlauf der Aue darstellen.

Der wasserrechtliche Erlaubnisentwurf genehmigt die Abgabe von aus dem Umgang mit

den Abfällen herrührenden Radionukliden in der Höhe, wie sie von BfS beantragt wor−
den war. Mit der zusätzlichen Untergliederung werdenfür Einzelnuklide (Sr−90) und
Summen vonalpha− und gamma−Strahlern die von BfS genanntenrelativen Anteile des
tritiumfreien Radionuklidgemischs (die nicht Bestandteil des Antrags waren)in die Ge−
nehmigung aufgenommen.

\

Die Einleitung radioaktiver Stoffe natürlichen und künstlichen Ursprungsführt weiterhin

zu einer potentiellen Strahlenbelastung, bei der die Grenzwerte des 8 45 StrISchV be−
trächtlich ausgeschöpft werden (im Fall der Knochenoberflächendosis für Erwachsene
zu 50 %). Wir halten das nach wie vor für einen im Vergleich zu anderen kerntechni−
schen Anlagen sehr hohen Planungswert. Verschärfend kommt hinzu, daß die Interna−

tionale Strahlenschutzkommission [ICRP 1994] neue Ingestionsdosisfaktoren empfiehlt,
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die teilweise höhersind als die in der jetzigen Strahlenschutzverordnung festgelegten.
Umsetzungen der ICRP−Empfehlung in das deutsche Strahlenschutzrecht und entspre−
chend höhere potentielle Dosisbelastungen sind zu erwarten.

Entgegen der Forderung der Einwender wurde die Ableitung natürlicher Radionuklide −

die den überwiegenden Dosisanteil liefern − mit den Grubenwässernin ihrer Aktivitäts−

mengenicht vermindert oder (numerisch) begrenzt, um die hohe potentielle Strahlenbe−

lastung zu reduzieren. Die Maßgabe des wasserrechtlichen Bescheidentwurfs, die Dosis−

grenzwerte des 8 45 StrISchV dürften nicht überschritten werden, ermöglicht im Gegen−
teil im späteren Betrieb noch höhere Ausschöpfungender Grenzwerte als bisher abseh−

bar ist.

Hinsichtlich der gegensätzlichen Auffassung zur Frage, ob der Dosisbeitrag durch die

natürliche Radioaktivität zur Gesamtdosis zu berücksichtigenist odernicht, bleibt die

endgültige Fassung der wasserrechtlichen Erlaubnis abzuwarten. Dann wird sich zeigen,
ob die Genehmigungsbehördediese Frage weiterhin bejaht (hiervon ist mit großer
Wahrscheinlichkeit aber auszugehen).

Empfehlungen:

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand zum Komplex ?Abwasser − Aue?ist hinsichtlich

der ?konventionellen? Schadstoffe aus fachlicher Sicht anzuraten, in einer Diskussion zwi−

schen Sach− und Rechtsbeistand zu prüfen, ob durch die zu erwartende Zusatzbelastung
der Aue oder sonstige Belastungen aus dem Abwasserbereich kommunale Belange(i.w.

Eingriffe in die Planungshoheit) in einem gravierenden Maße betroffen sind. Für in die Aue

einzuleitende radioaktive Stoffe kommt es bei Verwendungder vorgeschriebenen Berech−

nungsverfahren und unter Berücksichtigung der natürlichen Radionuklide zu einer weitge−
henden Ausschöpfung des Grenzwertes nach 8 45 StrSchV.Dies ist unter Strahlenschutz−

gesichtspunkten bedenklich.

Vor diesem Hintergrund wird insbesondere der Gemeinde Vechelde und dem Landkreis

Peine deshalb empfohlen, zum Komplex ?Abwasser − Aue? erst nach einerjuristischen Prü−

fung dieser Ausarbeitung ggf. weitere Schritte zu unternehmen. Diesgilt insbesondere,

solange im weiteren Verfahrensverlauf keine gravierenden Änderungen(die sind nicht

mehr zu erwarten) in den Planungendes BfS bzw. dem endgültigen wasserrechtlichen Ge−

nehmigungsbescheid vorgenommenwerden.

Insgesamtsollte sich die weitere Diskussion auf folgende Gesichtspunkte konzentrieren:

+ Als ganz wesentliche Forderungensollten die Kommunendarauf bestehen, daß ihnen

jederzeit ein freier Zugang zu allen Meßwerten/Daten,die bei der Kontrolle der Abwäs−

ser und ihrer Einleitung in die Aue anfallen, gewährt wird. Dies gilt auch für Daten aus

der EigenüberwachungdesBetreibers. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Er−

gebnisse des Grubenwassermanagements (Bilanzierung der untertägig anfallenden und

eingesetzten Grubenwässer) sowie der Meßergebnisse hinsichtlich der Einleitung in die

Aue(hierbei besonders wichtig sind die Parameter Chlorid, Schwermetalle und radioak−
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tive Ableitungen). Nur beiErfüllung dieser Forderungen können die Kommunensichein

Bild darüber machen, ob die vorgesehenen Maßnahmenzur Minimierung der Schad−

stoffeinträge in die Auetatsächlich so wirksam sind, wie dies derzeit angenommen
wird. Ob der Minimierungsgrundsatz des NWG durch die vorgesehenen Maßnahmen

überhaupterfüllt wird, sollte überprüft werden.
+ Zu prüfen ist, ob die spätere und vom ausgelegten Plan abweichende Beantragung von

Einleitungswerten für Chlorid in die Aue durch BfS als erhebliche Änderung zu bewerten

ist.
+ Eine weitere Forderung könnte darin bestehen, einen Höchstabfluß der Aue zu verlan−

gen, ab dem nicht mehr eingeleitet werden darf. Nur so können die immer noch unge−
klärte ?Hochwasser−Problematik? der Aue undalle damit zusammenhängendenFragen
aus der Welt geschafft werden.

+ Auf die noch offenen Fragenhinsichtlich der Umgehensweise mit den Wässern aus der

Trocknungsanlage sowie der möglichen Kontamination von Niederschlagswasser müs−

sen von BfS plausible Antworten gegeben werden.
+ Weiterhin muß BfS ein klares Konzept vorlegen für den Umgang mit den Wässern, die

wegenzu hoher Kontamination nicht in die Aue eingeleitet werden dürfen(i.W. welche

Art der Konditionierung? Wo wird konditioniert? Was geschieht dann mit den kondi−

tionierten Abfällen?).
+ Forderung nach Maßnahmen,die zur Minimierung der Schadstoffeinträge in die Aue

beitragen (z.B. weitergehende Abwasserreinigung beispielsweise durch chemisch−physi−
kalische Behandlung). Diese Forderungist jedenfalls in dem Fall zu stellen, wenn die

vorgesehenen Minimierungsmaßnahmensich als unzureichend erweisensollten.

+ Der wasserrechtliche Bewilligungsbescheid sollte eine Vorbehaltsklausel enthalten, mit

der auf eine deutliche zukünftige Verbesserung der Wasserqualität der Aue reagiert
werden kann. Nur so kann verhindert werden, daß langfristig die Abwässer von Konrad

2 zur entscheidenden Belastungsquelle der Aue und zum Hindernis für eine grundle−

gende Verbesserung der Wasserbeschaffenheit der Aue werden. Diesist nicht zuletzt in

Zusammenhang mit den Sanierungsbemühungender Gemeinde Vechelde zu sehen.

Insbesondere darf eine Verbesserung der Wasserbeschaffenheit der Aue nicht dazu füh−

?ren, daß der gewonnene ?Spielraum? zu erhöhten Ableitungen aus Konrad genutzt
wird. Zwar enthält [BR BS 1997] die Vorbehaltsklausel, daß nachträglich zusätzliche An−

forderungenandie Beschaffenheit der einzuleitenden Abwässer gestellt werden kön−

nen, es wird jedoch nicht weiter dargelegt, anhand welchenKriteriums diese Klausel

zum Tragen kommt.

4.3.1 Technische Möglichkeiten zur Reduzierung des Radionuklidgehaltes in den

Abwässern

Wie bereits in Kap. 4.2 dargestellt, wird inzwischen vonder Bezirksregierung Braunschweig
auf die im früheren Entwurf der wasserrechlichen Erlaubnis (Stand Juni 1994) geforderte

chemisch−physikalische Behandlungsanlage für Grubenwässerverzichtet. Hauptzweckdie−

ser Behandlungsanlage war die Reduzierung der Schwermetallgehalte im Abwasser(v.a.
Zink.und Eisen). Eine Reduzierung derradioaktiven

Ihlaufetofte
des Abwassers würdeals

Nebeneffekt auftreten.
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In den Unterlagen [DBE 1993] und [DBE 1994] werden mögliche chemisch−physikalische
Behandlungsverfahren bewertet (Fällung/Flockung, Umkehrosmose, lonenaustausch,Elek−

?
trolyse, Elektrodialyse, Eindampfung/Trocknung). Im Ergebnis wird festgestellt, daß alle
untersuchten Verfahren bisher nicht für Abwässer angewendet werden,die einen so hohen

Salzgehalt wie das Grubenwasser Konrad haben(s. dazu unten). Als grundsätzlich geeig−
net angesehen werdenaberdie Verfahren Fällung/Flockung, lonenaustausch sowie Ein−

"dampfung/Trocknung. Nach [DBE 1993] ist von diesen Verfahren das Verfahren Eindamp−
fung/Trocknung sehr (energie−Jaufwendig, Fällung/Flockung ergebenin der Mengenbilanz
nur einen Schadstoffaustausch, und das Verfahren lonenaustausch befindet sich noch im

Stadium der technischen Entwicklung. Bei seinem Einsatz wäre der vorherige Betrieb einer

Pilotanlage erforderlich.

Es stehen also grundsätzlich Verfahren zur Verfügung, um die Schadstoffgehalte in den

Abwässern zu reduzieren. Dabei weist insbesondere das Verfahren Eindampfung/Trock−
nungein sehr breites Wirkungsspektrum für Metalle und Salze auf und führt zu deponie−

fähigen Reststoffen [DBE 1993]. Allerdings ist der Kostenaufwandbei diesem Verfahren

hoch.

Ob Installation und Betrieb einer chemisch−physikalischen Abwasserbehandlungsanlage
dem Betreiber des geplanten Endlagers rechtlich zugemutet werden kann,ist hier nicht zu

entscheiden. Dahingestellt sei auch, ob das Ziel der Schadstoffminimierung im Abwasser

durch ein ?Grubenwassermanagement? und die Reduzierung des geförderten Grubenwas−

sers erreicht werden kann, wie die Bezirksregierung inzwischen annimmt(vgl. dazu

[MORONGA 1995]). Jedenfalls ist darauf hinzuweisen, daß der in [DBE 1993] bzw.

[DBE 1994] gegebene Hinweis, diese Verfahrenseien bisher nicht für Abwässer mit hohen

Salzgehalten angewendet worden, unzutreffend. Bei der Reinigung von hochsalzbelaste−

ten Sickerwässern aus Deponie werden entsprechendeVerfahrenseit längerer Zeit ange−
wendet (vgl. [WOLZ 1992], [SCHATZ 1992)).

− Die chemisch−physikalische Behandlung des Abwassers führt in jedem Fall zu einer Aufkon−

zentrierung von Radionukliden in den aus der Behandlung resultierenden Reststoffen. Da−

mit verringert sich der Gehalt an Radionukliden im Abwasser. Somit hat eine physikalisch−
chemische Behandlung der Abwässerhinsichtlich des − je nach gewählter Verfahren −

verbleibenden Abwassers eine günstige Auswirkung: Neben den Gehalten an Schwermetal−

len und Salzen wird auch der Gehalt an Radionukliden verringert. Vor diesem Hintergrund
erscheint die Eindampfung/Trocknungals das Verfahren der Wahl, da im Idealfall lediglich

gut zu handhabendefeste Rückstände zurückbleiben, in denen die Schadstoffe aus dem

Abwasser in konzentrierter Form enthalten sind. Diese Abfälle müssen dann endgelagert

(deponiert) werden. Das flüchtige Tritium wird bei diesem Verfahren u.U. in die Atmo−

sphärefreigesetzt. Dies führt gegenüber der vorgesehenenFreisetzung in die Aue zu kei−

nen relativen Nachteilen und muß ggf. in Kauf genommen werden.Spezielle Verfahren zur

selektiven Entfernung der Radionuklide aus dem Abwasserstrom sind uns nicht bekannt.

Insgesamtist festzustellen, daß ein wirksames chemisch−physikalisches Behandlungsverfah−
ren die grundlegende Forderung nach Konzentrierung der Schadstoffe (Konzentrations−

prinzip) erfüllt. Demgegenüberist die Verdünnungder Schadstoffe durch Einleiten des

Abwassers in die Aue (Verdünnungsprinzip) grundsätzlich ungünstiger zu bewerten.
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5; Umweltverträglichkeitspr fung

5.1 Sachstand nach dem Erörterungstermin

Der von der Deutschen Projekt Union (DPU) vorgelegte Endbericht zur Umweltverträglich−

keitsprüfung ([DPU 1993], Auftraggeber: NMU)lag bereits zum Erörterungsterminin sub−

stantiellen Teilen vor. Während des Erörterungstermines wurden auch Inhalte dieses Be−

richtes diskutiert [EÖT 1993b, c]. Der Schwerpunkt der Diskussion des Punktes Umweltver−

träglichkeitsprüfung während des Erörterungstermins lag jedoch in der Auseinanderset−

zung mit der Position des BfS. BfS war der Meinung, daß die von ihm eingereichten Plan−

unterlagen die Anforderungen des Gesetzes zur Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVPG)
voll erfüllen. Diese Position wurde von den Einwendern nicht anerkannt. Thematische

Schwerpunkte der Auseinandersetzung warendabeiu.a.

+ fehlende Untersuchung von Standortalternativen,

+ unzureichende Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips,
+ unzureichende Darstellung der Auswirkungen möglicher Emissionen nichtradioaktiver

(Schad−)Stoffe auf die verschiedenen Schutzgüter (insbesondere auch der Auswirkungen
des Abwassers auf die Aue),

+ unzureichende Berücksichtigung von Wechselwirkungen verschiedener Schadstoffe,
+ Konzentration der Wirkanalyse auf das Schutzgut Mensch unter Ausklammerung we−

sentlicher anderer Schutzgüter,
+ Fehlende Berücksichtigung der von dem geplanten Endlager induzierten Transporte ra−

dioaktiver Abfälle auf Mensch und sonstige Schutzgüter, zumindest soweit diese Trans−

porte sich in der Umgebung des Endlagerstandortes zwangsläufig konzentrieren.

5.2 Neuer Sachstand

Die von uns durchgeführte Akteneinsicht zeigt, daß das Thema UVP nicht weiter behandelt

wordenist. Es finden sich in den Akten keine neueren Aktenvermerke, Stellungnahmen,
Gutachten u.ä. zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies deutet darauf hin, daß

seitens der Planfeststellungsbehörde NMU diesem Themenbereich zumindest zwischenzeit−

lich keine weitere Bedeutung zugemessen wurde bzw. daß der Themenbereich als abge−
schlossen angesehenwird.

Dies bedeutet im Ergebnis aber auch, daß die während des Erörterungstermins vorge−
brachten Einwände, zumindestens soweit sie von den Büros Gruppe Ökologie Hannover,
Büro PanGeo Hannover sowie Büro Gronemeier & Partner Kiel vorgetragen wordensind,
weiterhin Bestand haben.Dies betrifft insbesondere folgende beiden Aspekte:

+ Fehlende Untersuchung von Standortalternativen durch BfS: Die Variantenprüfungist
ein methodisch sinnvoller Bestandteil der UVP und dient nicht zuletzt der Minimierung
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der Umweltauswirkungeneiner Anlage. Auf die Variantenprüfung darf nur ausnahms−

weise und mit Begründung verzichtet werden. Es darf daher nicht dem Antragsteller BfS

überlassen sein, Standortalternativen zu betrachten oder nicht. Beispielsweise muß für

jede neue ?konventionelle? Deponie eine Alternativenprüfung durchgeführt werden,
damit in der Summeeine Minimierung der Umweltauswirkungen durch den neuen

Standort erreicht wird.
+ Fehlende Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips: Insbesondere auch hinsichtlich des

Schutzgutes Grundwasser (aber auch Oberflächenwasser)ist die von BfS vorgelegte Be−

schreibung desIst−Zustandes des Schutzgutes (Grund−)Wasser im Hinblick auf die be−

troffenen Grundwasserbereiche und die bewertungsrelevanten Stoffe unvollständig.
Weiterhin erstrecken sich Emissions− und Immissionsprognoseausschließlich bzw. weit−

gehend auf (ausgewählte) Radionuklide, und bei der Wirkungsprognosewird praktisch
ausschließlich die Wirkung radioaktiver Strahlung nach 8 45 StSchV betrachtet. Außer−

dem werdenalle nach UVPG zu betrachtenden Schutzgüter in methodisch unzulässiger
Weise unter dem Schutzgut Mensch subsumiert. Schließlich ist ein ?schutzgutimmanen−
tes? Bewertungsverfahren zur Beurteilung der Auswirkungen auf Schutzgüter weder

vom Antragsteller noch von der Genehmigungsbehörde benannt worden. Zu diesem

Aspekt siehe auch die Ausführungenin [INTAC 1995].

Darüber hinaus sind nocheine Vielzahl weiterer Aspekte vonBelang.Sie sollen hier nicht

wiederholt werden, da sie in [EÖT 1993b, c] bereits dokumentiert sind. Es muß jedoch
noch darauf hingewiesen werden, daß die Transporte von radioaktiven Abfällen nach Kon−

rad und ggf. Transporte von kontaminierten Flüssigkeiten weg von Konrad

2

(s. 4.3) in je−
dem Fall im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht werden müßten. Diese

Transporte stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anlage und werden durch

diese bedingt. Von DPU sind entsprechende Aspekte (Transportunfälle) dergestalt unter− ’

sucht worden, daß vorliegende Transportstudien ausgewertet wurden. Dabei wird im Er−

gebnis festgestellt, daß das mögliche Unfallgeschehen noch nicht umfassend genug darge−
stellt wird [DPU 1993, Kap. 6.11.3, 5.348]. Deshalb ist nach DPU der Forderung von8 6

Abs. 3, Nr. 2 UVPG(,,...Art und Mengeder zu erwartenden Emissionen undReststoffe...?)

noch nicht genüge getan. Hier liegt somit noch Handlungsbedarf vor, der eingefordert
werdensollte. Im übrigen muß die Transportproblematik für jede konventionelle Abfallbe−

handlungsanlage (z.B. Verbrennungsanlage, Deponie) im Rahmen der Umweltverträglich−

keitsprüfung umfassend berücksichtigt werden. Weitergehende und ausführliche Betrach−

tungenzur Transportproblematik s. Kap. 6.

Abschließend soll auch noch darauf hingewiesen werden, daß auch in der Umweltverträg−
lichkeitsstudie der DPU die Auswirkungen der Abwassereinleitung in die Aue (insbesondere
auch hinsichtlich Chlorid) unzureichend behandelt wordensind (vgl. [DPU 1993, 5.283 ff]).
Zumindestens entzieht sich DPU hier der erforderlichen Bewertung z.B. der Erhöhung der

Chloridfracht der Aue.

5.3 Fazit

Die seit langem bekanntenKritikpunktehinsichtlich der Erfüllung der Anforderungendes

UVPG durch den Antragsteller BfS bleiben bestehen. Welche Schlußfolgerungenfür das|
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weitere Vorgehen aus juristischer Sicht daraus zu ziehensind, kann hier nicht beurteilt

werden.

Allerdings ist bei der Behandlung des Komplexes UVP zu berücksichtigen, daß nach dem

Erörterungstermin eine Konkretisierung der Anforderungen des UVPGstattgefundenhat.
Dabei handelt es sich um die ?Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Ge−

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV)?. Die UVPVwV fordert insbeson−

dere, daß bei der Bewertung der Umweltauswirkungen die umweltbezogenenTatbestands−

merkmale einschlägiger Fachgesetze bzw. ihrer Ausführungsbestimmungen(z.B. TA Luft)

angewendet werden (fachgesetzliche Bewertungsmaßstäbe). In der Konsequenz wird da−

mit der Vorsorgegedanke des UVPG auf den Kopf gestellt, da die fachgesetzlichen Bewer−

tungsmaßstäbe von ihrer Funktion her nicht vorsorgeorientiert sind, sondern der Gefah−

renabwehrdienen. Letztendlich stärkt die UVPVwV die Position des BfS.
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6. Transporte zum geplanten Endlager

6.1 Transporte im Verfahren

In Genehmigungsverfahren für Atomanlagen nach $ 7 Atomgesetz (AtG) wurde der durch

die Anlage hervorgerufene Transport von radioaktiven und anderen Stoffen bisher nicht

berücksichtigt. Dies entspricht der bisherigen überwiegenden Rechtsauffassung in der

Bundesrepublik Deutschland und wurdein einigen Verwaltungsgerichtsverfahren bezüglich
der dort vorgebrachten Bedenkenauch so beurteilt. Es wird jedoch die Rechtsmeinung
vertreten, daß selbst in diesen Verfahren nicht ein grundsätzlicher Ausschluß von Trans−

portfragen im Rahmen der Genehmigungin den Urteilen festgeschriebenist [PIONTEK

1991] und [NÜMANN 1993]. Davon abgesehen,ist hier die Auswirkung des Transportes
von mehreren Tausend Wagenladungenpro Jahr zu bewerten, waseine sehr viel größere
Zahl als bei allen bisher genehmigten Atomanlagendarstellt. Außerdem handelt es sich für

das geplante Endlager Konrad um ein Planfeststellungsverfahren nach 8 9b AtG, das an−

dere verfahrensrechtliche Notwendigkeiten beinhaltet als andere atomrechtliche Genehmi−

gungsverfahren.

Im Falle der Inbetriebnahme der Grube Konrad als Endlager wird es zu einer Konzentrie−

rung von Transporten radioaktiver Stoffe in der Region Hannover, Braunschweig, Wolfen−

büttel, Landkreis Peine, Salzgitter kommen.Dies hat bereits sehr frühzeitig bei den betrof−..

fenen Kommunenundin der Bevölkerung zu der Forderung geführt, die Transporte in das

Planfeststellungsverfahren einzubeziehen. Bundesregierung und die frühere Landesregie−

rung von Niedersachsen habeneine Einbeziehung jedoch abgelehnt. Aufgrund des großen

politischen Druckes aus der Bevölkerung und von allen politischen Parteien in der Region
erklärte sich die Bundesregierung bereit, außerhalb des Verfahrens eine Studie zu den Ge−

fahren der Transporte anfertigen zu lassen. Im Jahr 1988 wurde hierzu dem Hausgutachter
des Bundesumweltministeriums (BMU), der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS), der

Auftragerteilt.

Im Niedersächsischen Umweltministerium (NMU) traf die generelle Nichtberücksichtigung
der Transporte offenbar spätestens seit 1989 auf Bedenken. Das zuständige Fachreferat

hat zumindestin Einzelfragen für Festlegungen bzw. Veränderungender bestehendenSi−

tuation für die Transportwege plädiert [NMU 1989]. Dies betraf zum Beispiel bestimmte

Bahnübergängein der weiteren Standortregion sowie die Funktionen des Rangierbahnhofs

Braunschweig und des Übergabebahnhofs Beddingen im Rahmender Abfallanlieferungen.

Spätestens ab 1990 hat sich auch die Niedersächsische Landesregierung für eine generelle

Einbeziehung der Transportfragenin das Planfeststellungsverfahren ausgesprochen. Mit

einer Weisung vom 24. Januar 1991 hat das BMU die Einbeziehung der Transporte in das

Planfeststellungsverfahren untersagt. Während des Erörterungstermins wurdenalle Versu−

che der Planfeststellungsbehörde,eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema

Transporte radioaktiver Abfälle im Rahmen desVerfahrens durchzuführen, mittels neuerli−
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cher Weisung bzw. nachdrücklicher Bestätigung der alten Weisung durch das Bundesum−

weltministerium unterbunden.

Aus verschiedenenBriefwechseln und Vermerken ist zu entnehmen, daß das NMU auchin

den folgenden Jahren auf die Behandlung von Transportfragen im Planfeststellungsverfah−
ren bestanden hat. Dabei wurden auch konzeptionelle Betrachtungen zum Transportge−
schehen bzgl. der Auswirkungen auf das Wohl der Allgemeinheit und die Prüfung von Mi−

nimierungsmöglichkeiten für das Transportrisiko gefordert [NMU 1994]. Nach gegenwärti−

gem Kenntnisstand hat das BMU jedochalle Ansätze hierzu zurückgewiesen.

Die bisherigen im Auftrag von Standortkommunenerarbeiteten gutachterlichen Stellung−
nahmen von Gruppe Ökologie bzw. intac GmbHhabendie Betroffenheit der Kommunen

durch Auswirkungenvon Transporten mit radioaktiven Abfällen dargelegt und damit An−

satzpunkte aufgezeigt, daß die kommunale Planungshoheit berührt sein kann. Die Gültig−
keit der Aussagen wurde auf Grundlage der Auswertung von neuin das Verfahren einge−
brachten Unterlagen sowie sonstige Veränderungenaufihre Aktualität überprüft. Für ei−

nige Einzelaspekteist das Ergebnis der ersten Phase der Bearbeitung zu entnehmen

[INTAC 1995a]. In diesem Kapitel 6. der zweiten Bearbeitungsphase (PhaseB) erfolgt eine

Gesamtdarstellung ausschließlich auf den Transport konzentriert.

Unabhängig von der Rechtsauffassung, ob Transporte zum geplanten EndlagerTeil des

Planfeststellungsverfahrenssind, ist die Behandlung des Themas in den ausgelegten An−

tragsunterlagen ungenügend. Im Kapitel 3.2.5.2 des Plans [PLAN 1990] sowie der Unter−

lage ?Verkehrsanbindung? hätte der Anlieferungsablauf auf der Schiene vom Rangier−
bahnhof Braunschweig zum Bahnhof Beddingen und vondort zum Standort beschrieben

werden müssen. Ohne Kenntnisse der Betriebsabläufe in Braunschweig und bei der Über−

gabe der Waggons vonder Deutschen Bundesbahnandie Verkehrsbetriebe Peine−Salzgit−
ter in Beddingenist nicht zu beurteilen, ob die im Plan gemachten Angaben zu Abruf, An−

lieferung und Annahmeder Abfallgebindeeinzuhalten sind. Eine solche Beurteilung ist

jedoch wichtig, da Störungen zu einem Stau mit längerer Zwischenlagerzeit von Abfallge−
binden auf einem der Bahnhöfe oder den übertägigen Außenanlagendes Endlagers führen

können. Dies erhöht das Unfallrisiko und die Strahlenbelastung durch Direktstrahlung in

der Nähe des Zwischenlagerortes (zum Beispiel am Zaun des Endlagers). Darüber hinaus

kann das kampagnenweise Einlagerungskonzept mit der Einschleusung vonnicht den An−

forderungenentsprechenden Abfallgebinden gestört werden.

Die Argumentation im letzten Absatz wurde während des Erörterungstermins und im wei−
− teren Verfahrensverlauf nicht wesentlich entkräftet und hat daher nach wie vor Bestand. Es

sollte daherjuristisch geprüft werden, inwieweit es sich hierbei um einen klagerelevanten
Punkt handelt. Betroffen sind hiervon alle StandortkommunenundEinzelklägerInnen, die

an Abschnitten der Transportstrecken mit Aufenthaltsmöglichkeiten für Waggons oderin

der Nähe des Schachtes 2 des geplanten Endlagers wohnenoderarbeiten.
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6.2 Genehmigungsdichte f r Transporte

In das geplante Endlager Konrad dürfen ggf. (nach Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses)
schwach− und mittelaktive Abfälle mit einem Kernbrennstoffgehalt von bis zu 50 g pro
0,1 m? Abfallprodukt eingelagert werden. Danach kannes sich im gesetzestechnischen
Sinne um Abfälle handeln, die als

+ sonstige radioaktive Stoffe,
+ kernbrennstoffhaltige Abfälle oder
+ Kernbrennstoffe

zu bezeichnensind. Für die beiden ersten Kategorienist die Strahlenschutzverordnung

(StrISchV) und für die dritte das Atomgesetz (AtG) die einschlägige Genehmigungsvor−
schrift. In diesen Vorschriften sind jeweils auch Paragraphen über die Genehmigung von

Transportenradioaktiver Stoffe enthalten. Der Stand zum Zeitpunkt des Erörterungster−
mins war:

1. Radioaktive Abfälle, die zu den sonstigen radioaktiven Stoffen oder den kernbrennstoff−

haltigen Abfällen zählen und mit dem LKW transportiert werden, bedürfen einer Ge−

nehmigung nach 8 8 Absatz 1 StrISchV.
2. Radioaktive Abfälle, die zu den sonstigen radioaktiven Stoffen oder den kernbrennstoff−

haltigen Abfällen zählen und mit einer Eisenbahndes öffentlichen Verkehrs, nach Ge−

fahrgutverordnung See oder nach Luftverkehrsgesetz transportiert werden, bedürfen

nach $ 9 Absatz 3 StrISchV keiner Genehmigungnach $ 8 Absatz 1 StrlSchV.

3. Radioaktive Abfälle, die zu den sonstigen radioaktiven Stoffen oder denkernbrennstoff−

haltigen Abfällen zählen und mit anderen Eisenbahnenals unter2. transportiert wer−

den, bedürfen einer Genehmigung nach 8 8 Absatz 1 StrISchV.

4. Radioaktive Abfälle, die als Kernbrennstoffe zu bezeichnensind, bedürfen unabhängig
vom Verkehrsträger einer Genehmigung nach 8 4 AtG.

Aus dieser Aufzählung ist erkennbar, daß Transporte mit den unter 2. genannten Randbe−

dingungennicht genehmigungspflichtig waren. Nach den Zielen von BMU undBfS sollen

80%aller Abfallgebinde mit der Bahn zum Endlager transportiert werden. Das heißt, der

überwiegendeTeil der Transporte zum Endlager wäre ohne Genehmigung abgewickelt
worden.

Im Rahmen derPrivatisierung der Deutschen Bundesbahn hat es jedoch genehmigungs−
rechtliche Veränderungen gegeben. Mit dem im Dezember 1993 veröffentlichten Eisen−

bahnneuordnungsgesetz wurde die genehmigungsfreie Beförderung für Eisenbahnen des

? öffentlichen Verkehrs (nach $ 9 Absatz 3, Punkt1. StrISchV) aufgehoben [ENOG 1993]. Seit

dieser Zeit müssen auchalle Transporte sonstiger radioaktiver Stoffe bzw. kernbrennstoff−

haltiger Abfälle vom Eisenbahnbundesamtoder der zuständigen Landesbehörde, je nach

Status der jeweiligen beförderndenEisenbahn, nach 8 8 StrISchV genehmigt werden. In

dieser Hinsicht ist die damalsvon der Gruppe Ökologiekritisierte Gesetzeslücke also auf−

gehoben worden.
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Nicht verändert hat sich dagegendie Frage der sicherheitstechnisch abdeckendenRege−

lung der Transporte durch die Genehmigungssituation insgesamt. Die Sicherheitsbestim−

mungenin den gesetzlichen Vorschriften zum Transport von radioaktiven Stoffen (AtG,
StrISchV, Gefahrgutverordnungen) beziehen sich weitgehend auf die einzelnen Gebinde.
AusreichendeSicherheit soll nach der Sicherheitsphilosophie von internationalenInstituti−

onen(IAEA) und nationalen Behörden durch die Verpackung und/odereine Aktivitätsbe−

grenzung des Inventars gewährleistet werden. Das heißt, die Behälter müssen gewissen
Belastungenstandhalten bzw.es sollen die Folgen von radioaktiven Freisetzungen be−

grenzt werden. Darüber hinaus gibt es Grenzwerte für die äußere Kontamination und die

Dosisleistung in der Umgebung der Behälter.

Werden die aufgeführten Vorschriften eingehalten, wird davon ausgegangen, daß durch

den Transport keine unzumutbaren Gefahren für die Bevölkerung entstehen. Vorausset−

zung für die Beantragung einer Beförderungsgenehmigungist die amtliche Zulassung des

für den Transport vorgesehenenBehälters durch die Bundesanstalt für Materialforschung
und −prüfung (BAM). In dieser wird geprüft, ob der Behälter den−verkehrsrechtlichen Vor−

schriften entspricht und den für seinen Typ vorgeschriebenen Belastungen durch mechani−

schen oder thermischen Energieeintrag standhält. Die Beurteilung ist darauf ausgerichtet,
die möglichen Auswirkungeneines Unfalles zu begrenzen.

Die Genehmigungennach8 4 AtG bzw. $ 8 StrISchV werden für den einzelnen Transport

ausgesprochen;allerdings im allgemeinen pauschal für eine bestimmteZeit (meist für 3

Jahre). In der Regelist der Transportweg zumindest in GenehmigungennachStrISchV nicht

festgelegt. Die einzige Festlegung für den LKW−Transport ist im Rahmender allgemeinen

Straßenverkehrsordnung der Ausschluß der Nutzung vonfür den Schwerlastverkehr ge−

sperrten Straßen. Als allgemeines Kriterium für die benutzte Strecke ist daher nur die be−

triebswirtschaftliche Durchführung des Transportes im Sinne des Unternehmers anzuwen−

den, das heißt eine möglichst schnelle Abwicklung. Für den Bahnverkehrgibt es bezüglich
der Strecken keinehier relevanten Einschränkungen. Der benutzte Transportweg wird sich

an der Abwicklung des normalen Güterverkehrs bei der Deutschen Bahn AGorientieren.

Der Vorbehalt in & 10 Absatz 1, Punkt 8. StrIlSchV, daß der Beförderung ?überwiegende
öffentliche Interessen der Wahlder Art, der Zeit und des Weges der Beförderung nicht

entgegenstehen?sollen, erscheint im vorliegendenFall nicht von besonderer Bedeutung,
da das Gesamtinteresse an Endlagerungdas Einzelinteresse an der Transportstrecke immer

dominieren dürfte. Diese Frage sollte aber eingehend juristisch geprüft werden.

Abgesehen von diesem letzten Punkt, muß nach 8 10 StrISchV bzw. 8 4 AtG die Genehmi−

gung vonder zuständigen Behördebei vorliegen bestimmter formaler Anforderungen(z.B.
Sachkenntnis und Zuverlässigkeit des Antragstellers) erteilt werden. Es gibt nach gängiger

Auffassung keinen Ermessensspielraum, die Genehmigung zu versagen.

Im Mittelpunkt der Gesetzgebung und der Regelungenstehtderisolierte einzelne Trans−

portvorgang. Nur dieser ist durch die Transportgenehmigung abgedeckt. Nicht betrachtet

wird das gesamte System radioaktiver Transporte, in diesem Fall die Transporte zum End−

lager Konrad. Durch die Häufung von Transporten im Gebiet Hannover−Braunschweig−
Landkreis Peine−Salzgitter erhöht sich − gegenübereinzelnen Transporten − zum Beispiel
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beim unfallfreien Transport die Strahlenbelastung für Streckenanwohner und auchdie Un−

fallwahrscheinlichkeit mit der Zahl der gefahrenen Transport−Kilometer in dieser Region.
Die Frage nach angemessenem Schutz für die Anlieger entsprechender Transportstrecken
ist also zu prüfen. Diese wichtige Prüfung wird gegenwärtig in keinem Genehmigungsver−
fahren durchgeführt. Relevante Prüfaufgaben betreffen zum Beispiel die ThemenBehälter,

Transportstrecken, Transportzeit, anzufahrende Rangierbahnhöfe, Aufenthaltsdauer(u.a.
auf Rangierbahnhöfen) und wieviel Waggons in einem Zug befördert werdensollen. Die

Prüfungen wären mit dem Ziel durchzuführen, die Einhaltung des $ 28 Absatz 3 der

StrISchV (Minimierungsgebot) zu gewährleisten.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß die Transporte einer behördlichen Aufsicht un−

terstehen. Die Transporte mit der Deutschen Bahn AG werden vom Eisenbahnbundesamt,
die Transporte auf Schienenwegen,die ausschließlich den Verkehrsbetrieben Peine−Salzgit−
ter gehören, vom Landeseisenbahnamt und alle LKW−Transporte vom zuständigen Gewer−

beaufsichtsamt in Niedersachsen beaufsichtigt. Die Tatsache der Aufsicht berührt jedoch
die oben dargelegteKritik nicht, da in ihrem Rahmennurdie Einhaltung der Einzelgeneh−

migung geprüft wird.

Insgesamthält die intac GmbHausfachlicher Sicht aufgrund der Genehmigungssituation
die Einbeziehung der Transporte in das Planfeststellungsverfahren nach wie vorfür erfor−

derlich, da die Strahlenschutzbelange im Rahmenderjetzigen genehmigungrechtlichen

Regelungenbei einer Häufung von Transporten nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Entsprechende Prüfungen undFestlegungen sind am sinnvollsten innerhalb der Planfest−

stellung anzusiedeln.

6.3 Strahlenbelastungenbei bestimmungsgemäßem Transport

In diesem Kapitel soll der Maßstab für die Bewertung der Auswirkungen des bestim−

mungsgemäßenTransportes in Form von Strahlenbelastungen für AnwohnervonTrans−

portstrecken diskutiert werden.

Von Behörden wird allgemein der Standpunkt vertreten, daß die materiellen Schutzvor−

schriften der StrISchV (mit Ausnahme des sog. Minimierungsgebotes des & 28 Absatz 1

StrISchV) auf den bestimmungsgemäßenTransport von radioaktiven Stoffen nicht an−

wendbar sind. Schutzvorschriften sind vielmehr Gegenstand der verkehrsrechtlichen Vor−

schriften, denen Empfehlungender IAEA zugrundeliegen. Berechnete Individualdosen für

kritische Personengruppenan Transportstrecken werdenin der Regel mit der laut IAEA−

Empfehlung höchstzulässigen Dosis von 1 mSv/a für die Bevölkerung verglichen.

Die Gesellschaft für Anlagen− und Reaktorsicherheit (GRS) hat zum Beispiel in der Trans−

portstudie Konrad für eine bestimmte PersonengruppeStrahlenbelastungen von zunächst

0,4 mSv/a [GRS 1989] und später 0,2 mSv/a [GRS 1991] errechnet. Diese Dosiswerte wer−

den von der GRSals "weit unterhalb" des o.g. Richtwertes liegend bewertet [GRS 1991, S.

II] und damit die IAEA−Empfehlungenals eingehalten betrachtet. Diese Bewertungist al−

lerdings nicht nachvollziehbar.
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In den IAEA−Empfehlungenheißt es (Unterstreichung d. d. Verf.) [IAEA 1990, para 205]:

"For members of the public .... a dose level of not more than 1 mSv (100 mrem)_
per yearto the critical group shall be used asthelimiting value. This value shall

be used together with hypothetical but realistic models and parameters..., with

the objective of providing reasonable assurance that actual doses from transport of

radioactive material will not exceed small fractions of the appropriate doselimits."

Die IAEA definiert zwar nicht näher, was "geringe Bruchteile der entsprechenden Dosis−

grenzwerte" tatsächlich numerisch bedeutet, doch eine Dosis von 0,2 mSv/a oder mehr ist
sicherlich kein geringer Bruchteil (small fractions) mehr. Die Einhaltung der IAEA−Empfeh−

lungenist damit nicht nachgewiesen. Aber auch Dosiswerte im Bereich von 0,1 mSv/a, wie

sie beispielsweise für die Beschäftigten der Schlackenverwertung von der GRSermittelt

wurden oderwiesie sich in deren Transportstudie für die Anwohnerim nordöstlichen Be−

reich des Rangierbahnhofs Braunschweig bei vollständiger Beförderung der Abfälle im Re−

gelgüterverkehr ergeben haben,sind als zu hoch im Sinne der IAEA−Forderung anzusehen.

Ein Dosisgrenzwert von 1 mSv/a für Einzelpersonen der Bevölkerungist auch in Artikel 13

der neuen Euratom−Grundnorm zum Strahlenschutz der Europäischen Gemeinschaften

festgelegt [EURATOM 1996]. Allerdings gilt dieser Grenzwert nicht nur für die Belastung
aus dem Transport radioaktiver Stoffe, sondern für alle Belastungen durch menschlichen

Umgang mit radioaktiven Stoffen (Ausnahme Medizin) insgesamt. Darüber hinausist in der

Richtlinie vorgeschrieben(Artikel 14), daß

?der Beitrag der Tätigkeiten zur Strahlenexposition der Bevölkerung insgesamt so

niedrig gehalten wird, wie dies unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer

Faktoren vernünftigerweise erreichbarist?.

Es ist fraglich, ob eine jährliche Dosis von 0,2 oder 0,4 mSvallein durch den Transport mit

der Euratom−Grundnorm vereinbar ist.

Von der Auslegung der IAEA−Empfehlungen bzw. der Euratom−Grundnorm abgesehen,
muß der Wert von 1 mSv/a als Maßstab aber auch grundsätzlich als problematisch angese−
hen werden.Er ist nicht kompatibel mit den Anforderungen derStrISchV, die in $ 45 Abs.1

wesentlich strengere Grenzwerte für die Bevölkerung in der Umgebungortsfester kern−

technischer Anlagen oderEinrichtungen vorschreibt (sog. "30 mrem−Konzept"). Es ist nicht

angemessen,daß für den gleichen Tatbestand (Schutz der Bevölkerung vor ionisierenden

Strahlen) unterschiedliche Maßstäbe angelegt und Personen durch.den Transport radioak−

tiver Stoffe höher exponiert werden dürfen als durch die Ableitung von radioaktiven Stof−

fen aus kerntechnischen Anlagen.Dies ist sachlich durch nichts zu begründen.

Bei Heranziehung des Wertes von 0,3 mSv/a wäre der Grenzwert durch die von der GRSfür

einige Anwohnergruppen berechneten Strahlenbelastungen weitgehend ausgeschöpft
bzw. im Falle der vollständigen Transportabwicklung im Regelgüterverkehr sogar über−

schritten.

Die hier geführte Diskussion zeigt, daß in bezug auf die durch den geplanten Betrieb des

Endlagers hervorgerufenen Transporte radioaktiver Abfälle und die daraus folgende Strah−
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lenbelastung Minimierungsmaßnahmen notwendig sind. Dies ist unabhängig davon, wel−
cher Maßstab (IAEA−Empfehlungen, Euratom−Richtlinie oder 8 45 StrISchV) zu Grunde ge−
legt wird. Dies ergibt sich prinzipiell auch unabhängig davonbereits aus dem Minimie−

rungsgebot in 8 28 derStrISchV.

Angesichts der hohen potentiellen Strahlenbelastung von kritischen Bevölkerungsgruppen
sind behördliche Regelungen zum Transportablauf und damit zur Minimierung der Strah−

lenbelastung notwendig. Aufgrund der in Kapitel 6.2 aufgezeigten genehmigungstechni−
schenSituation und bei sachgerechtem Vorgehenist dies durch eine Einbeziehung der

Transporte in das Planfeststellungsverfahren am ehesten zu gewährleisten.

Weitere Aspekte zur Strahlenbelastung bei unfallfreiem Transport sind in denKapiteln 6.5

und 6.7.2 behandelt.

6.4 Transportunfallrisiko

Das Gefahrgutaufkommenin der BRD wird nicht regelmäßig statistisch aufgenommen und

ausgewertet. In einer Untersuchung im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums wurde

ermittelt, daß das Transportaufkommen Anfang der 90er Jahre langsam anstieg (von 1991

auf 1992 um 3,7%). In absoluten Zahlen betrug danach der Gefahrgutanteil am Gesamt−

transportaufkommenknapp 16% bzw. 216,4 Mill. t [SBA 1995]. Mit diesen Gefahrgütern
sind aber noch längst nicht alle Güter abgedeckt, die im Falle eines Unfalles zum Integri−
tätsverlust von Behältern mit radioaktiven Abfällen beitragen können.Als Stoffbeispiele
seien hier Wellpappe, Kohle und Baumwolle genannt. Auf den Bahn− und Straßenverkehr.
entfallen jeweils etwaein Viertel des Transportaufkommens der Gefahrgüter.

Bei den Transporten von radioaktiven Abfällen zu einem Endlager kann grundsätzlich nicht

ausgeschlossen werden, daß es zu unfallbedingten Freisetzungen kommt. Abhängig von
der MengederFreisetzungen sind die Auswirkungen für Menschen und Umwelt mehr oder

weniger groß. Das Ausmaß der Auswirkungeneines solchen Unfalls hängt von einerViel−
zahl von Randbedingungenab. Zu diesem Problem äußert sich die Deutsche Bahn AG

(ehemals Deutsche Bundesbahn) als Generaltransporteur für den Schienenverkehrin der

Bundesrepublik Deutschland [DB 1989]:

?Die Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter erfordert einen Standard, der die

bei der bestimmungsgemäßen oder vorhersehbar unsachgemäßen Handhabung
drohenden Gefahren durch Vorkehrungen zur Verhinderung von Schadensfällen
und zur Reduzierung des Schadensmaßes so weit herabsetzt, daß das verbleibende

Risiko vertretbar erscheint.?

?Da unterrealistischen Bedingungengefährliche Ereignisse auch im Bahnbetrieb
nicht völlig ausgeschlossen werden können, sind Maßnahmenvorbereitet...?

Diese Aussagen von 1989 besitzen sicher auch heute noch Gültigkeit.
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Für die Bewertung von Risiken für Mensch und Umwelt durch den Transport radioaktiver
Stoffe müssen der Unfallverlauf und die Unfallfolgen sicherheitsanalytisch erfaßt und so−

wohl qualitativ als auch quantitativ beschrieben werden.Es gibt verschiedene methodische

Ansätze, um dies durchzuführen. Die zwei am häufigsten angewendeten Methodensind

die probabilistische Risikoanalyse (probabilistic risk assessment, PRA) und das Konzept des

maximal glaubhaften Unfalls (maximum credible accident, MCA).

In PRA wird eine gleichzeitige Betrachtung von Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimm−

ten Unfalls und den Auswirkungendieses Unfalls durchgeführt. Das Risiko wird dabei

mathematisch definiert als Produkt von Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Das

Ergebnis dient dann als Bewertungsfaktor. Als Maßstab der Beurteilung dienen danndie

Wahrscheinlichkeit sowie in Gesetzen und Verordnungenfestgelegte Grenzwerte.

Beim MCA−Konzept wird ein Unfallablauf einschließlich Freisetzungsmöglichkeiten konstru−

iert, der in seinen einzelnen Punkten plausibel ist. Das heißt die Annahmen müssenauf der

einen Seite abdeckend sein, dürfen aber andererseits keinen Naturgesetzen widersprechen.
Die Auswirkungen des Unfalls werden detailliert betrachtet. Grundlage für die Beurteilung
ist hier, daß der Unfall stattfinden kann. Als Maßstab werdennicht nur gesetzlich festge−

legte Grenzwerte, sondern auch Folgen für Mensch und Umwelt ohne Überschreitung der

Grenzwerte herangezogen.

Die intac GmbHhält das MCA−Konzept aus folgenden Gründenfür die sachgerechtere
Methodik:

+ Ein für den Menschen?objektives? Risiko als Produkt von Schadenswahrscheinlichkeit

und −ausmaß im Sinne einer mathematischen Formelgibt es nicht. Risiken werden im−

mer subjektiv beurteilt. Wahrnehmung und Bewertung vonRisiken werdendurch zahl−

reiche Merkmale beeinflußt, zu denen die beiden obigen zwar gehören, aber oft noch

nicht einmal die wichtigstensind.
+ Die Ergebnisse von probabilistischen Risikoanalysen beinhalten statistische Aussagen,

die keine Hinweise zum Zeitpunkt des Unfalleintritts geben. Damit kann trotz geringer

Eintrittswahrscheinlichkeit der Unfalleintritt unmittelbar erfolgen.
+ Die Wahrscheinlichkeit kann durch immerdetailliertere Betrachtungen und Einengungen

von Randbedingungenbei der Berechnung fast beliebig verringert werden. Schon hier

stellt sich die Frage nach der Objektivität dieser Methode.
+ Durch Abschneidekriterien bei der Berechnung(zur Handhabbarkeit großer Datensätze

notwendig) können gerade schwere Unfälle mit großen Auswirkungen unberücksichtigt
bleiben.

+ Durch die drei letztgenannten Punkte haben probabilistische Risikoanalysen eine akzep−
tanzfördernde Wirkung.

+ Aus den ermittelten Risikozahlen könnenkeine Handlungshilfen abgeleitet werden.

Notwendigkeit und Umfang von vorsorgenden Schutz− und Gegenmaßnahmen(z.B. Ka−

tastrophenschutzpläne) können wesentlich besser aus MCA−Betrachtungenabgeleitet
werden.

In der allgemeinen Diskussion wird jedoch von interessierter Seite versucht, Ergebnisse von

PRA immer mehr zum Maßstab der Entscheidungen − insbesondere im politischen und
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rechtlichen Raum − zu machen. Im Falle Endlager Konrad spielt hier die GRS−Transportstu−
die eine wichtige Rolle (siehe Kapitel 6.7). In dieser Studie werden zum Beispiel folgende
Aussagen zum Risiko gemacht:

a) Unfallwahrscheinlichkeit für Zug mit radioaktiven Abfällen 5,3.6−3

Strahlenbelästung keine

b) Unfallwahrscheinlichkeit mit radioaktiven Freisetzungen aus
dem Behälter 7,0 E−4

Strahlenbelastung vernachlässigbar
c) Unfallwahrscheinlichkeit für Erreichung des Störfallrichtwertes

der StrISchV 2,0 E−6

Strahlenbelastung 50 mSv

d) Unfallwahrscheinlichkeit, die zur höchsten berücksichtigten
Strahlenbelastung führt 1,0 E−7

Strahlenbelastung 100 mSv

Randbedingungenfür die obigen Ergebnisse sind:

Betrachtungsraum: 25 km um Endlagerstandort
Anlieferungsszenario: 100% Bahn

Aufenthaltsort der belasteten Person: 250 m Entfernung in Windrichtung

Bei der Angabefür die Wahrscheinlichkeit von Unfällen ohne nachfolgende Strahlenbela−

stung ist zu beachten, daß von GRS eine sogenannte Relevanzgrenze eingeführt wurde.
Dadurchbleiben alle Unfälle unberücksichtigt, die einen geringeren Sachschadenals

3.000 DM verursacht haben. Die Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit eines Zuges mit ra−

dioaktiven Abfällen ist also höher als oben angegeben.Dies spielt zum Beispiel eine Rolle

für die Festlegung konservativer Randbedingungenfür die Ermittlung der Belastung durch

Direktstrahlung, bei der auch unplanmäßige Aufenthalte berücksichtigt werden müssen.

Die höchste von GRS berücksichtigte Strahlenbelastungist mit 100 mSv/a also doppelt so

hoch wie die nach StrISchV zulässige Belastung, Sie tritt mit einer Eintrittswahrscheinlich−
keit von 1 E−7 pro Jahr auf.

6.5 Transportunfälle

Da die im folgenden entwickelten Szenarien aufgrund des begrenzten Auftragsvolumens
nur eine mögliche Bandbreite bestimmter Auswirkungendarstellen können, war undist es

hier nicht möglich, ein in jedem Einzelpunkt wissenschaftlich detailliert bestimmtes Szena−
rio zu erstellen. Die Szenarienentwicklung erfolgt in Anlehnungan das in Kapitel 6.4 be−

schriebene MCA−Konzept. Es ist im Rahmen von Risikobetrachtungenallgemein üblich,
Randbedingungen und Parameter zu postulieren, soweit dem keine wissenschaftlichen

Erkenntnisse oder Naturgesetze entgegenstehen. Dabei sind die im folgenden von uns ge−
troffenen Annahmennichtin jedem Einzelpunkt konservativ. Zu berücksichtigenist dabei
auch die von uns immerkritisierte Tatsache, daß nicht klar definierte Abfallgebinde, son−

dern Rahmenbedingungen genehmigt werdensollen. Dies läßt einen großen Spielraum für

die Festlegung der Eigenschaften von Abfallgebinden. Insgesamt geht es darum,ein plau−
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sibles Szenarium zu entwickeln, das in bezug auf die Auswirkungenrealistisch ist. Damit ist

nicht ausgeschlossen, daß in Extremfällen noch größere Auswirkungen möglich sind.

6.5.1 Aktivitätsinventare

In den bisherigen Gutachten der Gruppe Ökologie(jetzt intac) zur Problematik der Trans−

porte von radioaktiven Abfällen zum geplanten Endlager Konrad wurden im Rahmender

Erstellung von Unfallszenarien bestimmte Aktivitätsinventare für Abfallgebinde angesetzt
[GÖK 1987, 1991a, 19916]. Nach Abschluß dieser Gutachten sowie der Beendigung des

Erörterungstermins wurden 1994 die Störfallberechnungsgrundlagen von 1983 geändert.
Bei der Anpassungeines Kapitels an die Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) zu 8 45

StrISchV wurden weitere Veränderungenbei der Berechnung von Strahlenexpositionen

eingeführt [SSK 1994]. Die Veränderungenbetreffen die Ausbreitung und Ablagerung von

radioaktiven Stoffen nach Unfällen sowie spezielle Annahmenbeiden Belastungspfaden

Bodenstrahlung und Ingestion und führen insgesamt dazu, daß sich die berechnete Strah−
lendosis bei gleichbleibenderAktivitätsfreisetzung, verglichen mit den Berechnungsergeb−
nissen unter vorherigen Annahmen, erhöht. Aufgrund der vom BfS in [PLAN 1990] ange−
wandten Methodik zur Bestimmungdes zulässigen Nuklidinventars der Abfallgebinde
mußten diese aus Sicherheitsanalysen abgeleiteten Werte wegen der genannten Änderun−

gen reduziert werden. Die neuen Werte wurdenin [BfS 1995] veröffentlicht und führen

teilweise auch zur Notwendigkeit von Veränderungender in den oben genannten Gutach−

ten angesetzten Inventaren.

Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichtigung der Diskussionen auf dem Erörterungs−
termin werden für den hier vorgelegten Bericht die angesetzten Aktivitätsinventare über−

prüft bzw. neu festgelegt. Das radioaktive Inventar der Abfallgebinde umfaßt in der Praxis

verschiedene Nuklide und unterschiedliche Mischungsverhältnisse (Nuklidvektor). In den

Planunterlagen [PLAN 1990] werdenjedoch keine repräsentativen Nuklidvektoren für be−

stimmte Abfallarten bzw. Inventare für Gebinde angegeben.Im folgenden werdenfür zwei.

Abfallgebindetypen die Inventare mit unterschiedlichen Ansätzen bestimmt. Der erste An−

satz beinhaltet die Konstruierungeinesfiktiven Abfallgebindes unter Berücksichtigung des

Behälters mit dem größten Volumen (Container Typ V) und jeweils nur einer Nuklidart als

Inventar. Dieser Ansatz wurde wegender oben erwähnten Beantragung von Rahmenbe−

dingungenstatt der Einlagerung genau definierter Abfallgebinde gewählt [PLAN 1990]. Es

wird hier daher ein bzgl. des Gefährdungspotentials abdeckendes Abfallgebinde mit Ze−

mentmatrix konstruiert.

Der zweite Ansatz basiert auf einer, nach gegenwärtigem Stand, real zu erwartendenVer−

packung von bituminierten Abfällen mit einem auf Grundlage von Herstellergarantiewerten
bestimmten Aktivitätsinventar und einem entsprechenden Nuklidspektrum.

6.5.1.1 Container Typ V, zementierte Abfälle

Um nicht über Mischungsverhältnisse der Radionuklide zu spekulieren, um den Rechen−
aufwand für die Bestimmung der Auswirkungen zu minimieren und um im Sinne des Vor−

sorgegebotes des Atomgesetzes konservativ vorzugehen, werden Grenzfallbetrachtungen
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angestellt. Das fiktive Inventar der Abfallgebinde besteht daher hier nur aus einer Nuklid−
sorte (allerdings mit mehreren Isotopen). Ausgewählt werden die Nuklide, die für die Un−

fallauswirkungendie größte Bedeutung haben: Cäsium (Cs) und Plutonium (Pu).

Für die fiktiven Abfallgebinde sind als Randbedingungen für die Festlegung des Inventars

die in den Endlagerungsbedingungen genannte Abfallproduktgruppe 05 (in Zementverfe−

stigte Abfälle) sowie als Behälter der Container Typ V als Behälter mit dem größten Abfall−

volumen ausgewählt worden. Für Cs und Pu gilt, daß sie überwiegend in zementierter

Form zum geplanten Endlager gebracht werdensollen. Das Cäsium wird zu über 67 % und

das Plutonium zu über 92 % in zementierten Abfällen enthalten sein [PLAN 1990]. Diese

Prozentzahlen dürften sich nach neueren Entwicklungenbei der Abfallkonditionierung eher
erhöht haben.

Das von uns für Cs (Cs−134 und Cs−137) und Pu (Pu−238, Pu−239, Pu−240 und Pu−241) an−

gesetzte Inventar ist zunächst unter Berücksichtigung der gegenüber [PLAN 1990] in

[BfS 1995] reduzierten Aktivitätswerte pro Gebinde und der Summenkriterien festgelegt
worden. Diese Werte wurden vom BfSaus Sicherheitsüberlegungen bezüglich der

Abgabenradioaktiver Stoffe aus dem Endlager im Normalbetrieb,

Freisetzungenradioaktiver Stoffe bei Störfällen,

thermischenBeeinflussung des Wirtsgesteins und

möglichenKritikalität im Endlager (im Falle von Pu)+
+

_ abgeleitet. Die Summenkriterien für das Nuklidinventar einzelner Abfallgebinde geben vor,
daß die Summe der Quotienten von Aktivitätsinhalt und Aktivitätswert für die einzelnen

Nuklide kleiner als 1 sein muß. Es gilt der jeweils restriktivste der vier abgeleiteten Aktivi−

tätswerte für ein Nuklid. Dabeisind allerdings, bezogen auf einzelne Gebinde bzw. Gebin−

dechargen, auch Überschreitungen bestimmterAktivitätswerte zulässig, wenn ein Aus−

gleich durch Gebinde mit niedrigeren Inventaren gewährleistet ist. Für zukünftig real er−

zeugte Abfallgebinde ist davon auszugehen,daß − soweit dem nicht die Transportvorschrif−
ten im Wegestehen− die Inventare nach den Summenkriterien weitgehend ausgeschöpft
werden. Wie von der Gruppe Ökologie aufgrund des BfS−Vorgehensbei der Ableitung der

Inventarwerte auf dem Erörterungstermin vorhergesagt, wurdeninzwischen EDV−Pro−

grammeentwickelt, die aus Sicht der Ablieferungspflichtigen für die radioaktiven Abfälle

die Herstellung ?optimaler? Abfallgebinde erlauben, z.B. [HAUSER 1995]. Daher werden

auch Gebinde mit Überschreitungen von Aktivitätswerten (sofern die Aktivität nicht durch

das Störfall−Summenkriterium begrenztist) keine Einzelfälle sein, sondern unter Ausnut−

zung der Möglichkeiten planmäßig erzeugt werden.

Das hier angenommeneInventar für den Container Typ V für die Cs−Isotope beruht auf

einer Ausschöpfung des Summenkriteriums für Störfälle zu etwa 40%. Die zulässigen
Werte für die thermische Beeinflussung des Wirtsgesteins werden um mehrals den Faktor

10 unterschritten. Das gewählte Verhältnis Cs−134/Cs−137 entspricht etwa dem der mei−

sten in der Vergangenheit real angefallenen zementierten Abfällen [PSE 7 1985]. Für Pu

wurde auf Grundlage des Summenkriteriums für Störfälle ein realistischer Pu−Vektor ange−
setzt, bei dem die thermischen undKritikalitätskriterien weit unterschritten werden. Mit

dieser Festlegung und unter Berücksichtigung der Überschreitungsmöglichkeit der Sum−
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menkriterien für einen Teil der Abfallgebindeist zu beachten, daß die Inventare nicht kon−

servativ, also maximal, angesetzt sind. Es wird zunächst von einer gleichmäßigenVertei−

lung des Inventars über das gesamte Abfallnettovolumendes Containers ausgegangen.

Tabelle 6−1: Inventar eines Container Typ V fr zwei Grenzfälle in Bq
(abgeleitet aus den Summenkriterien in [BfS 1995])

Über die möglichen Inventare von Abfallgebinden wurde auch auf dem Erörterungstermin
diskutiert. Während die von der Gruppe Ökologie in den gutachterlichen Stellungnahmen
unterstellten Sr− und Pu−Inventare unstrittig waren [EÖT 1993b, S.62−6], war das festge−

legte Cs−Inventar eines Container Typ V umstritten [EÖT 1993b, S:61−38]. Problematisch ist

beim Cs−Inventar dessen Aussendung von y−Strahlung beim Zerfall, die eine hohe Ortsdo−

sisleistungbewirkt. Diese kann theoretisch eine restriktivere Begrenzung des Aktivitätsin−

ventars darstellen als die Summenkriterien. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem

weitgehendeFreiheiten bei der Konstruktion von Abfallgebinden nachPlanfeststellungsan−

trag und hoher Aufwandfür Abschirmberechnungen, wurde in den Gutachten der Gruppe

Ökologie die Ortsdosisleistung nicht berücksichtigt.

Auchin dieser Bearbeitunsphase kann und soll keine detailliert durchgeführte Berechnung
zur Festlegung der Inventare aufgrund der erzeugten Ortsdosisleistung vorgenommen
werden. Dies würde den Rahmen(Auftragsvolumen) dieser Betrachtungen sprengen. Me−

thodisch ist ein solches VorgehenausSicht von Betroffenen aber auch nicht zwingend, da

quantitative Aussagen zu Auswirkungen von möglichen Transportunfällen immerals

Richtwerte anzusehensind. Alle Ausgangswerte für Unfallszenarien sind keine nicht disku−

tierbaren Punktwerte, sondern müsseninnerhalb einer gewissen Bandbreite festgelegt
werden. Die Bandbreite ergibt sich aus gesetzlichen und genehmigungsrechtlichen Vor−

schriften, technischen Möglichkeiten theoretischer und praktischer Art sowie naturgesetzli−
chen Grundlagen. Die hier gewählten Parameterwerte berücksichtigen die durch den Vor−

sorgegrundsatz des Atomgesetzes notwendige Konservativität, zeichnensich aber nicht

durch Überkonservativität aus. Es wurdealso nicht der für jeden Parameterhinsichtlich der

resultierenden Dosisbelastung höchste vertretbare Wert angesetzt. Für diesen Bericht wer−

den eine Plausibilitätsüberprüfung des festgelegten Inventars unter verschiedenen Ge−

sichtspunkten und überschlägige Dosisleistungsberechnungen vorgenommen.

In [PLAN 90] wird das Cs−Inventar (ohne Cs−135) des gesamten Endlagers zu Beginn der

Nachbetriebsphase mit 80 kg angegeben. Dabei dürfte es sich aufgrund der Halbwertszei−
ten der Cs−Isotope überwiegend um Cs−137 handeln. Unter Berücksichtigung derspezifi−
schen Aktivitäten ergibt sich daraus ein Aktivitätsinventar von 2−3 E17 Bq im Endlager. Bei
einer durchschnittlichen Verteilung auf die eingelagerten Abfallgebinde (650.000 m?) und
des Nettoabfallvolumens von rund 10 m? im Container Typ V ergibt dies ca. 4 E12 Bq pro
Abfallgebinde. Das heißt, das in Tabelle 6−1 angegebeneCs−Inventar ist plausibel, insbe−
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sondere auch weil in dem genannten Gesamtvolumendie Verpackung mit berücksichtigt
ist. ?

Die hier betrachteten zementierten Abfälle könnendenin den Transport−Empfehlungen der
IAEA definierten Stoffen mit volumenbezogenniedriger spezifischer Aktivität (LSA) zuge−
ordnet werden [IAEA 1990]. Die in Tabelle 6−1 genannten Cs−Aktivitäten erlauben nach der
Randnummer 2704 der Gefahrgutverordnung Straße [GGVS 1990] bzw. der Randnummer

704 der Gefahrgutverordnung Eisenbahn [GGVE 1991] eine Zuordnung zu Stoffen mit

niedriger spezifischer Aktivität, LSA Il oder LSAIll. Die hierfür zulässige spezifische Aktivität
wird um mehrals eine Größenordnung (>Faktor 10) bei LSA II und mehrals zwei Größen−

ordnungen (>Faktor 100) bei LSA Ill unterschritten. LSA kann in sogenannten Industriever−

sandstücken(IP) transportiert werden, wenn zwei Voraussetzungenerfüllt sind: Zum einen

muß eine Höchstaktivität pro Transportwagen (Waggon bzw.Sattelschlepper) eingehalten
werden. Dies ist mit dem angesetzten Inventar sowohl für brennbare wie für nicht brenn−

bare Abfälle der Fall. Die zweite Voraussetzung dafür ist, daß die Ortsdosisleistung des

unabgeschirmten zementierten Abfalls in 3 m Entfernung nicht mehr als 10 mSv/h beträgt
[IAEA 1990].

Weitere einzuhaltende Grenzwerte für Ortsdosisleistungen sind in den oben genannten
Gefahrgutverordnungen sowie in den Endlagerungsbedingungenfür Konrad enthalten.

Findet der Transport unter ?ausschließlicher Verwendung?statt (davonist in der Regel aus−

zugehen), so sind die Werte aus den Endlagerungsbedingungen[BfS 1995]. restriktiver und

damit hier anzuwenden.

Erfolgt der Transport unter ausschließlicher Verwendung des Beförderungsmittels (z.B.

Waggon)für das Abfallgebinde, so kann der Verpackungstyp IP−2 verwendet werden

[WIESER 1989).

Insgesamt sind damit folgende Werte bzgl. der Ortsdosisleistung einzuhalten:

10,0 mSv/h Wert in 3 m Abstand vom unabgeschirmten zementierten

Abfall,

10,0 mSv/h lokaler Maximalwert an der Behälteroberfläche,

2,0 mSv/h Mittelwert für die Behälteroberfläche,

0,1 mSv/h Wert in 2 m Abstand von der Containeroberfläche.

Bei Cs wird die Gesamtaktivität für die meisten Abfallformen bezüglich der Transportvor−
schriften hauptsächlich durch den Ortsdosisleistungs−Grenzwert in 3 m Abstand vom un−

abgeschirmten zementierten Abfall beschränkt [NITSCHE 1994]. Das Aktivitätsinventar von

Cs−137 in einem Abfallgebinde darf danach in der Größenordnungvon 1 E12 Bq liegen.
Dies entspricht dem in dieser StellungnahmeangesetztenInventar.

Eigene (überschlägige) Rechnungen ergaben, daß beieiner gleichmäßigenVerteilung des

hier festgelegten Cs−Inventars in der Zementmatrix der ODL−Grenzwert für LSA von
10 mSv/h in 3 m Entfernung vom unabgeschirmten Abfall gerade eingehalten werden

kann. Überschritten würdenbei dieser Konfiguration jedoch die ODL−Grenzwerte für die

Behälteroberfläche und in 2 m Abstand vonihr. Diese Überschreitung liegt jedochin einer

Größenordnung,die eine entsprechende Abschirmung durch einfache Maßnahmen,bei−
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spielsweise eine kontaminationsfreie Zementaußenschicht und die gleichmäßigeVerteilung
der aktivitätsbeladenen Zementmatrix in einem inneren Quader, ermöglicht. Es soll aus−

drücklich darauf hingewiesen werden, daß für das Pu−Inventar eine solche Maßnahme

nicht notwendigist.

Plausibilitätsprüfungen durch denVergleich mit Inventaren von Abfallgebinden, für die

Ortsdosisleistungsberechnungen durchgeführt wurden([PTB 1984, HAUSER 1995]), erga−
ben ebenfalls die Möglichkeit für die Einhaltung der ODL−Grenzwerte bei dem hier festge−
legten Cs−Inventar.

6.5.1.2 Container Typ VII, bituminierte Abfälle

In diesem Containertyp sollen bituminierte Abfälle (Abfallproduktgruppe 01) transportiert
werden,die in das Endlager Konrad eingelagert werdensollen. Eine Diskussion während

des Erörterungstermins erbrachteallerdings Unklarheiten − z.B. bzgl. des Jod−Inventars der

Abfallgebinde − ob und welche bituminierten Abfälle tatsächlich eingelagert werden kön−

nen [EÖT 1992, S.18−30] Es ist nach bisherigem Stand jedoch mindestensfür einen Teil der

bituminierten Abfälle von einer Endlagerung in Konrad auszugehen.

Bituminierte Abfälle fallen für die Bundesrepublik nur bei der Wiederaufarbeitung von

Kernbrennstoff in La Hague an. Mit dem Beginnder Lieferung in die BRD soll bereits 1997

begonnenwerden.Es ist daher zunächst eine Zwischenlagerungerforderlich. Die Abfälle

befindensich in 225 I−Edelstahlfässern mit einem Füllvolumen von 210 I. Das Faß

(Durchmesser 0,58 m, Höhe 0,88 m) hat eine Wandstärke von 1 mm undist ohne Dichtung

mit Klammern verschlossen. Das Gewicht des befüllten Fasses beträgt max. 250 kg

[COGEMA1991].

Von diesen Fässern werden bis zu 5 Stück in einen Gußeisencontainer Typ VII eingestellt.
Der Container ist quaderförmig (1,6 m x 2,0 mx 1,45 m) und hat eine Wanddicke von

15 mm [SCHWARZ 1995]. Er soll den IAEA−Anforderungen für eine sogenannte Typ B−Ver−

packung entsprechen. Dieses Abfallgebinde erfüllt die Bedingungen,die in der Bundesre−

publik für den Transport und die Zwischenlagerung gestellt werden. Darüber, ob dieses

Gebindein dieser Form auch endgelagert werdensoll, gibt es bisher keine definitiven Aus−

sagen derBetreiber. Ein Container Typ VII ist in den Endlagerungsbedingungenals mögli−
cher Behälter zwar nicht aufgeführt, aber Behälter, die mit Abfällen aus der Wiederaufar−

beitung beladen sind, können von dendort aufgeführten Behältern abweichen [BfS 1995].
Somit wäre eine Endlagerung im geplanten Endlager Konrad − ggf. nach Füllung von Hohl−

räumenzwischen den Fässern − aus heutiger Sicht durchaus wahrscheinlich.

Dieses Abfallgebinde mit maximal 5 Fässern mit bituminierten Abfällen in einem Gußcon−

tainerist sicherheitstechnisch deutlich besser zu beurteilen, als die Behälter, die im Jahr .

1991 in der Diskussion waren. Die damalige Kritik, verbunden mit den damals abgeschätz−
ten möglichen Freisetzungen, mag mit zu der Verbesserung beigetragen haben. Wie be−

rechtigt die grundsätzliche Kritik an der Nutzung vonBitumenals Abfallmatrix ist, hat der

Unfall bei der Konditionierung in der japanischen Wiederaufarbeitungsanlage Tokaimura
im März diesen Jahres gezeigt. Es wurden mindestens 37 Arbeiter stark belastet

[HAZ 1997a].
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Im Gegensatz zu dem im vorhergehendenFall für den Container V (mangels Vorliegenei−

ner verläßlichen Datenbasis, siehe 6.5.1.1) festgelegten fiktiven Inventars mit nur einer
Nuklidsorte wird hier ein real zu erwartendes Inventar aus einem Nuklidgemischunterstellt.

Gegenüber dem Stand der Spezifikationen für bituminierte Abfälle in [GÖK 1991b] hat sich

das zulässige Gesamtinventar für ein Faß von 18,5 E12 auf 5,18 E12 Bq verringert

[COGEMA1991]. Das von uns 1991 angenommeneInventarist jedoch nach wie vor gerin−

ger (und damit nicht konservativ) als die aus [COGEMA 1991] ableitbaren Garantiewerte

und liegt auch noch deutlich unter den von der RSK genannten Nominalwerten für ein Faß

[RSK 1993]. Das für das Unfallszenario festgelegte Inventar eines Fasses bleibt daher ge−

genüber [GÖK 1991b] unverändert (siehe Tabelle 6−2).

Nuklid Inventar eines Inventaral

Tabelle 6−2: Inventar von Radionukliden f r bituminierte Abfälle

aus der Wiederaufarbeitung (alle Angabenin Bq)

6.5.2  Unfallszenarien

6.5.2.1 Container Typ V, zementierte Abfälle

Der unterstellte Unfallablauf mit mechanischenBelastungen durch einen Aufprall und/oder
eine Quetschungdes Behälters bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h sowie einer thermi−

schen Belastungen durch einen darauf folgenden Brand wird aus [GÖK 1991a] übernom−

men. Das Feuer erreicht dabei Temperaturen über 800°C und dauert ca. eine Stunde.

Der Container Typ V als IP im Sinne der IAEA−Regulations [IAEA 1990] muß nach den

Transportvorschriften keine Anforderungen bezüglich der Belastungenbei Unfällen erfül−

len. Nach den vorläufigen Endlagerungsbedingungenfür Konrad [BfS 1995] muß dieInte−

grität des Behälters bei Aufprallgeschwindigkeiten bis 15 km/h soweiterhalten bleiben,
daß die Dichtheit in gewissem Umfang gewährleistet ist und damit nur beschränkt Luft

eintreten kann.

Dieangenommenen mechanischen Belastungen überschreiten die gestellten Anforderun−

gen also bei weitem, so daß von einem Versagen des Containers auszugehenist. Die me−

chanischen Belastungen haben darüber hinaus die Fraktionierung der Zementmatrix in

mehrere große Stücke, kleinere Brocken und Staub zur Folge. Das entstehende Feuer kann

danndie fraktionierten Teile der Matrix und großeTeile des offenen Containers (unter Um−

ständen auch den gesamten Container) umschließen. Bei einem Abbrand vonca. 1000 |

Kraftstoff könnenbereits eine Brandfläche von mehreren m? und Flammenhöhen von über

2 m entstehen [GÖK 1991c]. Das Ladevolumeneines Kesselwagens beträgtein Vielfaches

von 1000I.
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Für Abfallgebinde mit über das Behältervolumengleichmäßig verteiltem Pu−Inventar ist die

zu Freisetzungen führende ungehinderte thermische Einwirkung unmittelbar gegeben.

Aufgrund der hohen mechanischen Vorbelastungen und dem in drei Stufen gegossenen
Zementkörper kann jedoch auch für den Cs−beladenen inneren Zementblock voneinerstar−

ken Fraktionierung ausgegangen werden.

Die Bestimmungderbei Transportunfällen freigesetzten Aktivitätsanteile ist generell mit

großen Unsicherheiten verbunden. Experimentelle Untersuchungenund theoretische Mo−

dellrechnungen zum Freisetzungsverhalten führen zu Ergebnissen, die für definierte Rand−

bedingungengelten und weisen meist einen größeren Schwankungsbereich auf. Eine

Übertragung auf die unfallspezifischen Behälterbelastungen und Randbedingungen muß

deshalb in entsprechend konservativer Form vorgenommenwerden.

Die Festlegung der HöhederFreisetzungsanteile wird hier aus Angabenin derLiteratur

abgeleitet. Die bereits in [GÖK 1991a] angesetzten Bruchteile wurden im Laufe des Plan−

feststellungsverfahrens zwischen GRS und Gruppe Ökologie heftig diskutiert. Wir haben

uns bei unserem damaligen Ansatz auf PSE gestützt. Dort wurdenverschiedeneFreiset−

zungsanteile zitiert und ein Freisetzungsmechanismus beschrieben [PSE 8 1985]. Aufgrund
der dortigen Ausführungen war davon auszugehen, daß alle durch Experimente ermittel−

ten Werte durch den gleichen Freisetzungsmechanismus verursacht wurden. Zur besseren

Nachvollziehbarkeit ist die entsprechendePassage aus PSE in Anhang | am Endedieses

Berichtes dargestellt. Die Orginalliteratur stand uns zum damaligenZeitpunkt, trotz inten−

siver Bemühungenin Fachbibliotheken und Kernforschungszentren, nicht zur Verfügung.
Auch die GRS sah sich, trotz mündlicher Zusage währenddes Erörterungstermins und nach

zweimaligerschriftlicher Bitte, nicht in der Lage, die entsprechendeLiteratur zur Verfügung
zu stellen. Mit hohem Aufwandist es inzwischen jedoch gelungen,einenTeil der Literatur

zu erhalten.

In [GÖK 1991a] sind die Freisetzungsanteile an den oberenin PSE genannten Wertenori−

entiert, da im Gegensatz zu den dort beschriebenen Versuchen(mit geringeren Freiset−

zungsanteilen) bei unserem Unfallszenarium voneinerfraktionierten Zementmatrix ausge−

gangenwird. Die von der GRS an den angesetzten Freisetzungsbruchteilen geäußerte Kritik

ist in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar. PSE 8 ist eindeutig zu entnehmen, daß es

sich bei der Angabe von 13%Freisetzungsanteil (für die Versuche mit den höchstenFrei−

setzungsanteilen) direkt um das Cs−Inventar handelt! Dies wird von der GRS zwar bestritten

[GRS 1992], die dort gegebene(detaillierte) Begründung hält jedocheinerVerifizierung
anhand derOriginalliteratur [RÄMÖ 1979] nicht Stand. Nach Kenntnis der Originalliteratur
ist allerdings festzustellen, daß der Freisetzungsbruchteil von 13% durch einen anderen

Freisetzungsmechanismusals die in PSE beschriebene Verdampfung von Wasser zustande

kommt. Dies war aus PSE 8 nicht zu entnehmen(siehe Anhang|). Für bestimmte Abfallar−

ten, wie zum Beispiel Harze, ist auch eine Verbrennung oder Pyrolyse der in der Zementma−

trix gebundenenStoffe möglich.

Es wurden Versuche zu Aktivitätsfreisetzungen durch unterschiedliche Mechanismenfür

verschiedene Abfälle durchgeführt. In Tabelle 6−3 ist eine Übersicht von Ergebnissen aufge−
führt.
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D.STRAU
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2

lagenas

legal

en
Cs−137 1,36 E−3 Schlämme Zement 2,3 E−4 bis Verdampfung

2,5 E−1 "2 BUSH 1995

Pu−239 1,36 E−3 Schlämme Zement 2,3 E−7 bis Verdampfung

2,4 E−6 ’.?)

experimentelle Ergebnisse,

?

abgeleiteter Wert,
3) totales Verdampfen des Wassers bei 300° bzw. 1000°C,
® zementierte Abfälle in Stahlblechcontainer, Unfallbelastung wie in Kapitel 6.5.2.1 unterstellt,
?) bituminierte Abfälle in Stahlblechcontainer, Unfallbelastung wie in Kapitel 6.5.2.2 unterstellt,
® bituminierte Abfälle in Gußbehälter, Unfallbelastung wie in Kapitel 6.5.2.2 unterstellt

Tabelle 6−3: Literaturangabenzu Freisetzungsbruchteilen aus Abfallgebinden durch
thermische Belastung
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Für das hier unterstellte Unfallszenario sind vor allem die Versuche mit zementierten Abfäl−

len und den Freisetzungsmechanismen durch Verdampfen von Wasser unter Mitriß von

Partikeln sowie Verbrennen undPyrolisieren interessant.

Die meisten der aufgeführten Versuche wurden an 200 I−Gebinden durchgeführt. Die Frei−

setzungsbedingungen durch Wärmezufuhrsind in diesen Fällen ohne Zweifel schlechter als

bei der in unserem Unfallszenario unterstellten fraktionierten Zementmatrix. Die Freiset−

zung wird durch die Wärmeleitfähigkeit des Materials und die Oberflächengröße des Ze−

mentblockes beschränkt. Bei intakten Zementblöcken wird z.B. durch den im Material ent−

stehenden Temperaturgradientennicht in allen Bereichen eine Temperatur erreicht, die

einen Freisetzungsmechanismusin Gangsetzt. Daraus folgt bei gleichbleibendem Volu−

men, aber einer durch die Fraktionierung in mehrere Bruchteile aufgeteilten Matrix (insge−
samt auch größere Oberfläche), eine höhere Freisetzungsrate. Die − hier gegebene− Vor−

aussetzung dafür ist die weitgehende Umschließung der Zementteile durch das Feuer. Da−

bei sind zusätzlich Freisetzungen aus den verbleibenden größeren Zementblöckenzu er−

warten. Daherist von einem deutlich höheren Freisetzungsanteil als bei den durchgeführ−
ten Experimenten auszugehen.Dies wird durch in der Literatur beschriebene Versuche mit

kleinen Proben(siehe Tabelle 6−3) eher bestätigt als − wie von der GRS behauptet [EÖT
1993b, S. 62−7] − widerlegt.

Welcher der Freisetzungsmechanismen hier berücksichtigt wird muß aufgrund der Endla−

gerungsbedingungen,die den Ablieferungspflichtigen sehr viel Spielraum für die Gestal−

tung des Abfallgebindeslassen, nicht festgelegt werden. Die von uns angesetztenFreiset−

zungsanteile bleiben, auch bestätigt durch neuere Untersuchungen[BUSH 1995], gegen−
über 1991 unverändert bei 4% des Inventars aus Cs−haltigen Abfällen und 2%des Inven−

tars aus Pu−haltigen Abfällen (siehe Tabelle 6−4). Die von der GRS berücksichtigten Freiset−

zungsanteile bei einem vergleichbaren Unfallszenarium sind etwa um denFaktor 10 gerin−

ger [GRS 1991].

Pu−240 9,0 E10 1,8 E09

Pu−241 6,0 E12 1,2 E11

Tabelle 6−4: Inventar und Freisetzungsanteile (d < 10 um) f r zementierte

Abfälle in zwei Grenzfällen (Angaben in Bq bzgl. Container Typ V)

Nicht konservativ wird für die Berechnung der Unfallfolgen nur der Freisetzungsbruchteil
für Partikel < 10 um berücksichtigt.
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6.5.2.2 Container Typ VII, bituminierte Abfälle

Von der GRS wurde vor ca. eineinhalb Jahren eine Transportstudie für Wiederaufarbei−

tungsabfälle erarbeitet, die bisher nicht veröffentlichtist. In einem Seminarbeitrag wurde

über Ergebnisse berichtet, nach denen Unfälle beim Transport von verglasten und bitumi−
nierten Abfällen mit Freisetzungen, die zur Überschreitung des Störfallgrenzwertes der

StrISchV (50 mSv/a) führen, ?nicht zu erwarten? sind. Für einen Unfall mit einer Strahlenbe−

lastung von 30 mSv in 250 m Entfernung zum Unfallort als Folgewirkungwird eine Wahr−

scheinlichkeit von p = 1,1 E−7 angegeben [SCHWARZ 1995]. Von welchem Aktivitätsinven−

tar, welchen Unfallbelastungen und welchenFreisetzungsraten dabei ausgegangen wurde,
ist den bisherigen Veröffentlichungennicht zu entnehmen.In der Transportstudie Konrad

[GRS 1991] wurdenFreisetzungsbruchteile aus bituminierten Abfallgebinden genannt, von

denenabernicht bekanntist, ob sie auch für die neue Studie angesetzt wurden. Festzuhal−

ten bleibt, daß die GRS im Rahmenihrer Betrachtungendie Folge für einen Unfall berech−

net hat, bei der der Störfallgrenzwert der StrISchV für die
SITEKUNG

Dosis in einem be−

stimmten Abstandfast erreicht wird.

Der Ansatz einer probabilistischen Risikoanalyse zur Beschreibung der Gefahren durch den

Transport radioaktiver Stoffe, wie sie die GRS durchgeführt hat, wird von der Gruppe Öko−

logie nach wie vor für unzureichend gehalten (siehe hierzu [GÖK 1990, GÖK 1991a,
GÖK 1991b] und Kapitel 6.4). Im folgenden werden daher mögliche Freisetzungen und

Strahlenbelastungen als Auswirkungeneines Unfalls beschrieben, dessen Ablauf plausibel

nachvollzogen werden kann (Anlehnung an Methode des maximal credible accident, siehe

Kapitel 6.4). Dabei wird für das Gesamtgebinde mit bituminierten Abfällen nicht in Abrede

gestellt, daß die Eintrittswahrscheinlichkeit für diesen Unfall relativ gering ist. Allerdings
wird nur durch die hier benutzte Methodedie ganze Bandbreite möglicher Unfallfolgen

dargestellt.

Es wird hier ein Unfallszenario mit kombinierter Belastung − mechanisch und thermisch −

unterstellt, bei dem die Behälteranforderungenin den Transportvorschriften [IAEA 1990]
und Endlagerungsbedingungen[BfS 1995] übertroffen werden. In diesem Szenario gehen
wir von einem Unfall bei einer Zuggeschwindigkeit von ca. 100 km/haus.Es erfolgt ein

Aufprall eines der beiden auf einem Waggonbefindlichen Behälter mit etwas geringerer
Geschwindigkeit (z.B. 80 km/h) auf ein hartes Hindernis, eventuell mit anschließender

Quetschung. Dadurch versagt der Gußcontainer,das Füllmaterial (leichter Beton) zerbricht

und die Fässer (Wanddicke 1 mm) mit den bituminierten Abfällen werden bleibend ver−

formt. Die Verformung führt bei einem oder mehrerender5 Edelstahlfässer zu Öffnungen
bzw. Abspringen der Deckelklammern. Durch die Beteiligung von Kesselwagen mit brenn−

barer Flüssigkeit an dem Unfall entsteht ein Folgebrand mit Flammentemperaturen von

900° bis 1000°C. Der die Fässer einhüllende Brand dauert 30 bis 60 Minuten. Durch die

mehr oder weniger offenen Fässerist ein Austreiben von Radionukliden durch Pyrolyse
sowie ein teilweises Abbrennendes Bitumens möglich. Der bituminierte Abfall beginnt bei

Temperaturen von 320°C zu brennen [COGEMA 1991].

Der Freisetzungsanteil von 25% für Cs und 10%für Pu bleibt hier gegenüber [GÖK 1991b]
ebenfalls unverändert (siehe Tabelle 6−5). Diese Werte werden durch Auswertung weiterer

Literatur, die 1991 noch nicht zur Verfügungstand, gestützt. Bei experimentellen Brand−
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versuchen mit von Feuer umschlossenen, Bitumen−gefüllten Stahlfässern wurdenFreiset−

zungsraten bis zu 85%festgestellt (siehe Tabelle 6−3). In Studien zu möglichen Unfallaus−

wirkungen wurde, abhängig von Randbedingungenwie Verpackungsart und Unfallbela−

stungen,von Freisetzungen zwischen 0,4% und 100% des radioaktiven Inventars ausge−

gangen(Tabelle 6−3). Für das hier unterstellte Szenario ist zu berücksichtigen, daß die Fäs−

ser selbst in einem Container verpackt sind und nicht unbedingt alle unmittelbar von den

Flammen umschlossen werden können. Das heißt, es wird nicht das gesamte Bitumenin

allen 5 Fässern abbrennen. Da die genauenAnteile des Bitumens, der pyrolisiert bzw. ab−
. brennt, hier nicht näher festgelegt werdensoll, werdendie Freisetzung und die daraus

folgende Belastung hier jeweils für 1 Faß und für 5 Fässer berechnet. Bei den weiteren Be−

trachtungen werdennurdie in Tabelle 6−5 aufgeführten Radionuklide berücksichtigt.

Gesamtgebinde einem Faß − fünf Fässern

Tabelle 6−5: Inventar und Freisetzung von Radionukliden f r bituminierte Abfälle

aus der Wiederaufarbeitung (alle Angabenin Ba)

6.5.3 Auswirkungen der Transportunfälle

6.5.3.1 Berechnungsgrundlagen

Für die Abschätzung der Unfallfolgen legen wir das im Jahr 1994 neugefaßte Kapitel 4

?BerechnungderStrahlenexposition? der ?Störfallberechnungsgrundlagen? zugrunde

[SSK 1994]. Gegenüber den Modellen und Parametern der Störfallberechnungsgrundlagen
aus dem Jahr 1983 sind hier folgende von uns berücksichtigte Veränderungeneingetreten:

+ Die Kurzzeit−Ausbreitungsfaktoren, Kurzzeit−Falloutfaktoren und Kurzzeit−Washoutfakto−

ren berechnensich neu (Windgeschwindigkeit in Bezugshöhe nun 1 m/s für alle Ausbrei−

tungsklassen und Verdopplung des Kurzzeitausbreitungsfaktors für die Ausbreitungs−
klasse A bei einer Freisetzungsdauerunterhalb einer Stunde).

+ Bei der Berechnung der Dosis durch Gamma−Bodenstrahlung werdenfür Erwachsene

zweiZeiträume unterschieden (1. und 2.−50. Jahr). Im zweiten Zeitintervall wird ein Re−

duktionsfaktor von 0,5 zur Berücksichtigung der Bodenrauhigkeit und des Eindringens
der Radionuklide in tiefere Bodenschichten angesetzt.

+ Für die Bodenstrahlung bei Kleinkindern werdendreiZeitintervalle (1. Jahr, 2.−20. Jahr

und 21.−70. Jahr) unterschieden. Der Reduktionsfaktor von 0,5 wird im zweiten und

dritten Zeitintervall angesetzt; der Dosisleistungsfaktor für das Kleinkind (Faktor 1,5 hö−

her als bei Erwachsenen) wird in den ersten 20 Jahren angenommen, danach derjenige
für Erwachsene.
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Abweichend von denStörfallberechnungsgrundlagen nehmenwir bei unseren Folgenab−
schätzungen folgende Werte an (zur Begründungvergleiche [GÖK 1990, GÖK 1991a, GÖK

1991b)):

? Ablagerungsgeschwindigkeit: 5 E−3 m/s (SSK 1994: 1,5 E−3 m/s)
− ?Washoutkoeffizient: 4,5 E−4 s? (SSK 1994: 7 E−5 s?)
− Die Atemrate für Erwachsenebeträgt nach [SSK 1994] 20 /min; wir verwendendiesen

und den Wert von 45 l/min.

Zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Strahlenbelastungen sowie den der folgenden

Bewertung zu Grundeliegenden Grenz− und Richtwerten wird auf [GOK 1991a] verwiesen.

Im folgenden werdendie Auswirkungenderhier beschriebenen Unfallszenarien dargestellt,
und zwar in Form potentieller Individualdosen bzw. Bodenkontamination (d.h. ohne Be−

rücksichtigung von Schutz− oder Gegenmaßnahmen)bis zu einer Entfernung von maximal

10 km vom Unfallort. Aus Gründen der Vereinfachung werden nur die Belastungspfade
Inhalation und Gamma−Bodenstrahlung betrachtet. Der Ingestipnspfad bleibt unberück−

sichtigt, obwohl auch hier hohe Folgedosen möglich sind und damit das diesbezügliche

Vorgehennicht konservativist.

6.5.3.2 Container Typ V, zementierte Abfälle

Folgen bei Cäsium−Inventar:

Die Unfallauswirkungen werden durch Gammastrahlung der am Boden deponierten Cs−

134− und Cs−137−Isotope bestimmt. Kleinkinder erhalten eine höhere Dosis als Erwachsene.

Abbildung 6−1 zeigt die 50− bzw. 70−Jahre−Folgedosis für Kleinkinder und Erwachsenebei

neutraler Wetterlage C mit Regen. Danach beträgt die höchste Belastung für Kleinkinder in

100 m Entfernung knapp 140 mSv; Erwachseneerhalten eine effektive Dosis von 95 mSv.

Der Störfallgrenzwert des $ 28 Abs. 3 StrISschV von 50 mSv wird bis in etwa 400 m Entfer−

nung überschritten.

Die Dosis im ersten Jahr nach dem Unfall beträgt maximal etwa 11 mSv für Kleinkinder und

liegt damit unterhalb des Dosisgrenzwerts von 50 mSvfür die Entscheidung über Maßnah−

men zur Umsiedlung [LA 1988].

Folgen bei Plutonium−Inventar:

Die Inhalation von Plutoniumverbindungen(Klasse Y) führt zu einer Belastung aller Organe
des menschlichen Körpers; die höchste Dosis erhält modellgemäß die Knochenoberfläche

von erwachsenen Personen.Sie beträgt − bei sehr instabiler Wetterkategorie A − unter Zu−

grundelegung der Standardatemrate maximal etwa 330 mSv. Der Störfallgrenzwert des

8 28 Abs. 3 StrISchV von 300 mSv für die Knochenoberfläche wird damit überschritten. Die

Dosis nimmt rasch mit zunehmenderEntfernung ab (siehe Abbildung 6−2).
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Unter der Annahmeeiner Atemrate, die als repräsentativ für einen Erwachsenenbei kör−

perlicher Tätigkeit angesehen werdenkann,liegt die maximale Dosis bei 750 mSv in 100 m

Entfernung (vergleiche Abbildung 6−2). Der Grenzwert wird dannin einer Entfernungbis

knapp 200 m überschritten.

Regen kanneine erhebliche Kontamination des Bodens mit Plutonium verursachen. Wie

Abbildung 6−3 zeigt, ist in
unmittelbarer

Nähe des Unfalls eine Gesamt−Plutoniumkontami−

nation von
etwa

600.000 Bq/m? zu erwarten; in 2 km Entfernung sind es noch etwa

30.000 Bg/m?. Damit wird der
von

der US−amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA)

festgelegte Wert von 7.400 Bq/m?, unterhalb dessen keine detaillierten Untersuchungen

vorgenommen werden müssen [EPA 1987], noch in
Entfernungen

von knapp 5 km über−

schritten.

6.5.3.3 Container Typ VII, bituminierte Abfälle

Cäsium und Plutonium sind die Nuklide mit der größten radiologischen Relevanzin den

bituminierten Abfällen aus der Wiederaufarbeitung (nebenStrontium, das über den Inge−

stionspfad bedeutsam ist und hier unbeachtet bleibt). Vereinfachend wird der Dosisfaktor

für Pu 239/240 (Klasse Y) für das gesamte alpha−Plutonium angesetzt.

Bei trockener Witterung wird die resultierende Folgedosis durch die Inhalation von Pluto−

nium dominiert. Bei Freisetzung aus nur einem Faß beträgt die maximale Dosis (mit An−

nahme Standardatemrate) für die Knochenoberfläche etwa 100 mSv undliegt damit un−

terhalb des Störfallgrenzwertes von 300 mSv. Sind jedoch 5 Fässer in den Unfall einbezo−

gen, kommt es im Nahbereich (100 m) zu einer Überschreitung der Störfallgrenzwerte: die

effektive Dosis beträgt 97 mSv und übersteigt damit den Grenzwert von 50 mSv um das ’

Doppelte; die Knochenoberflächendosis beträgt 525 mSv (Grenzwert 300 mSv). (Alle An−

gabengelten für Erwachsene).

Regen verursacht massive Bodenkontaminationen durch ausgewascheneRadionuklide und

damit erhebliche Folgedosen; Cäsium−Isotopeliefern dazu den größtenBeitrag. Demzu−

folge erhalten Kleinkinder die höchsten effektiven Dosen. Abbildung 6−4 zeigt dies für Wet−

terkategorie C. Der Störfallgrenzwert von 50 mSv (8 28 Absatz 3 StrISchV) wird beiFreiset−

zung aus einem Faß bis in mehr als 500 m Entfernung,beiFreisetzung aus fünf Fässern bis

in mehrals 2 km Entfernung überschritten.

Die Dosis im ersten Jahr nach dem Unfall beträgt bis in knapp 0,5 km Entfernung mehrals

50 mSv, wenn5 Fässer betroffen sind. Damit wird der untere Richtwert des Länderaus−

schusses für Atomkernenergie der Bundesrepublik Deutschland für Maßnahmennachei−

nem Unfall überschritten und es müssen Umsiedlungsmaßnahmeneingeleitet werden

[LA 1988].
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Abb. 6.1:

Potentielle effektive Folgedosis in mSv für Kleinkinder und Erwachsene nach

Freisetzung von Cäsium bei einem Unfall mit zementierten Abfällen in

Container Typ V; Fallout und Washoutbei neutraler Ausbreitungsklasse C
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Knochenoberflächendosis in mSv für Erwachsene durch Inhalation von
Plutonium bei einem Unfall mit zementierten Abfällen in Container Typ V bei
verschiedenen AtemratenV; Wetterkategorie A
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Abb. 6.4:

Potentielle effektive Folgedosis in mSv für Kleinkinder nach Freisetzung von

Cäsium bei einem Unfall mit bituminierten Abfällen; Fallout und Washout

bei neutraler Ausbreitungsklasse C
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6.6 Transportwege und Betroffenheit der Kommunen

Um die mögliche Betroffenheit der Kommunendarzustellen und denEingriff in ihre Pla−

nungshoheit sowie andere kommunalen Aufgaben begründen zu können, müssen die

Transportwegeidentifiziert und mögliche Gefahrenmomentebeschrieben werden.In die−

sem Kapitel werden die Transportwege auf den Gebieten der Kommunenbehandelt, die an

der Phase B der durchgeführten Gesamtbewertung desfachwissenschaftlichen Standes im

Planfeststellungsverfahrensbeteiligt sind. Da für einige dieser Kommunenbereits gutach−
terliche Stellungnahmen zum Transport der radioaktiven Abfälle von der intac GmbH

(ehemals Gruppe Ökologie Gmbh)schriftlich vorgelegt wurden, beschränkensich die Aus−

führungenin den folgenden Unterkapiteln auf Veränderungen und Ergänzungen im Ver−

gleich zum damaligen jeweiligen Stand für die einzelnen Kommunen. Letztererist in den

gutachterlichen Stellungnahmenbeschrieben. Diese werden zu Beginn der einzelnen Un−

terkapitel angegeben.

Die Identifizierung der Transportwegefür den LKW− und Güterzugverkehr kann nach ge−

genwärtigem Stand, an dem sich durch die Planfeststellung auch nichts ändern wird, nur

anhand allgemein üblicher Kriterien durchgeführt werden. Die vorgenommeneAktenein−

sicht hat ergeben, daß trotz der Einwände von Kommunen undEinzelpersonen von der

Planfeststellungsbehörde auf Weisung des Bundesumweltministeriums keine Bewertung
der Standortfrage des geplanten Endlagers Konrad im Zusammenhang mit dem Antrans−

port der Abfälle durchgeführt und auch keine Festlegung zum Beispiel unter sicherheits−

technischen bzw.logistischen Gesichtspunkten der für den Antransport zu benutzenden

Wege vorgenommen wurde.Beides ist für die Planfeststellung von anderen Abfalldeponien
üblich und auch im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben(siehe
hierzu Kapitel5).

Wie in Kapitel 6.2 beschrieben, werden im RahmenderErteilung der Transportgenehmi−

gungenkeine Prüfungen auf Risikominimierung für die Transportwege durchgeführt. Das

heißt, die Wahl des Transportweges obliegt dem jeweiligen Transporteur bzw. dem An−

tragsteller für die Transportgenehmigung.

Bisher war vorgesehen,die im Regelgüterverkehr transportierten Abfallwaggons auf dem

Rangierbahnhof Braunschweig zu sammeln, von dort nach Beddingen und dann weiter

zum Endlager zu bringen. Dabeifindet der Transport nicht nur unter der Zuständigkeit der

Deutschen Bahn AG statt, sondern wird auf dem letzten.Teilstück von den Verkehrsbetrie−

ben Peine−Salzgitter (VPS) durchgeführt.

Während des Erörterungstermins wurde das Vorgehen so dargestellt, daß die Waggons
von der Deutschen Bundesbahn (jetzt Deutsche Bahn AG, DB) bis nach Beddingen gefahren
werden und ab Beddingen von den Verkehrsbetrieben Peine/Salzgitter (VPS) weiter zum

Endlager gefahren werden. Es gibt aber Aussagen von Beschäftigten der VPS dahingehend,
daß die Waggonsdurchaus auch aus Braunschweig direkt abgeholt werden können. Diese

Aussage beziehtsich auf die bisherige Praxis, beispielsweise für Waggons,die für die

Stahlwerke bestimmtsind. Für den Fall, daß auch die Waggonsmit radioaktiven Abfällen
direkt am Rangierbahnhof Braunschweig an VPS übergeben werden könnenist auch zu
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überlegen, ob unter Gefahrenminimierungs−Gesichtspunkten ein Aufenthalt auf dem

Übergabebahnhof Beddingen überflüssig gemacht werden könnte.

In diesem Zusammenhangist es von Bedeutung, die bisherigen Planungen zu überprüfen.
Es besteht die Möglichkeit, die Waggons mit radioaktiven Abfällen von Braunschweig nach

Beddingen weiter in Buntzügen (Regelgüterverkehr) zu fahren, oder. nur sogenannte Ganz−

züge mit radioaktiven Abfällen vom Rangierbahnhof Braunschweig nach Beddingeneinzu−

setzen. Im zweiten Fall wäre eine Umgehung vonStandzeiten auf dem Übergabebahnhof

Beddingen möglich. Dies würde sowohl zur Verminderung von Gefahrenmomentenbzgl.
Unfällen als auch zur Reduzierung der Strahlenbelastung von Bewohnerndes unmittelba−

ren Bahnhofsumfeldes in Beddingen führen.

Diese bisherigen Ausführungen gehen vom bisher offiziell bekannten Planungsstand, zu−

letzt dargelegt auf dem Erörterungstermin 1993, aus. Nach diesem Konzept war Hannover

als Knotenpunkt für den Antransport und Braunschweig als endgültiger Sammelort für

Waggons zum geplanten Endlager vorgesehen. Von diesem Wagenlauf ausgenommen
waren die Ganzzüge, die den Rangierbahnhof Braunschweig nicht anfahren sollten. Mo−

mentan deutet sich jedoch die Möglichkeit einer gravierenden Veränderung für
die Anliefe−

rung der radioaktiven Abfälle mit der Bahn an.

Durch strukturelle Veränderungen im Rangierbahnhofnetz der DB wird möglicherweise der

Braunschweiger Rangierbahnhof deutlich entlastet (siehe Kapitel 6.6.1.1). Für Transporte
aus dem Norden, Westen und Süden der Bundesrepublik Deutschland wäre dann Hanno−

ver−Seelze der Sammelort für die Waggons. Die Waggons würden von dort direkt nach

Beddingen gefahren. Dies würde den Forderungender Stadt Braunschweig undzahlreicher

EinzeleinwenderInnen auf dem Erörterungstermin entsprechen. Intern wurde die Umge−

hung des Rangierbahnhofs Braunschweig auch von derPlanfeststellungsbehörde gefordert

[NMU 1989].

Bei Transporten aus dem Osten der Bundesrepublik würde der Rangierbahnhof Magde−

burg−Rothensee der Sammelort sein. Von dort würden die Transporte wahrscheinlich erst

zum Rangierbahnhof Braunschweig und dann nach Beddingen gehen. Dieser Laufweg ent−

spricht jedenfalls dem derzeit gültigen Güterkursbuch der DB, in dem keine direkten Ver−

bindungen zwischen Magdeburg und Beddingen ausgewiesensind [DB 1996].

Wenn vondertatsächlichen Umsetzung dieser fundamentalen Veränderungenbei der DB

ausgegangenwird,ist allein daraus die Forderung nach der Einbeziehung der Transport−

frage in das Planfeststellungsverfahren zu rechtfertigen. Es fände eine Verlagerung des

Eisenbahnverkehrs statt, die durch die Betrachtungenin der GRS−Transportstudie Konrad

nicht mehr abgedecktist.

Solange keine Festlegungen der Transportwege im Planfeststellungsbeschluß vorgenom−
men werden, sind grundsätzlich, je nach wirtschaftlichen Interessen der Deutschen Bahn

AG bzw. der Abfallablieferer, alle Strecken möglich und beider Feststellung der Betroffen−

heit von Kommunen auch zu berücksichtigen. Für den Transport der radioaktiven Abfälle

zum geplanten Endlager Konrad mit der Bahn gibt es folgende Möglichkeiten:
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Im Regelgüterverkehr (es bestehen reguläre Wagenübergänge)[DB 1996]:

Rbf Hannover/Seelze − Rbf Braunschweig − Bf Beddingen− Endlager
Rbf Hannover/Seelze − Bf Beddingen− Endlager
Rbf Hannover/Seelze − Peine VPS − Endlager
Rbf Magdeburg/Rothensee − Rbf Braunschweig − Bf Beddingen − Endlager

Im Ganzzugverkehr:

Hannover− Beddingen − Endlager
Hildesheim − Beddingen − Endlager
Magdeburg − Braunschweig − Beddingen − Endlager

In bezug auf Betroffenheit durch Strahlenbelastung bei unfallfreiem Transport könnenin

diesem RahmennurvergleichendeBetrachtungen bezüglich der Dosisangaben der GRSin

[GRS 1990 und GRS 1991] vorgenommenwerden.Es handelt sich bei den im folgenden
hierzu getroffenen Aussagen um grobe Abschätzungen,die nur orientierenden Charakter

haben. Für die Belastungen durch Transportunfälle können die eigenen Szenarien aus Kapi−
tel 6.5 herangezogen werden.

Die Aussagen zu den Strahlenbelastungen sind auf bereits vorhandene Wohngebiete in

den Städten und Gemeinden bezogen. Darauslassen sich auch Schlüsse für zur Zeit in Pla−

nungsverfahren befindliche Gebiete ziehen. Konkrete Schlußfolgerungen für einen durch

die radioaktiven Belastungen bedingten Eingriff in die Planungshoheit der Kommunen

müssen gemeinsam mit dem jeweiligen Rechtsbeistand gezogen werden. Dabeiist vor dem

Hintergrund derin Kapitel 6.3 beschriebenen Grenz− bzw. Richtwertproblematik auch zu

entscheiden, welche rechtliche Relevanz die in den folgenden Unterkapiteln jeweils abge−
schätzten Dosisbelastungen haben.

6.6.1 Braunschweig

Für die Stadt Braunschweig wurde 1991 die ?Gutachterliche Stellungnahme zu Gefahren
durch den Transport radioaktiver Abfälle zum geplanten Endlager Konrad für das Gebiet

der Stadt Braunschweig?erstellt [GOK 1991a].

6.6.1.1 Eisenbahnverkehr

Für die Eisenbahntransportstrecke der DB auf Braunschweiger Stadtgebiet wurden folgen−
de Veränderungenfestgestellt [INTAC 1996]:

+ Der Haltepunkt Broitzem wurde aufgehoben. Damit entfällt das direkte Vorbeifahren

der Waggonsmit radioaktiven Abfällen an auf dem Bahnsteig wartenden Passagieren.
+ Der Bahnübergang für Zweiräder und Fußgängerin Broitzem (Steinbrink Straße) wurde

aufgehoben und durch eine Unterführung ersetzt.
+ Das für die beiden vorher genannten Punkte zuständige Schranken− und Bahnhofswär− .

terhaus wurdeersatzlos entfernt.
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+ Die Flüssiggastanks (Wasserstofflager) in der Nähe des Gleiskörpers auf dem Gewerbe−

gebiet an der Marienberger Straße existieren nicht mehr.

Die aufgeführten Veränderungen bewirkenalle eine Verringerung des Gefährdungspoten−
tials.

Der Rangierbahnhof Braunschweig war in der Vergangenheitein zentraler Punkt bei der

Gefahrensituation durch Transporte von radioaktiven Abfällen. Ein Gespräch mit Vertretern

der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) ergab hierzu überraschendeVer−

änderungen gegenüberder in [GÖK 1991a] beschriebenenSituation. Der Rangierbahnhof

Braunschweig wurde aufgrund struktureller Umorganisation des Ost−West−Verkehrsin sei−

ner Bedeutung heruntergestuft. Die (Fern−)Güterzüge fahren im Wagenübergangjetzt von

Magdeburg direkt nach Hannover bzw. Hamburg oder umgekehrt. Dadurchist eine starke

Abnahmederjährlich in Braunschweig abzufertigenden Waggons zu verzeichnen. Die Zahl

verringerte sich von 492.000 pro Jahr (1990) auf 315.000 (1994). Es wird von einer weite−

ren Verringerung ausgegangen.Es gibt keinen 24−Stundenbetrieb und praktisch auch kei−

nen Wochenendbetrieb mehr. Eine ungefähre Zielzahl ist der Übergang von 600 Waggons

pro Tag. Das würde pro Jahr die Abfertigung von ca. 168.000 Waggons bedeuten

[GdED 1997].

Aufgrund dieser Reduzierungist ein Rückbau des Rangierbahnhofs geplant. Die gesamte

Einfahrgruppe westlich der Salzdahlumer Straße und etwadreiviertel der jetzigen Rich−

tungsgleise werden wahrscheinlich wegfallen. Der Rangierbetrieb verlagert sich damit in

den östlichen Bereich des Rangierbahnhofs. Detailliertere Angaben könnenhierzuleider

nicht gegeben werden,da sich die Deutsche Bahn weigerte, Auskünfte über den Rangier−
bahnhofzu erteilen [DB 1997] ( siehe Anhang2).

In den Güterkursbüchern der DB existiert die frühere Bezeichnung ?Braunschweig Rangier−
bahnhof?seit der Herausgabedes Fahrplanes 1995/96 nicht mehr. Die Bezeichnungist

jetzt ?Braunschweig Hauptgüterbahnhof?. Die Zahl der Wagenübergänge von Hannover−

Seelze nach Braunschweig hatsich drastisch reduziert [DB 1996]. Dieses sind weitere Indi−

zien dafür, daß die Abwicklung der Transporte nicht mehr unbedingt entsprechend den

alten Plänen erfolgen wird. Die Zahl der Waggons mit radioaktiven Abfällen für das Endla−

ger, die in Braunschweig rangiert werden, würdesich stark verringern. Hierfür kämen dann

insbesondere Waggonsin Regelgüterzügen aus Magdeburg−Rothenseein Betracht, da es

für sie bisher keinen direkten Wagenübergang nach Beddingengibt. Daraus folgt insge−
samt, daß die in [GÖK 1991a] beschriebenen Gefahrenmomentefür das Gebiet der Stadt

Braunschweig − mit Ausnahmederzu Beginn dieses Unterkapitels geschilderten Verände−

rungen − nach wie vor relevantsind.Es ergibt sich allerdings durch die geringere Zahl von

Waggonseine Verringerung der Strahlenbelastung an den Transportstrecken(einschließlich

Rangierbahnhof) und eine Verminderung des Gesamtrisikos für Unfälle auf dem Stadtge−
biet. Voraussetzung hierfür ist die tatsächliche Veränderung der Laufwegefür einen gro−
Ben Teil der Waggons.

An denin [GÖK 1991a] beschriebenen Arbeitsabläufen auf dem Rangierbahnhofin Braun−

schweig hatsich nichts verändert. Die Personalsituation ist nach wie vor angespannt, da
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mit der Reduzierung der Wagenübergängegleichzeitig Personalstellen abgebaut wurden

[GdED 1997].

Auf dem Erörterungstermin wurden vom damaligen Vertreter der Deutschen Bundesbahn

(Dr. Schmidt) Informationen über Abstellplätze auf dem Rangierbahnhofin Braunschweig
für beschädigte Gefahrgutwaggons zugesagt. Nachdem dies nicht erfolgte, wurde von der

intac GmbHbei Dr. Schmidt(jetzt Eisenbahn−Bundesamt) nachgefragt. Er sah sich jedoch
aufgrund nicht gegebener Zuständigkeit nicht mehr in der Lage, die Informationen zu er−
teilen. Die DB war ebenfalls nicht bereit dazu (siehe Anhang 2). Nach Auskünften der GdEd

gibt es bisher zweiGleise, die für besondere oder beschädigte Wagen bzw. Waggonsmit

beschädigter Ladung genutzt werden. Außerdieser räumlichenIsolierung und mobilen

Auffangwannen(bei Austritt von Flüssigkeiten) gibt es jedoch keine weiteren Schutzvor−

kehrungen.

6.6.1.2 LKW−Verkehr

Bezüglich des LKW−Verkehrs hates im Vergleich zur in [GÖK 1991a] beschriebenenSitua−

tion keine wesentlichen Anderungen gegeben.

6.6.1.3 Betroffenheit der Stadt Braunschweig

Bahn−Transporte

Das Stadtgebiet von Braunschweig wird auch bei Berücksichtigung der wahrscheinlich ein−

tretenden Veränderungen von Güterzügen mit radioaktiven Abfällen zum Endlager durch−

fahren. Vom gesamten Transportaufkommenfür die Bahn sind auf jeden Fall die Ortsteile

Stiddien und Geitelde sowie einzelne Wohnhäuser und andere Nutzungenentlang des

Bahndammes im westlichen Teil des Braunschweiger Stadtgebietes betroffen. Für das üb−

rige Stadtgebietist ggf. nur noch das Transportaufkommenrelevant, welches über den
Großknotenbahnhof Braunschweig (zurückgestufter Rangierbahnhof) abgewickelt wird.

Dies betrifft die Anlieferung von Abfällen aus dem Osten der Bundesrepublik über Magde−

burg−Rothensee. Als obere Abschätzung kannder Anteil am Bahntransportaufkommenfür

diese Abfälle in den Jahren nach Inbetriebnahmedes geplanten Endlagers Konrad etwa

15% betragen.

Die GRS hat bei unfallfreiem Transport für bestimmte Anwohnerder Transportstrecke auf

Braunschweiger Stadtgebiet (ohne Rangierbahnhof) eine Strahlenbelastung vonbis zu

0,04 mSv/a abgeschätzt. In Kapitel 6.7.2 dieser Stellungnahmewird darauf hingewiesen,
daß für einige Randbedingungen, wie Ortsdosisleistung der Gebinde und Zahlder Trans−

porteinheiten, Mittelwerte herangezogen wurdenund diese damit nicht konservativ ge−
wählt sind. Darüber hinausbleibt bei dieser Angabe unberücksichtigt, daß die Stadtteile

Richmond, Gartenstadt, Weststadt, Broitzem und Timmerlah auf dem Weg zum und vom

Rangierbahnhof, also zweimal durchfahren werden. Jedenfalls ist dies weder dem Haupt−
band noch dem Anhang | von [GRS 1991] zu entnehmen.Die von GRS abgeschätzte Strah−

lenbelastung muß daher nach obenkorrigiert werden. Sie kann dadurch in den genannten
Stadtteilen 0,1 mSv/a überschreiten. In den anderen westlichen Gebieten wird der Wert

dagegenunterhalb von 0,1 mSv/a bleiben. Die Angabengelten jeweils für 10 m Abstand
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vom Bahndamm. Im Falle der Rückstufung des Rangierbahnhofs und die Umgehung des

Rangierbahnhofs für den überwiegendenTeil der Abfälle bliebe die Dosis für die letztge−
nannten Gebiete trotzdem gültig. die radioaktiven Abfälle weiterhin vollständig über ihn

abgewickelt werden. Für die einzeln genannten Gebiete läge der Wert dann bei etwa

0,015 mSv/a.

Bei Durchführung des Rückbaus vom Rangierbahnhof Braunschweig und der veränderten

Führung des größerenTeiles der Regelgüterzüge nimmt sowohldie Strahlenbelastung im

Normalbetrieb als auch das Unfallrisiko für den Rangierbahnhofab.Es ist an dieser Stelle

allerdings noch einmal eindringlich darauf hinzuweisen, daß diese Entlastung beieiner

möglichen erneuten Änderung der DB−Rangierbahnhofstrukturen wieder gegenstandslos
werden kann. Denkbar wäre zum Beispiel auch, für Waggons mit radioaktiven Abfällen

zum Endlagerin der Standortregion einen vom übrigen Regelgüterverkehr gesonderten

Wagenübergangzu etablieren.

Die bisher nach GRS am stärksten belastete Bevölkerungsgruppe, die AnwohnerInnen der

Einfahrgruppean der SalzdahlumerStraße, ist für den Fall des Rückbaus und des überwie−

gend direkten Zuglaufs nach Beddingen nur noch von den vorbeifahrenden Zügenbetrof−

fen, die aus osten kommen.Dasheißt, die Strahlenbelastung für diese Anwohner wird un−

ter 0,015 mSv/a liegen.

Für eine andere Anwohnergruppeanderjetzigen Ausfahrgruppe (nord−östlich des Ran−

gierbahnhofs in ca. 180 m Entfernung) schätzte die GRS die Strahlenbelastungbeivoll−

ständiger Abwicklung der Transporte über Braunschweig mit 0,1 mSv/a ab [GRS 1990].
Diese Belastung würdesich durch den Rückbaubeigleichbleibenden Transportaufkommen

erhöhen, da der gesamte Rangierverkehr einschließlich Halte− und Wartezeiten in den nord−

östlichen Bereich verlegt wird. Unabhängig davon wird von uns entgegender Angabenin

[GRS 1990 und GRS 1991] der Wert von 0,1 mSv/a in bezug auf die damalige Situation

eher als untere Grenze der auftretenden Belastung bewertet. Zu den weiter oben bereits

benannten Nichtkonservativitäten in den Abschätzungen der GRS kommtfür die Rangier−
bahnhof−Anwohner noch hinzu, daß für dreiviertel ihrer Aufenthaltszeit eine Abschirmung
unterstellt wurde. Eine Reduzierung dieser Abschirmzeit hat direkte Auswirkungen auf die

Dosisbelastung. Darüber hinausist aufgrund der− bereits jetzt feststellbaren − reduzierten

Wagenübergänge nach Beddingenmit einer längeren Standzeit der Waggonszu rechnen.

Die jährliche Exposition muß daher konservativ auf 0,3 mSv abgeschätzt werden. Reduziert

sich das Transportaufkommen wegen Umstrukturierungen auf die oben abgeschätzen

15%, so verringert sich auch die Strahlenbelastung auf dann etwa 0,04 mSv/a für diese

Anwohnergruppe.

Völlig unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der Großknotenbahnhof Braun−

schweig in Zukunft für Transporte zum geplanten Endlager genutzt wird, sind die Anwoh−

ner des Übergabebahnhofs Beddingen vonallen Transporten mit der DB betroffen. Die GRS

gibt für eine Entfernung von 100 m eine Strahlenbelastung im Bereich der Einfahrgruppe
von 0,05 mSv/a an. Für diesen Wert gelten die gleichen Bedenken bezüglich seiner Konser−

vativität, wie oben beschrieben. Außerdemlegt die Beschreibung in [GRS 1991, Anhang |]
nahe, daß bei der Strahlenbelastungsabschätzung nur die Regelgüterzüge berücksichtigt
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wurden. Es muß daher von einem deutlich höheren Wert, etwa 0,1 mSv/a, ausgegangen
werden.

Unabhängig von der zukünftig tatsächlich benutzten Strecke führt der Transportweg auf

jeden Fall über Braunschweiger Stadtgebiet. Daher sind auch Unfälle mit Auswirkungen auf

das Stadtgebiet möglich. Bei Berücksichtigung der in Kapitel 6.5 beschriebenen Auswir−

kungen wärenauf jedenFall auch dicht besiedelte Flächen der Stadt Braunschweig von

Grenzwertüberschreitungenbetroffen.

LKW−Transporte

Die Betroffenheit auf dem Stadtgebiet von Braunschweig durch denTransport radioaktiver

Abfälle ist gegeben. Die GRS hatin ihrer Transportstudie Konrad für einen Einschichtbe−

trieb des Endlagers und einer Verkehrsträgerverteilung 80% Bahn/20% LKW eine Indivi−

dualdosis von ca. 0,02 mSv/a für Passanten/Anwohnerin 5 m Abstand von derTransport−
strecke abgeschätzt (siehe auch Kapitel 6.7.2). Die dabei berücksichtigten Randbedingun−

gen sind zwarfür die Situation in Braunschweig nicht unbedingt, konservativ, es ist aber

bei entsprechenden Parameterveränderungennicht voneiner Erhöhung derStrahlenbela−

stung um eine Größenordnung auszugehen.

6.6.2 Hannover

Für die Landeshauptstadt Hannover wurde 1991 die ?Gutachterliche Stellungnahme zum

Transport von gefährlichen Gütern auf dem Stadtgebiet von Hannoverunter besonderer

Berücksichtigung möglicher Gefahren und Auswirkungendurchradioaktive Stoffe? erstellt

[GÖK 1991b].

6.6.2.1 Eisenbahnverkehr

Ander Streckenführung und sonstigen Situation auf dem Stadtgebiet von Hannoverhat

sich gegenüberder Darstellung in [GÖK 1991b] keine wesentliche Veränderung ergeben.
Zu beachten sind aber die strukturellen Veränderungen bezüglich der Rangierbahnhöfe der

DB. Von Hannover−Linden gibt es keine direkte Regelgüterzugverbindung in die Region des

Endlagerstandortes mehr [DB 1996]. Früher waren Wagenübergänge nachPeine, Braun−

schweig und Beddingen möglich [DB 1990]. Die in Linden aus dem Süden ankommenden

Waggons müssenjetzt also erst nach Seelze gefahren werden, bevorsie Richtung Endlager
weiter fahren können. Leider haben wir von der DB keine näheren Auskünfte zu den Ran−

gierbahnhöfenSeelze und Linden bekommen(siehe Anhang 2). Es ist daher nur zu vermu−

ten, daß die Zahl der Abwicklungen von Transporten zum Endlager über den Rangierbahn−
hof Hannover−Linden niedriger sein wird als 1991 angenommen.Dies würdeeine Entla−

stung für diesen Standort bedeuten. Daraus folgt jedoch unmittelbar, daß der Rangier−
bahnhof Hannover−Seelze nochstärker belastet wird.

Vom Rangierbahnhof Hannover−Seelze existieren zur Zeit folgende, für Transporte zum

geplanten Endlager Konrad relevante Regelgüterzugverbindungen [DB 1996]:
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+ Hannover−Seelze nach Braunschweig Hbgf.; 5 Züge pro Tag (weniger als 1990)
+ Hannover−Seelze nach Beddingen; 4 Züge pro Tag (1990 gab es keine)
+ Hannover−Seelze nach Peine VPS; 3 Züge pro Tag (1990 gab es keine)

In bezug auf das Gefährdungspotential durch äußere Einwirkungen auf die Waggons mit

Abfallgebindenist gegenüber [GOK 1991b] ein Punkt zu ergänzen:

Unmittelbar parallel zum Rangierbahnhof Hannover−Seelze verläuft der Zweigkanal Linden.

Das ist eine Wasserstraße, auf der jährlich 500.000 t Gefahrgüter transportiert werden.Bei

etwaigen Schiffsunglücken könnten die Abfallgebinde, je nach Standort der Waggons auf

dem Rangierbahnhof, durch Explosionsdruckwellen o.a. beeinträchtigt werden.

6.6.2.2 LKW−Verkehr

Bezüglich des LKW−Verkehrs hat es im Vergleich zur in [GÖK 19916] beschriebenenSitua−

tion keine Änderungengegeben.Transporte zum Endlager werden auf dem Gebiet der

Stadt Hannovernur über die A2 und einen kleinen Stadtbereich im Nordosten über die A7

abgewickelt. Aufgrund des Ausbauzustandes der Autobahn und der größeren Entfernun−

gen zu Wohnbebauungen (> 20 m) wird hier auf eine weitere Betrachtung verzichtet, da

für den bestimmungsgemäßenTransport keine relevanten Strahlenbelastungen zu erwar−

ten sind.

6.6.2.3 Betroffenheit der Stadt Hannover

Bahntransporte

Die Transportstrecken durch Hannoververlaufen durch dicht besiedelte Wohngebiete.
Werdendie von der GRS ermittelten Dosiswerte für die Strahlenbelastung durch vorbeifah−

rende Güterzügeals Basis herangezogen,dürften die Belastungenfür einige Anwohner−

gruppen knappunterhalb von 0,1 mSvjaliegen. Im Falle eines Unfalles auf diesen Strecken

mit Auswirkungen,wie sie in Kapitel 6.5.3 beschrieben sind, wären große Bereiche von

Grenzwertüberschreitungenbetroffen und Umsiedlungen müßten in Erwägung gezogen
werden.

Die Zahl der Wagenübergänge nach Braunschweig auf dem Rangierbahnhof Hannover−

Seelze war in der Vergangenheit deutlich höherals die jetztigen 4 Züge, die täglich nach

Beddingen fahren. Daraus folgen längere Standzeiten für Waggons mit radioaktiven Abfäl−

len auf dem Rangierbahnhof Hannover−Seelze, als sie 1991 vorgesehen waren. Da zusätz−

lich davon auszugehenist, daß durch die Veränderungen in Hannover−Linden auch mehr

Waggonsin Hannover−Seelze rangierdienstlich behandelt werden als 1991 noch vorgese−
hen, ist die Gesamtstandzeit von radioaktiven Abfällen auf dem Rangierbahnhof Hannover−
Seelze größer geworden.

Wegen der Entfernung zwischen abgestellten Waggons und der Wohnbebauung auf dem

Stadtgebiet von Hannoverist für unfallfreien Transport durch rangierdienstliche Tätigkeiten
− derzeit keine meßbar erhöhte Strahlenbelastung für EinwohnerInnen von Hannoverzu
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erwarten. Für den gegenwärtig unbebautenSüdteil des Stadtteiles Marienwerder wird die

Belastung mit 0,1 bis 0,2 mSv/a abgeschätzt.

Transportunfälle auf dem Rangierbahnhof Hannover−Seelze können auch Auswirkungen
auf das Stadtgebiet von Hannover haben. Aufgrund der geschilderten Situationist die Zahl

der Rangiervorgängejetzt noch höherals 1991. Insgesamtist daher auch das Unfallrisiko

gestiegen. Auf dem Rangierbahnhof sind jedoch andere Unfallabläufe als in Kapitel 6.5

beschrieben zu unterstellen. Durch Quetschungen oderExplosionsdruckwellen mit an−

schließendenlang anhaltenden Brändensind allerdings auch hier vergleichbare Auswir−

kungen möglich. Im Falle der Beteiligung von bituminierten Abfällen wären für Wohnge−
biete Grenzwertüberschreitungen in Marienwerder, in größeren Bereichen von Ahlem und

in Randbereichen von Stöcken möglich. Besonders stark betroffen von den Auswirkungen
eines Unfalles wäre die Stadt Seelze.

6.6.3 Lengede

Für die Gemeinde Lengede wurdenbisher Arbeiten zum Transport der radioaktiven Abfälle

im Rahmen des Erörterungstermins durchgeführt. Da bisher keine schriftlichen Ausarbei−

tungen vorliegen, wird die Streckenbetrachtung [INTAC 1996] hier etwas ausführlicher

beschrieben.

6.6.3.1 Eisenbahnverkehr

Über das Gemeindegebiet von Lengede verlaufen zwei Eisenbahnstrecken.Es handelt sich

um die Verbindungsstrecke Hildesheim−Braunschweig der DB (Güter− und Personenverkehr)
und die Werksbahnstrecke der VPS von Peine nach Salzgitter. Da es, wie ausgeführt, keine

Festlegung vonStrecken für den Antransport der Abfälle gibt, können also, obwohl Len−

gede an keiner Hauptbetriebsstrecke für Güterverkehr der DB liegt, Transporte per Bahn

über das Gemeindegebiet führen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

1.. Nach den bisherigen offiziellen Angaben der Deutschen Bahn AG werdenRegelgüter−

züge über Hannover−Seelze sowie den Rangierbahnhof Braunschweig abgewickelt und

damit das Gemeindegebiet von Lengedenicht berührt. Bei Umstellungen des DB−Betrie−

bes bzgl. des Wagenlaufs mit veränderter Bedienung der Rangierbahnhöfe kann sich

dies jedoch ändern. Wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, liegen Informationen

vor, daß der Rangierbahnhof Braunschweig von der überwiegendenZahl der Regelgü−

terzüge möglicherweise nicht mehr angefahren wird. Damit wird für die Zukunft auch

ein direkter Wagenlauf aus Süddeutschland über Hildesheim nach Beddingen und damit

über Lengeder Gemeindegebiet möglich. Die Kapazität dieser bisher eingleisigen Strecke

wird, durch den 1998 beginnenden Ausbau auf zweiGleise, stark erhöht [HAZ 1997b].
2. Für Ganzzügegibtes unterschiedliche Angaben.In der Öffentlichkeit wurde für Ganz−

züge, die beispielsweise aus ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen kommenkön−

nen, sowohldie Fahrstrecke über Hildesheim als auch die Fahrstrecke über Hannover

genannt.
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3. Es wäre auch möglich, daß die Waggons im Bereich der DB von HannovernachPeine

gefahren undbereits dort von VPS übernommenwerden.Eine Regelgüterzugverbin−

dung zwischen Hannover−Seelze und Peine besteht bereits [DB 1996].

Wenndie Züge über Hildesheim fahren, würde das Gemeindegebiet von West nach Ost

durchquert. Der Verlauf der Bahnstrecke auf dem Gemeindegebiet beginnt wenig westlich

des Ortsteiles Woltwiesche, führt am Südrand des Ortsteiles vorbei zum Industriegebiet
zwischen Lengede und dem Ortsteil Broistedt, passiert dabei den DB−Personenbahnhof

Broistedt Salzgitter Nord und verläßt das Gemeindegebiet an der Brücke der VPS−Strecke

über die DB−Strecke.

Im Falle der Nutzung der VPS−Strecke wird das Gemeindegebiet von Nordwest nach Südost

durchquert. Der Streckenverlauf auf Gemeindegebiet beginnt nordwestlich vom Ortsteil

Woltwiesche parallel zum Flüßchen Fuhse, durchquert nach einem Schwenkin südliche

Richtung Lengede, schwenkt hinter Lengede kurz vor der DB−Strecke nach Osten und pas−
siert hierbei−den Bahnhof Broistedt Nord. Nach etwa 2,5 km parallelem Verlauf zur DB−

Strecke erfolgt an der Gemeindegrenzezu Vecheldeein scharfer Knick nach Süden. Nach

kurzem Verlauf auf Vechelder Gemeindegebiet wird auf einer Länge von ca. 1,5 km erneut

Lengeder Gebiet befahren, um dannin südlicher Richtung das Gemeindegebiet endgültig
zu verlassen.

Beim unfallfreien Transport kann eine meßbare Strahlenbelastung nur für Personen auftre−

ten, die nahe an der Bahnstrecke wohnenoderarbeiten. Im Ortsteil Woltwiesche befindet

sich Wohnbebauungin sehr geringem Abstand (mehrere Häuser zwischen 10 und 20 m)
zur DB−Strecke. Bis zu 15 m reichen einzelne Wohnhäuserin Broistedt an den Gleiskörper
heran. Gleiches gilt für die VPS−Strecke in Lengede. Im Bereich des Gewerbe− bzw. Indu−

striegebietes zwischen Lengede undBroistedt reichen einige Gebäude bis an den gemein−
samen Bahndamm von DB und VPS heran. Nach dem Augenschein von Außen

[INTAC 1996] ist jedoch nicht zu erwarten, daß sich in den kritischen Bereichen Dauerar−

beitsplätze befinden.

Als besondere Gefahrenmomentefür Unfälle auf diesen Bahnstrecken sind zu nennen:

+ Die Strecken sind zum großenTeil eingleisig. Da Zugverkehrin beiden Richtungenstatt−

findet, sind Frontalzusammenstöße nicht auszuschließen. (Ein zweigleisiger Ausbau der

DB−Strecke ist jedoch absehbar.)
+ Auf dem Gemeindegebiet müsseneine Vielzahl von Weichen überfahren werden

(Bahnhof Woltwiesche, BahnhofBroistedt Salgitter Nord).
+ Im Bereich des Bahnhofs Broistedt Salgitter Nord wird ein Güterbahnhof mit zahlreichen

Rangiergleisen durchquert.
+ Es müssen höhengleiche Bahnübergänge, L 619 in Woltwiesche und L 475 zwischen

Lengede und Broistedt, von der DB sowie L 619 nördlich von Woltwiesche, L 475 in Len−

gede und vier weitere von der VPS überquert werden. Die Bahnübergänge der DB sind

beschrankt, die der VPS unbeschrankt.
+ Auf östlichem Gemeindegebiet verläuft das DB−Gleis in sehr geringem Abstandparallel

zur VPS−Strecke. Auf diesem Gleis der Werksbahn werden auch Gefahrgüter bzw.

brennbare Stoffe und vor allem auchflüssiges Roheisen transportiert.
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+ An der östlichen Gemeindegrenze unterquert die DB−Strecke sowohl die VPS−Strecke als
auch die L 475 mit einer Brückenhöhe von mehrals 5 m. Quasi auf dieser Brücke kreu−
zen sich gleichzeitig die VPS−Strecke und die L 475 an einem unbeschrankten Bahnüber−

gang. Die Sichtmöglichkeiten sind hier sowohl für Lokführer als auch für Kraftfahrzeug−
führer eingeschränkt, da sowohldie Straße als auch die Schiene gerade in diesem Be−
reich eine Kurve beschreiben unddie Straße darüber hinaus eine relativ starke Steigung
aufweist. Die Sichteinschränkungspielt vor allem bei Reaktionen von Zugführern bei _
Systemfehlern eine Rolle.

+ Die DB−Strecke überquert auf Gemeindegebiet eine Straße auf einer Brücke mit ca. 4m

Höhe.
* Unmittelbar hinter der westlichen Gemeindegrenze überquert eine Straße die DB−

Strecke auf einer Brücke mit knapp 5 m Höhe.

6.6.3.2 LKW−Verkehr

Der Antransport radioaktiver Abfälle in das geplante Endlager mit dem LKW wird, gemes−
sen am Gesamtaufkommen,nur in Ausnahmefällen über Lengeder Gemeindegebieterfol−

gen. Möglich wäre zum Beispiel die Anlieferung von Abfällen per LKW vom Kernkraftwerk
Grohnde. Die Zahl der jährlichen Transporte aus Grohndeist von der gewählten Konditio−

nierungstechnik abhängig. Würdenalle Abfälle aus Grohnde per LKW zum Endlager Kon−

rad transportiert, so könnten dabei ca. 50 Transporte pro Jahr notwendig sein. Dies muß

als Obergrenze angesehen werden.

Bei der Strecke über Lengedesind etwa genausoviel Kilometer zurückzulegen wie bei Be−

nutzung der Autobahn (A7 und A39). Der Vorteil der Strecke durch Lengede wäre die Um−

gehung von Unfall− und Stauschwerpunkten auf der A7 südlich von Hildesheim und am

Dreieck Derneburg. Über die Bundesstraße 1 kommend, würde in Groß Lafferde ein Über−

wechseln auf die L472 nach Lengede erfolgen. Von Lengede könnte der Weg über Broi−

stedt und Sz−Lebenstedt oder − wahrscheinlicher − über Vallstedt und Ufingen zum Schacht

2 des geplanten Endlagers weiterführen.

In beiden Fällen führt die Transportstrecke also direkt durch dicht bewohnte Ortsteile der

Gemeinde Lengede mit einigen Ampelkreuzungen.Dies wird im Normalverkehr auch zu

kurzfristigen Aufenthalten führen. Bei möglichen Verkehrsunfällen kann es auch zu länge−
ren Aufenthalten in direkter Nähe zu bewohnten Häusern bzw. Dauerarbeitsplätzen kom−
men. Durch die an den meisten Stellen relativ engen Ortsdurchfahrten besteht, auch wenn
der LKW mit den radioaktiven Abfällen nicht selbst vom Unfall betroffen ist, keine Aus−

weichmöglichkeit. Für den Fall zügig vorgenommenerweiträumiger Absperrungen um den

LKW herum undeiner ohne weitgehende Komplikationen durchzuführendenBeseitigung
der Unfallhindernisse wird es durch die von Abfallgebinden ausgehendeDirektstrahlung zu

keinen Strahlenbelastungen kommen,die in die Größenordnung von 0,3 mSv oder gar
1 mSv reichen. Dennoch handelt es sich um eine im Sinne der Vorsorge vermeidbare

Strahlenbelastung, da ggf. nach Prüfung und Abwägungim Planfeststellungsbeschluß eine
LKW−Fahrstrecke festgelegt werden könnte,die Ortsdurchfahrten dieser Art ausschließt.
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6.6.3.3 Betroffenheit der Gemeinde Lengede

Bahntransporte

Die Festlegung der Zahl über Lengeder Gemeindegebiet geführter Waggons mit radioakti−

ven Abfällen ist problematisch. Als oberer Wert läßt sich für den Fall 3. in Kapitel 6.6.3.1

fast das ganze Transportaufkommenansetzen. Bei Heranziehung der GRS−Werte würde

dies eine Strahlenbelastung vonbis zu 0,04 mSv/a bedeuten. Auf der VPS−Strecke dürfte
aber mindestens im Ortsteil Lengedekeine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h

möglich sein. Das heißt, die Belastung würdesich stark erhöhen und kann 0,1 mSv/a
erreichen.

Der Fall 2. in Kapitel 6.6.3.1 würde immer noch die Hälfte aller Transporte bedeuten. Dies

träfe ein, wennalle Abfälle aus der Wiederaufarbeitung aus dem Süden kommend(bisher
werden Transporte von und zu den Wiederaufarbeitungsanlagen im Ausland überSaar−

brücken geführt) über Hildesheim nach Beddingentransportiert würden. Die Strahlenbela−

stung wäre in diesem Fall etwa halb so groß wie oben (0,05 mSv/a).

Der Fall 1. ist durch die obigen Betrachtungen abgedeckt.

Die in Kapitel 6.5 beschriebenen Unfälle sind auch für Lengeder Gemeindegebiet nicht aus−

zuschließen. Je nach Unfallort sind von den Auswirkungen mit Grenzwertüberschreitungen
auch Wohn− und Gewerbegebiete betroffen. Bei Beteiligung bituminierter Abfälle können

Umsiedlungsmaßnahmen notwendig werden.

LKW−Transporte

Für den bestimmungsgemäßenTransport dürfte die potentielle Strahlenbelastung bei den

in Kapitel 6.6.3.2 genannten 50 Transporten durch Lengedetrotz der geringeren Zahl an

Transportvorgängen wegendes geringeren Abstandes zur Wohnbebauung(er beträgt in

Lengedein den engenStraßen zum Teil weniger als 2 m, die GRS unterstellt 5 m) etwa in

der gleichen Höheliegen wie die von GRS angegebenen0,02 mSv/a. Dies gilt allerdings
nur, wenn alle von GRS angenommenensonstigen Randbedingungen übernommenwer−

den. Ein konservativerer Ansatz (für Ortsdurchfahrtenrealistische Geschwindigkeit, höhere

Aufenthaltszeit für Anwohner) bzw. die Berücksichtigung unplanmäßiger Aufenthalte

(siehe 6.6.3.2) würde eine höhere Belastung zur Folge haben.

6.6.4 Oldenburg

Die Stadt Oldenburg liegt im nördlichen Niedersachsen und kommt daher in bezug auf

Transporte zum geplanten Endlager Konrad vor allem als Durchgangsort für Transporte
radioaktiver Abfälle aus dem Kernkraftwerk Unterweser (KKU), dem Zwischenlagerfür ra−

dioaktive Abfälle auf dem Gelände des KKU sowie aus den Nordseehäfen Emden, Wilhelms−

haven und Nordenhamin Frage.
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Für den Hafen von Emdenist einschränkend festzustellen, daß die gegenwärtige Hafen−

ordnung Atomtransporte nicht zuläßt [EÖT 1993b, S.61−44]. Sollte eine Eisenbahnfährver−

bindung zwischen einem Hafenin Ost−England und Emden, wie sie in der Vergangenheit
bereits diskutiert wurde [EZ−OZ 1988], in Betrieb genommenwerden, so kann die Hafen−

ordnung jedochjederzeit geändert werden.

Radioaktive Abfälle aus den Nordseehäfen können von der Wiederaufarbeitung bundes−
deutscher Kernbrennstoffe im Ausland − vor allem Sellafield und Dounreay, aber auch La

Hague − stammen.Sie können perSeeschiff transportiert und in den Häfen auf Bahn oder

LKW umgeschlagen werden. Die Bewertung der Erfolgschanceneiner Klage der Stadt Ol−

denburg gegeneinen Planfeststellungsbeschluß wegen der Nichtberücksichtigung von

Transportensollte zwar grundsätzlich einerjuristischen Prüfung vorbehaltenbleiben, es

soll hier jedoch aus Sicht der intac GmbH darauf hingewiesen werden, daß Erfolgsaussich−
ten nur vorhandensein dürften, wenn tatsächlich Abfalltransporte aus den Wiederaufar−

beitungsanlagen zu erwartensind. Bisherist von solchen Transporten auszugehen,da
keine gegenteiligen Verträge zwischen den bundesdeutschenEnergieversorgungsunter−
nehmen und den Betreibern der Wiederaufarbeitungsanlagen geschlossen wurden. Da dies

aber nach wie vor in der Diskussion ist, empfiehlt sich eine kurze Prüfung der Sachlage
unmittelbar vor Klageeinreichung. OhneAbfälle aus der Wiederaufarbeitung wäre die Zahl

der Transporte durch die Stadt Oldenburg zum Endlager Konrad in bezug auf eine wesent−

liche Erhöhung des Gefährdungspotentials im Vergleich zum gegenwärtigen Zustandrela−

tiv gering. Der Betroffenheitsnachweis wäre dann sehr schwierig und es müßten− sofern

möglich − eher rechtlich formale Argumentefür eine Klage in den Vordergrundtreten.

Für die Stadt Oldenburg wurde 1995 die ?Stellungnahmezur Betroffenheit der Stadt Ol−

denburg durch den Transport radioaktiver Abfälle zum geplanten Endlager Konrad?erstellt

[INTAC 1995b]. Aufgrund der Aktualität des Gutachtens war eine Überprüfung der Trans−

portstrecken mittels neuesten Kartenmaterials ausreichend, so daß auf eine neuerliche

Transportstrecken−Begehungverzichtet werden konnte. Wegen der Veränderung der Wie−

deraufarbeitungsverträge im Jahr 1996 und einiger neuer Veröffentlichungen zum Trans−

port von Wiederaufarbeitungsabfällen mußte geprüft werden, ob sich daraus eine Verän−

derung für Transporte durch Oldenburg ergebenhat.

6.6.4.1 Eisenbahnverkehr

Das Stadtgebiet von Oldenburg kann im Falle eines Umschlages der radioaktiven Abfälle in

Emden oder Wilhelmshaven auf den Bahnlinien Leer−Bremen oder Wilhelmshaven−Olden−

burg−Bremen durchfahren werden. Näheres siehe [INTAC 1995b].

Der in [INTAC 1995b] genannte planmäßige Aufenthalt eines Güterzuges von Emden nach

Bremen−Rangierbahnhofexistiert nach [DB 1996] nicht mehr. Der Rangierbahnhof Olden−

burg hat damit nur noch Aufgabenzur BedienungderSatellitenbahnhöfe auf dem Stadt−

gebiet und spielt für mögliche Transporte zum geplanten Endlagerkeine Rolle mehr.
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6.6.4.2 LKW−Verkehr

Das Straßennetz auf dem Gebiet der Stadt Oldenburg ist bezüglich der Autobahnenseit

der Begutachtung 1995 unverändert geblieben. Von möglichen Ausnahmefällen abgese−
hen, sind nur die Autobahnenfür die Transporte relevant. Die Analyse des Transportweges
Straße in bezug auf Verkehrsführung und Gefahrenmomentenin [INTAC 1995b]ist unver−

ändert gültig. Zusätzliche Gefahrenmomentesind nur sporadisch durch die Einrichtung
von Baustellen aufgetreten.

− Auch 1996 sind radioaktive Stoffe zum Kernkraftwerk Unterweser über OldenburgerStadt−

gebiet transportiert worden. Zum Beispiel am 28.10.1996 aus Bremen kommendauf der,
A28 und A29 sowie B211 nach Brake und weiter zum Kraftwerk [NMULI 1996].

6.6.4.3 Situation des Abfall− bzw. Transportaufkommens

In [INTAC 1995b] wurde analysiert, welche Transportbeziehungen zwischen bestehenden

und geplanten in− und ausländischen Anlagen für den Transport radioaktiver Stoffe über

das Stadtgebiet von Oldenburg relevant sind. Bezüglich des geplanten Endlagers Konrad

wurden vier Abliefer−Anlagen für radioaktive Abfälle identifiziert:

+ WiederaufarbeitungsanlageSellafield
+ Wiederaufarbeitungsanlage Dounreay
+ Kernkraftwerk Unterweser.
+ Externes Faßlager auf dem Gelände des Kernkraftwerk Unterweser.

Zu diesen Anlagen kann nach gegenwiärtiger Diskussion eine Anlage hinzu kommen:

+ Wiederaufarbeitungsanlage La Hague.

Im folgendensoll die jeweilige aktuelle Situation für die fünf Anlagen dargestellt werden.

Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield

Für die Abfallvolumina aus der Wiederaufarbeitungsanlagein Sellafield haben sich gegen−
über den Angabenin [INTAC 1995b] keine Veränderungenergeben. Konkreter werdenal−

lerdings Verhandlungen über eine mögliche Abfallsubstitution. Dabeisoll die Lieferung der

mittel− und schwachaktiven Abfälle ersetzt werden durch eine 15%ige ErhöhungderLiefe−

rung von hochaktiven Abfällen [PASSIG 1996]. Ob diese Substitution zustande kommen

kann, hängt auch von der Zustimmung derbritischen Regierung ab. Sie fordert, daß der

Nachweis erbrachtist für die Errichtung und densicheren Betriebe eines Endlagers in

Großbritannien für schwach− und mittelaktive Abfälle innerhalb der nächsten 25 Jahre.

Für den Fall, daß die Lieferung der Abfälle stattfindet, ist bei einer Verpackung in Container

Typ V von ca. 620 Transporteinheiten aus der ersten Wiederaufarbeitungsperiode auszuge−
hen. Beginn der Lieferungen wärefrühestens im Jahr 2000.
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Wiederaufarbeitungsanlage Dounreay

Für die Abfalle aus der Wiederaufarbeitungsanlage in Dounreay haben sich gegenüber den

Angabenin [INTAC 1995b] ebenfalls keine Veränderungenergeben. In [ATW 1997] werden

die Angabenzu den Abfällen aus der Wiederaufarbeitung von MTR−Brennelementen zum

Teil noch einmal bestätigt. Über Abfälle aus der Bearbeitung anderer
KnWEHNSIONZ

|in

Dounreay wurden nach wie vor keine Angaben veröffentlicht.

Damit können gegenwärtig nur die bereits bekannten mindestens fünf Transporteinheiten

(Container Typ |) genannt werden.

Kernkraftwerk Unterweser

Die Angabenin [INTAC 1995b] zum jährlichen Anfall von Abfällen und damit zu den zu

befördernden Transporteinheiten (42 pro Jahr) haben weiterhin Bestand. Die Zahl der im

Kraftwerk gelagerten Gebinde mit Abfällen aus vergangenenJahren hat durch die Mög−
lichkeit der Endlagerung in Morsleben stark abgenommen [NMU.1996b]. Zahlenangaben

liegen hierzu nicht vor.

Externes Faßlager auf dem Gelände des Kernkraftwerk Unterweser

In diesem Faßlager sind konditionierte Abfälle aus den Kraftwerken Unterweser (KKU) und

Stade gelagert. Aus dem KKU befanden sich am 31.1.1995 556 Gebinde in diesem Lager

[NMU 1996b]. Dabei handelt es sich um 200 | oder 400 I Fässer sowie um mindestens 122

Betonbehälter Typ I und mindestens 95 Gußbehälter Typ II [NMU 1996c].

Wiederaufarbeitungsanlage La Haque

Im Jahr 1995 war davon auszugehen, daß Abfallanlieferungen aus der Wiederaufarbei−

tungsanlage in Frankreich über den Landweg transportiert werden. Die Transportstreckeist

in diesem Fall für Oldenburg nicht relevant. Durch die zunehmendeDiskussion über Atom−

transporte in der Bundesrepublik, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Trans−

port hochaktiver Abfälle von La Hague nach Gorleben,ist ein Schiffstransport der Abfälle

ins Gespräch gebracht worden.Als Zielhafen kommenbei einem Transport über den See−

weg auchdie für Transporte durch Oldenburg relevanten Häfen Emden und Wilhelmsha−

venin Betracht.

Eine Einlagerung in das Endlager Konradist für mittel− und schwachaktive Abfälle aus der

Wiederaufarbeitung der Kernbrennstoffe möglich. Es gibt zwischen den bundesdeutschen

Energieversorgungsunternehmenund derBetreiberfirma COGEMAin La Haguebisher keine

endgültig festgelegten Verträge, welche dieser Abfälle tatsächlich in die Bundesrepublik

geliefert werden. Die bisherige Vertragsgestaltung legt nur fest, daß die COGEMA das

Recht hat, alle spezifizierten Abfälle abzuliefern. Ob sie davon Gebrauch macht, hängt von

weiteren Vertragsverhandlungen ab. Der gegenwärtige Sachstand sieht wie folgt aus:

Aus derersten Vertragsperiode (sog. Altverträge im Umfang vonca. 4700 tSM)sollen bis

zum Jahr 2003 in Bitumenmatrix verfestigte mittelaktive Abfälle abgeliefert werden



©

Intac Veränderungendes fachwissenschaftlichen Standes Seite 67
im Planfeststellungsverfahren zum geplanten Endlager Konrad

[SCHWARZ 1995], [GNS 1996]. Es handelt sich dabei um ca. 3600 Fässer, von denen jeweils
4 bis 5 in einen Gußcontainer Typ VII eingebracht werden. Auf einem Waggon können
zweidieser Container transportiert werden. Bezogen auf die Waggonzahlist im Zeitraum

von 1997 bis 2003 mit ca. 720 Transporteinheiten − also 360 Transporten− für diese Ab−

fallkategorie zu rechnen. Pro Jahr dürften also 50 bis 60 Transporte zu verzeichnensein.

Die Lieferung von schwachaktiven Abfällen verzögert sich gegenüber dem ursprünglichen
Plan wegen möglicher Umstellungen bei den Konditionierungsverfahren. Nach gegenwär−

tigem Stand wird sie erst nach dem Jahr 2003 beginnen [SCHWARZ 1995]. Theoretisch ist −

ähnlich wie für Sellafield − auch eine Substitution der schwachaktiven Abfälle durch hoch−

aktive Abfälle möglich, die dann nicht in Konrad eingelagert werden würden. Aufgrund der

Unsicherheiten bei der weiteren Entwicklung wird hier duf eine Quantifizierung der Ab−

fallmengenverzichtet.

6.6.4.4 Betroffenheit der Stadt Oldenburg

Bahntransporte

Wird unterstellt, daß alle in Kapitel 6.6.4.3 genannten Transporte mit der Bahn über das

Stadtgebiet von Oldenburg geführt werden, so ergäbe dies zwischen 300 und 350 Trans−

porteinheiten. Die Strahlenbelastung bei unfallfreiem Transport beträgt dann etwa den

zehntenTeil derjenigen an der Strecke Hannover−Braunschweig. Selbst bei konservativem

Ansatz bedeutet dies eine Dosis von unter 0,01 mSv/a.

Stark betroffen wäre ein großer Teil von Einwohnerlnnenim Falle eines Unfalles (wie in

Kapitel 6.5 beschrieben). Die Eisenbahnstrecke führt direkt durch die dichtbesiedelte In−

nenstadt. Wären an einem Unfall bituminierte Abfälle aus La Haguebeteiligt, so ist die

Notwendigkeit von Umsiedlungsmaßnahmenfür ganze Straßenzüge möglich.

LKW−Transporte

Es wird hier davon ausgegangen, daß mit dem LKW die Abfälle aus dem KKU (Reaktor und .

Faßlager) transportiert werden könnten. Damit ist über eine gewisse Anzahl von Jahren

durchschnittlich mit etwa 20 Transporten zum Endlager pro Jahr zu rechnen. Die dadurch

hervorgerufene Strahlenbelastung beim unfallfreien Transport dürfte dann wegender ge−

ringeren Zahl von Transporten und vor allem den größeren Abständen von Anwohnern

zum vorbeifahrenden LKW erheblich unter dem GRS−Wert von 0,02 mSvliegen. Diesgilt
auch noch, wenn ein konservativerer Ansatz gewählt würde.

6.6.5 Vechelde

Für die Gemeinde Vechelde wurde 1987 die ?Gutachterliche Stellungnahme zum geplanten

Endlager ?Schacht Konrad?, Auswirkungen auf das Gebiet der Gemeinde Vechelde?erstellt

[GOK 1987].
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6.6.5.1 Eisenbahnverkehr

Die Transporte können entweder auf der Hauptstrecke Hannover−Berlin über das Gemein−

degebiet geführt werden oder überdie Strecke Hildesheim−Braunschweig. Das heißt, un−

abhängig davon, welcher der bisher ins Auge gefaßten Wege gewählt würde und ob es

sich um Regelgüterzüge oder Ganzzüge handelt, würde das Gemeindegebiet auf jedenFall

von allen Transporten durchfahren werden, die nicht aus Osten kommen.

Aus Hannover−Seelze oder Lehrte kommend durchquert die Bahnstrecke nacheinanderdie

Ortsteile Sierße, Vechelde und Groß−Gleidingen.

Als besondere Gefahrenmomentefür Unfälle auf den Bahnstrecken sind, außer der bereits

1987 beschriebenenStelle in Groß−Gleidingen, zu nennen:

+ Auf dem Gemeindegebiet müsseneine Vielzahl von Weichen überfahren werden (zum

Beispiel im Gewerbegebiet westlich vom Ort Vechelde, am Bahnhof Vechelde, bei der

Zuckerfabrik Wierthe und bei der Zusammenführung der Strecken aus Hannover und

Hildesheim in Groß−Gleidingen).
+ Im Bereich des Bahnhofs Vechelde und an der Zuckerfabrik raten Gleise neben der

zweigleisigen Hauptstrecke, auf denen Waggonsabgestellt werden. Außerdem dienen

die Gleise als Puffergleise, wenn aufgrundeiner Störung odereines Unfalls die Einfahrt

in den Güter− oder Rangierbahnhof Braunschweig nicht möglich sein sollte.

+ Die Zuckerfabrik Wierthe verursacht unter bestimmten Randbedingungendichte Was−

serdampfwolken, die sich auch im Bereich des Gleiskörpers aufhalten. An dieser Stelle ist

es übrigens zu dem unten beschriebenen Unfall gekommen.
% Die Strecke Hildesheim−Braunschweig ist auf dem Gemeindegebieteingleisig. Da Zug−

verkehr in beiden Richtungenstattfindet, sind Frontalzusammenstöße nicht auszu−

schließen.
+ Es müssen höhengleiche Bahnübergänge überquert werden. Die Bahnübergängeder

Strecke Hannover−Braunschweig für die L 610 nordwestlich von Sierße, die B 65 zwi−
schen Sierße und Vechelde sowie die B 1 in Vechelde sind beschrankt. Der Bahnüber−

gang derStrecke Hildesheim−Braunschweig für die L 615 in Alvesse ist beschrankt, der

für die Verbindungsstraße Vallstedt/Sz−Engelstedt ist nur mit Lichtzeichen ausgestattet.
+ Südlich des Ortes Vechelde wird die L 475 auf einer Brücke (Höhe ca. 5 m) über die DB−

Strecke geführt.
+ Westlich des Ortsteiles Wierthe überquert die DB−Strecke die L 473 auf einer Brücke mit

ca. 4 m Höhe.

Als Beleg dafür, daß es sich um reale Gefahren handelt, soll hier als Beispiel ein Zugunfall

genannt werden: Auf einer Weiche kurz vor der Zuckerfabrik Wierthe entgleisten am

12.10.1988 zwei Waggons mit Containern. Zwei der Metallcontainer, die vom Waggon

gefallen waren, ragten in den Fahrraum des Hauptgleises der Strecke Braunschweig Han−
nover und wurden von einem Eilzug gestreift. Die Container wurdenzerstört, am Zug ent−

stand erheblicher Sachschaden [PN 1988].

Für die Bahnübergängein Vechelde (B 1) und Groß Gleidingen wurde im Zusammenhang
mit den Transporten zum geplanten Endlager aufgrund der Unfallgefahr und der nahelie−

genden Wohnbebauung vom Niedersächssischen Umweltministerium bereits 1989 eine
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Beseitigung der Höhengleichheit vorgeschlagen [NMU 1989]. Eine Reaktion des Bundes−

umweltministeriums war den Akten nicht zu entnehmen.
s

6.6.5.2 LKW−Verkehr

Die Straßenführung im Ort Vechelde wird dazu führen, daß im Normalfall keine Transporte
per Lkw durch den Hauptort stattfinden werden.Es ist allerdings nach wie vor möglich,
daß dann, wenndie A 2 − aus welchen Gründen auch immer− gesperrt ist, die B 65 von
Lkw−Fahrern durchaus als Ausweg benutzt würde. In diesem Fall würde dann der Transport
mitten durchs Stadtgebiet von Vechelde über die B65 und die B1 gehen. Wie im Kapitel
6.6.3.2 zu Lengede beschrieben, sind aber LKW−Anlieferungen vom Kernkraftwerk Grohnde
zum geplanten Endlager möglich. Diese können auch über das Gemeindegebiet von

Vechelde führen und würden dann die Ortsteile Vallstedt und Alvesse durchqueren. Bezüg−
lich der dabei bestehenden Gefahrenmomentengelten die gleichen Aussagen.

6.6.5.3 Betroffenheit der Gemeinde Vechelde

Bahntransporte

Beim unfallfreien Transport kann eine meßbare Strahlenbelastung nur für Personen auftre−

ten, die nahe an der Bahnstrecke wohnenoderarbeiten. In den Ortsteilen SierßBe und Al−

vesse befindet sich Wohnbebauungin gleicher Höhe mit dem Bahndamm im Abstand von
10 m von denGleisen. Die GRS hat für entsprechende Situationen eine jährliche Strahlen−

belastung von bis zu 0,04 mSv abgeschätzt. In Kapitel 6.7.2 dieser Stellungnahme wird

darauf hingewiesen, daß für einige Randbedingungen, wie Ortsdosisleistung der Gebinde

und Zahl der Transporteinheiten, Mittelwerte herangezogen wurden unddiese damit nicht

konservativ gewählt sind.

Darüber hinaus gibt es auf dem Gemeindegebiet von Vecheldeeinige Stellen (zum Beispiel
zwischen B 65 und B 1 westlich vom Ort Vechelde), an denenbei Problemen im Einfahrbe−

reich des Rangierbahnhofs Braunschweig ein längerer Aufenthalt von Güterzügen auf Ne−

bengleisen möglichist. Ähnliches hat in der Vergangenheit laut Pressemeldungen auch

schonstattgefunden.

Insgesamtist also davon auszugehen, daßfür die Bewertung derStrahlenbelastung bei

unfallfreiem Transport ein höherer Wert als 0,04 mSv/a zu unterstellenist. Eine Überschrei−

tung von 0,1. mSv/aist jedoch nicht zu erwarten.

Die in Kapitel 6.5 beschriebenen Unfälle sind auch für Vechelder Gemeindegebiet nicht
auszuschließen. Je nach Unfallort sind von den Auswirkungen mit Grenzwertüberschrei−

tungen auch Wohn− und Gewerbegebiete betroffen. Auch Umsiedlungsmaßnahmenfür

bestimmte Anwohnergruppen können notwendig werden.

LKW−Transporte

Bezüglich der Betroffenheit von LKW−Transporten zum Endlager gelten etwas einge−
schränkt ähnliche Aussagen wie für Lengede(siehe Kapitel 6.6.3.3). Die LKW, welcheVall−
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stedt und Alvesse durchfahren könnten, kommenaus Lengede.Die Ortsdurchfahrten auf

Vechelder Gemeindegebiet sind weniger problematisch, weshalb mit einer etwas geringe−
ren Strahlenbelastung zu rechnenist. Bei Übernahme der GRS−Abschätzung bedeutet dies

wenigerals 0,02 mSv/a. Durch einen konservativeren Ansatz ist maximal eine Verdopplung
dieses Wertes möglich.

6.7 GRS−Transportstudie

In diesem Kapitel sollen diejenigen Teile der GRS−Transportstudie Konrad [GRS 1991] einer

vertiefenden Betrachtung unterzogen werden, die für die Betroffenheit von Anwohnerln−

nen der Transportstrecken sowie der Kommunenundihrer Planungshoheit relevantsind.

Aus dieser Betrachtungssituation ergibt sich, daß im folgenden hauptsächlich die kritisch

zu bewertenden Aspekte berücksichtigt werden. Die grundlegende Bedeutung der GRS−

Studie für die methodische Fortentwicklung der probabilistischenRisikoanalyse in bezug
auf den Transport radioaktiver Stoffe soll damit nicht in Frage gestellt werden. Zu prüfen
ist allerdings auch die Frage, ob diese Art der Risikobewertung im vorliegendenFall ange−
messen und ausreichendist. Siehe hierzu Kapitel 6.4.

Eine erste (Gesamt−) Bewertung der GRS−Studie wurde bereits 1991 vorgenommen

[GÖK 1991c]. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß auch hier keine abschließen−

de Diskussion möglich ist, da für bestimmte Aspekte der GRS−Studie keine Angaben über

vorgegebene oderselbstfestgelegte Eingangsparameter gemacht werden, bzw. die

Grundlagen für bestimmte Annahmennicht dargelegt werden. Dadurchist die GRS−Studie

teilweise nicht nachvollziehbar (z.B. hinsichtlich der Konservativität bestimmter Annah−

men).

6.7.1 Rahmenbedingungender GRS−Transportstudie

Beförderungsszenarien

Die GRS−Transportstudie Konrad geht davonaus, daß radioaktive Abfälle nur per Schiene

oder Straße zum geplanten Endlager angeliefert werden. Zur Verteilung der Anteile auf die

beiden Verkehrsträger werden zwei Szenarien unterstellt:

+ 80% Schienen− und 20% Straßentransport als "angemessenes Transportszenarium
(Referenzfall)". Ausdrücklich wird festgestellt, daß dieses Szenarium den Straßentrans−

portanteil "wahrscheinlich überschätzt" [GRS 1991, 5.25];
+ 100% Schienentransport.

Der Bezug auf diese beiden Szenarien für die weiteren Untersuchungender GRS sind me−
thodisch sehr kritisch zu bewerten. Wegender nach dembisherigen Verlauf des Planfest−

stellungsverfahrens nicht zu erwartendenFestlegungen bzgl. des Verkehrsträgers bei der

Anlieferung der radioaktiven Abfälle ist es für eine Bewertung der Transportsicherheit not−

wendig, nach beiden Seiten begrenzende Anlieferungsszenarien zu wählen. Nur dann sind

alle plausibel zu erwartendenFälle durch die Betrachtungen abgedeckt. Neben dem

100%igen Bahntransport ist in der Diskussion eine Verkehrsträgernutzung 50% Schiene/
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50% Straße als zweites begrenzendes Szenario allgemein als sinnvoll anerkannt (siehe zum

Beispiel [GRS 1990]). Den Beweis für die Relevanz der Verkehrsträgeraufteilung liefert die

GRS−Studie selber. Werden entsprechend dem Vorgehen und den Annahmender GRSdie
Unfallwahrscheinlichkeiten auf ein entsprechendes Szenario mit den in der ersten Spalte
von Tabelle 6−6 genannten Belastungen umgerechnet, so ergibt sich folgender Vergleich
[HIRSCH’1992]:

Unfallwahrscheinlichkeiten pro Jahr (Schiene/Straße)
80% / 20 %

Strahlenexposition

Störfalldosisrichtwert 2,5 E−6

Tabelle 6−6: Unfallwahrscheinlichkeiten pro Jahr für drei Anlieferungsszenarien

Wie ersichtlich, beträgt die Spannweite der Ergebnisse bei Unfällen, die überhaupt mit

Freisetzungen radioaktiver Stoffe verbundensind, mehrals eine Größenordnung.Im Fall

der "mittleren" Unfallkategorie (Unfälle mit Freisetzungen führen zu potentiellen Strahlen−

expositionen, die in 250 m Entfernung die mittlere natürliche Strahlenbelastung von
2 mSv/a übersteigen) beträgt die Spannbreite fast eine Größenordnung. Nur bei Unfällen,
die zu Strahlenbelastungenin HöhedesStörfalldosisrichtwertes von 50 mSv führen,ist der

Unterschied geringer, weil die erwartetenEintrittshäufigkeiten für Unfälle mit Brand beim

Straßenverkehr nur noch geringfügig über denen für den Bahntransport liegen. Die mögli−
chen Schwankungen, die sich aus der Wahl des Transportszenariums ergeben,stellen also

allein schon eine Quelle von nennenswertenStreubreiten bei den Endergebnissendar.

Für den Transportvorgang werdendie Abfallgebinde in Transporteinheiten (TE) zusam−

mengefaßt. Eine TE besteht aus einem Container oder aus zwei auf einer Tauschpalette
befindlichen zylindrischen Behältern. Die GRS geht für den Antransport von folgenden
Randbedingungenaus:

1.TE pro Transportfahrzeug LKW
2.TE pro Transportfahrzeug Waggon
5 TE pro Regelgüterzug

40 TE pro Ganzzug
3.400 TE pro Jahr

Die Annahmenzur Zahl der TE pro Transportfahrzeug sind angemessen und könnenals
konservativ angesehen werden. Die Annahmeder Anlieferung von Abfällen in Ganzzügen
ist jedoch zum gegenwärtigenZeitpunkt reine Spekulation und im Sinne eines konservati−

ven Ansatzes nicht gerechtfertigt. Es gibt keine Vorschriften, die den Transport in Ganzzü−

gen für bestimmte Fälle vorschreiben, und eine solche Festlegung wird auch im Planfest−

f
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stellungsbeschlußnicht enthalten sein. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe

der zu ermittelnden Strahlenbelastungen beim unfallfreien Transport und − bei der von GRS

eingesetzten Methodik − auf die Freisetzungswahrscheinlichkeiten bei Unfällen.

Als Grundlage für die Risikobetrachtungengeht die GRS von der Anlieferung von jährlich
3400 TE aus. Dies entspricht einem Ein−Schicht−Betrieb und damit nicht der Antragssitua−
tion für das geplante Endlager. Während des Erörterungstermins wurde deutlich, daß ein

Zwei−Schicht−Betrieb, möglicherweise bei nicht vollständiger Auslastung, wahrscheinlicher

ist. Auch die derzeitige Nutzung des Endlagers in Morsleben hat nicht zwangsweise einen

durchgängigenEin−Schicht−Betrieb in Konrad zur Folge, da sich die Betriebskosten durch

einen Zweischicht−Betrieb senkenlassen. Das heißt, mindestensfür eine gewisse Anzahl

von Jahrenist von einem Zwei−Schicht−Betrieb auszugehen. Konservativ wären also 6800

TE anzusetzen.Bei dieser Diskussion ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß es sich bei der

Zahl von 3400 TE pro Einlagerungsschicht nicht um einen Maximalwert, sondern einen

erwarteten Mittelwert handelt. Insofern wäre auch beiEin−Schicht−Betrieb eine höhere Zahl

zu unterstellen. >

In der GRS−Studie sind Streckenpläne für den Antransport der radioaktiven Abfälle zum

geplanten Endlager enthalten. Die dort genanntenStrecken sind zum Teil nicht mehr ak−

tuell und warenbereits 1991 mit größter Skepsis zu betrachten. Große Unsicherheiten gab
und gibt es zum Beispiel für die mengenmäßig größten Einzelablieferer, den Wiederaufar−

beitungsanlagen der COGEMAundBNFL. Für letztere wurden von GRS gar keine Strecken

benannt und für die COGEMA wurdenicht berücksichtigt, daß die Abfälle nochin einer

Anlage in der BRD endkonditioniert und zwischengelagert werden müssen. Ähnliche Pro−

blemesind auch für andere Abfälle relevant, da es häufig keine Identität von Abfallentste−

hungsort und dem Startort für die Ablieferung ins Endlager gibt. Aufgrund dieser Tatsa−

chen sowie der Wahlfreiheit von Streckenführung und Verkehrsträger durch den Abfallab−

lieferer/ − transporteur ist unter konservativen Gesichtspunkten bei Untersuchungenfür die

Standortregion für jeden Ort die maximal plausible Zahl von Transporteinheiten anzuneh−
men.

Abfälle und Abfallgebinde

Die GRS hat sich bei der Festlegung der Ausgangswerte für die zu betrachtenden mögli−
chen Auswirkungen der Transporte zum geplanten Endlager Konrad, die Eigenschaften der

Abfallgebinde, auf eine Erhebung des BfS gestützt, in der 217 Referenzabfälle beschrieben

werden. Die Datenblätter dieser 217 Referenzabfälle durften von der GRS in der Studie

(wegen Geschäftsgeheimnissen) nicht dokumentiert werden [LANGE 1992]. Es wurden von

GRS in der Studie auch keine nachvollziehbaren Untersuchungen genannt, inwieweit die

Angabenderpotentiellen Abfallablieferer in den Datenblättern abdeckende Maximalwerte

oder Erwartungswerte sind. Damit sind die abgeleiteten Annahmen der GRS, z.B. über Ak−

tivitätsinventare und Ortsdosisleistungen,nicht auf ihre Konservativität überprüfbar. Dies

ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil im Planfeststellungsantrag des BfS nicht die

Endlagerung konkreter Abfallgebinde beantragt wird, sondern lediglich Rahmenbedingun−

gen benanntsind, denen die Abfallgebinde genügen müssen. Außerdem ist die Konserva−

tivität der GRS−Annahmenin Frage zu stellen, da sich die Konditionierungstechnikenseit
der BfS−Erhebung verändert haben und durch Entwicklung von EDV−Programmeneine
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möglichst weitgehende Ausschöpfung der zulässigen Aktivitätsinventare von Abfallgebin−
denerreicht werden kann.

Die Abfälle werden für die Endlagerung vor dem Transport zum Endlager je nach Abfallart

in eine Matrix eingebundenundin einen Behälter eingebracht. In der GRS−Studie sind we−
der für die Behälter selbst noch für die Abfallgebinde die unterstellten Versagensgrenzen
für mechanische und/oder thermische Belastung benannt. Demzufolge sind auch keine

Angabenenthalten, wie Versagensgrenzen abgeleitet wurden. Auch in diesem zentralen
Punkt kann die GRS−Studie daher nicht nachvollzogen werden.

Ortsdosisleistung (ODL)

Die ODL von Abfallgebinden hängt entscheidend ab von deren Aktvitätsinventar, Strah−

lungsarten und −energie sowie der Abschirmwirkung von Behältern und Fixierungsmaterial.
Die GRSlegt der Transportstudie Konrad die Ergebnisse von Strahlenfeld− und Ortsdo−

sisleistungsrechnungenzugrunde, die im Rahmendersicherheitstechnischen Untersuchun−

gen von PTB/BfS zu Schacht Konrad für alle Abfallkategorien, d.h. für die 217 Referenzab−

fälle, durchgeführt wurden. Die Angabenlagen der GRS in Form der ODL in 1 bzw. 2 m
Abstand von der Abfallgebindeoberfläche vor [GRS 1991, AnhangI, 5.12]. Das Ergebnis der

umfangreichen Rechnungenwird in der Studie jedochlediglich durch eine Abbildung
illustriert, die die Verteilung der Anzahl von Transporteinheiten mit einer bestimmten ODL

in 2 m Abstand zeigt [GRS 1991, Bild 4.2]. Danacherstreckt sich die ODL über einen weiten

Wertebereich von weniger als 0,005 mSv/h bis zum zulässigen Grenzwert von 0,1 mSv/h.
Der Mittelwert − und damit die Grundlage weiterer Betrachtungen− liegt laut GRS bei etwa

0,03 mSv/h in 2 m Abstand voneiner Transporteinheit, womit der zulässige Grenzwert von

0,1 mSv/h in 2 m Abstand um "mindestens einen Faktor 3" unterschritten wird [GRS 1991,

5.221.

Abgesehen davon, daß die hier zitierte Behauptung der GRS−Transportstudie hinsichtlich
des Unterschreitungsfaktors des Grenzwertesnicht korrektist (der zulässige Grenzwert

wird nicht "mindestens", sondern im Mittel um den Faktor 3 unterschritten), ist anzuzwei−

feln, daß Abschätzungen zur Strahlenbelastung von Beschäftigten und Bevölkerung beim

unfallfreien Transport, die auf der Basis von Mittelwerten durchgeführt werden, konserva−

tiv sind. Die angelieferten Transporteinheitenverteilen sich laut Bild 4.2 [GRS 1991] jeweils
auf eine bestimmte Bandbreite der Ortsdosisleistung, und es wäre zu überprüfen, inwie−
weit die Wahleiner anderen Größe(z.B. Intervallobergrenze) angemessen gewesen wäre,
da sicherlich nicht ausgeschlossen werden kann, daß in einem oder in mehreren Jahren der

Mittelwert der ODL überschritten wird.

Der angegebene Mittelwert der ODL in 2 m Abstand berücksichtigt offenbar nur die y−

Strahlung der Abfallgebinde. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß auch Ge−
binde mit einer erhöhten Neutronenstrahlung in Schacht Konrad endgelagert werden(z.B.
Abfälle mit hohem Plutonium− oder Curiumgehalt aus der Wiederaufarbeitung). Es ist aus
der GRS−Transportstudie Konradnicht ersichtlich, in welcher Weise der dann auftretenden

n−Dosisleistung Rechnung getragen wurde.
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Weiterhinist nicht stichhaltig, daß der angenommeneMittelwert "auch längerfristig eine

angemessene Grundlagefür Dosisabschätzungen"darstellt [GRS 1991, 5.22]. Angesichts
der hohenKostenfür Transport und Endlagerung bestehtseit langem die Tendenz der Ab−

fallverursacher, die zulässigen Grenzwerte der Ortsdosisleistungen auszuschöpfen.Hierzu
existieren bereits EDV−Programme,die eine ’optimale? Ausnutzung gewährleisten sollen

(z.B. [HAUSER 1995]). Dies zeigt sich auch dadurch, daß das Bundesamtfür Strahlenschutz

als Antragstellerin für das geplante Endlagerbereits 1990 einen Ausschöpfungsgrad des

Dosisleistungsgrenzwertes, gemittelt über alle Abfallgebinde, von damals ca. 65% erwartet

[PLAN 1990, S. 3.4.6−9].

Auf Grundlage des Mittelwertes von 0,03 mSv/h und weiterer Annahmen wurde von der

GRS ein sogenannter kumulierter Wert der Ortsdosisleistung in 1 m Abstand von einer

Transporteinheit in Höhe von 0,1 mSv/h festgelegt. Dieses Vorgehenfür die Festlegung
eines für die Strahlenbelastung wichtigen Parameters kann nicht als konservativ und auf−

grund der oben genannten vorhersehbaren Veränderungenauchnicht als sachgerecht be−

zeichnet werden. 5

Aktivitätsinventare

Das radioaktive Inventar gehört zu den radiologisch relevanten Merkmalen von Abfall−

gebinden. Trotz der Ankündigung auf S. 3 der GRS−Transportstudie Konrad, diese Fragesei.

"für die Studie von besonderem Interesse" und würde daher "eingehend behandelt", ist die

tatsächliche Darstellung ausgesprochen mager, und zwar sowohlin Kapitel 4.3 des Haupt−
bandesals auch in Kapitel 2 von Anhang V − trotz entsprechender Überschriften wie

"Aktivitätsinventar der Abfalltransportbehälter" bzw. "Aktivitätsinventar von Transporten."
Obwohlaufgrund der Abfalldatenerhebungendes BfS angeblich umfassende Angaben
über das Nuklidinventar vorliegen, präsentiert die GRS−Transportstudielediglich eine gra−

phische Darstellung zur Aufteilung der Gesamtaktivität in einzelnen Transporteinheiten.
Die geringe Aussagekraft dieser Darstellung ist der GRS selbst klar. Dennocherfolgt keine
vertiefende Behandlung, zumindest in Form beispielhafter Beschreibungen von tatsächli−

chen Aktiviätsinventaren. Statt dessen werdenlediglich einige "Abfallnuklide" von radiolo−

gischer Bedeutung nebst Angaben zu Halbwertzeiten und Strahlungsarten aufgelistet.

Anhand der GRS−Transportstudie Konradläßt sich also nicht nachvollziehen, welche Aktivi−

tätsinventare im einzelnen als Grundlage für die Auswirkungen beim bestimmungsgemä−
Ben Transport sowie bei Transportunfällen (Quellterme) ausgegangen wurde.Dies schränkt

den Wert der Studie in sehr starkem Maßeein.

Die Festlegung der Aktivitätsinventare von Abfallgebinden bzw. Transporteinheiten beruht

offenbar auf den Angabenaus der Abfalldatenerhebungdes BfS. Aufgrund fehlender Do−

kumentationläßt sich jedoch nicht erkennen, in welcher Form die Angabendort erfaßt

sind; ob durchschnittliche oder maximal zulässige Aktivitäten oder möglicherweise Band−

breiten angegeben werden, bzw. Erwartungs−, Garantie−, Nominalwerte oder− sofern die

Abfälle überhaupt schon hergestellt wordensind − tatsächliche "Produktionswerte" bei den
Abfällen aus der Wiederaufarbeitung im Ausland.
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Angesichts der Vorgehensweise bei der Festlegung anderer Eingangsdaten(z.B. Ortsdosis−

leistung) kann allerdings vermutet werden, daß die GRS nicht von maximal zulässigen Nu−

klidinventaren pro Abfalltransportbehälter ausgegegangenist. Dieses Vorgehen wäreje−
doch insbesondere hinsichtlich der Bestimmung des Unfallrisikos nicht konservativ.

6.7.2  Strahlenbelastungen bei bestimmungsgemäßem Transport

Die Ermittlung der Strahlenexposition durch den unfallfreien Transport von Abfällen zum
_
geplanten Endlagerist eine der zwei Zielsetzungen der GRS−Transportstudie Konrad. Unter

Zugrundelegung der von der GRS in den vorstehendenKapiteln diskutierten Randbedin−

gungen(z.B. Ein−Schicht−Betrieb auf der Basis von 3.400 TE/a) sowie weiterer Festlegungen
werden beförderungsbedingt zu erwartende Kollektiv− und Individualdosenfür verschie−

dene Personengruppen abgeschätzt [GRS 1991, Kap. 7 sowie Anhang|].

In diesem Kapitel werden keine Strahlenbelastungen durch Freisetzungen nach Unfällen,
aber auch keine durch unplanmäßige Aufenthalte (Betriebsstörungen, konventionelle Un−

fälle usw.) berücksichtigt. Bei den angegebenen Wertenist also zu bedenken,daß sich die

Strahlenbelastungen durch solche Vorkommnisse noch erhöhen. können.

Auf die Kollektivdosiswerte wird im folgendennicht weiter eingegangen,da sie für das

weitere Verfahren nichtrelevantsind.

Kumulierte TI−Werte des Abfallbeförderungsaufkommens

Die Exposition von Personen im Strahlungsfeld von Abfallgebinden wird vor allem be−

stimmt durch folgende Parameter:
− Ortsdosisleistung als Funktion des Abstandes von Abfallgebinden,
− Beförderungsaufkommen,
− Expositionsdauer und
− Aufenthaltsort.

Als eine der wesentlichen Größen zur Individualdosisabschätzung wird von der GRSein

sog. kumulierter TI−Wert (KTI) der beförderten Gebinde ermittelt, d.h. der kumulierte Wert

der Ortsdosisleistung in 1 m Abstand der Transportbehälter bzw. Transporteinheiten. Ne−

ben dem Transportindex(Tl) selbst sind in dieser Größe auch die Anzahl der Gebinde pro

Sendung und die Zahl der jährlich beförderten Sendungenenthalten. In Tabelle 2.1

[GRS 1991, Anhang |] werden die numerischen Werte für ausgewählte Streckenabschnitte

aufgeführt. Da der GRS−Transportstudie Konrad keine Angabenfür die ODL in 1 m Abstand

zu entnehmensind,lassen sich die Zahlenangabenjedoch nicht nachprüfen.

Die von der GRS festgelegten Expositionsdauernsind nicht für die gesamte Region ange−
messen gewählt. Beispielsweise werden Geschwindigkeiten für LKW und Bahn herangezo−

gen, die für einige Gemeindegebiete mit Sicherheit zu hoch sind.
ar

GRShatallerdings
nur unkomplizierte Strecken betrachtet.
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Zu kritisieren ist, daß die kumulierten TI−Werte nicht konservativ sind. Zu ihrer Ermittlung
wurde:
+ ein Einschicht−Betrieb des Endlagers,
+ eine mittlere Ortsdosisleistung der Abfallgebinde,
+ eine mittlere Zahl von Gebinden pro Transport und

+ eine mittlere Zahl von Transporten pro Jahr
herangezogen. Da eine Überschreitung von Grenzwerten aber nicht am Mittel mehrerer

Jahre zu messenist, sondern für jedes Jahr der Grenzwert eingehalten werden muß,ist
dieses Vorgehen der GRS unangemessen.

Individualdosen für kritische Bevölkerungsgruppen beim Straßentransport

Die Individualdosen von Anwohnern, Passanten oder Beschäftigten an Zufahrtstraßen zum

geplanten Endlager durch Abfalltransporte auf der Straße (Szenarium 20% Straße / 80%

Schiene) betragen nach GRS wenigerals 0,02 − 0,03 mSv/a. Die für die Berechnungender

Strahlenbelastungen gewählten Randbedingungensind, unabhängig von denbereits kriti−

sierten Punkten der mittleren Ortsdosisleistung und dem Einschicht−Betrieb, nur für Auto−

bahnen oder Bundesstraßen ohne Ortsdurchfahrt plausibel. Für enge Ortsdurchfahrten

oder Stadtgebiet sind die Annahmenjedoch nicht durchgängig konservativ.

Vor allem drei Parameter müssen für Ortsdurchfahrten oder Stadtgebiet korrigiert werden:

+ Als geringster Abstand zwischen Person und Transportbehälter werden 5 m angenom−
men. Hierfür wäre ein Abstand unter 2 m zu berücksichtigen.

+ Eine zusätzliche Belastung durch verkehrsbedingte Haltezeiten wurde nur für jeden 20.

Transport unterstellt. Für bestimmte Anwohnerwärehier eine deutlich höhere Frequenz
zu unterstellen.

+ Als Transportgeschwindigkeit wurden 50 km/hunterstellt [GRS 1991, AnhangI, Tabelle

5.17]. Diese ist auf unter 30 km/hfestzulegen.

Einer Erklärung bedarf die Tatsache, daß sowohl in der GRS−Transportstudie Konrad

[GRS 1991, Tab. 7.1, S.46] als auch im "Ergebnisbericht zum 1. Untersuchungsabschnitt"

[GRS 1990, Tab. 7.1) jeweils gleichlautende Dosisbeiträge für die betrachteten Bevölke−

rungsgruppen aufgeführt werden, obwohl [GRS 1990] ein Szenarium 50% Straße / 50%

Schiene zugrundelegt und deshalb bei 20% Straßentransportanteil geringere Individualdo−

sen zu erwarten gewesen wären.

Individualdosen für kritische Bevölkerungsgruppen beim Schienentransport

Der Bahntransport von radioaktiven Abfällen zum geplanten Endlager (100% Schiene)
führt laut GRS zu jährlichen Strahlenexpositionenbeikritischen Bevölkerungsgruppen von

< 0,04 mSv (Anwohnerdes Streckenabschnittes Hannover/Braunschweig/Endlager) über

< 0,1 mSv (Beschäftigte der Schlackenverwertung nahe dem Übergabegleis nach Schacht

Konrad) bis zu <0,2 mSv (Bewohnerder gleisnächsten Gebäudein der Alten Salzdahlumer

Straße am Einfahrbereich des Rangierbahnhofs Braunschweig).

Der Wert für die letztgenannte Personengruppeist in den vergangenenJahren immerwie−

der Gegenstand von Diskussionen gewesen, ausgelöst durch die Tatsache, daß im
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"Ergebnisbericht zum 1. Untersuchungsabschnitt" [GRS 1990] für diese als potentiell am

höchsten belastet identifizierte Gruppe noch < 0,4 mSv/a ermittelt wurde und selbst für

die Anwohner von ortsfesten kerntechnischen Anlagen mit tatsächlichen oder geplanten
hohen radioaktiven Abgaben im Rahmen von Genehmigungsverfahren niedrigere Dosis−

belastungen abgeschätzt wurden(z.B. ca. 0,09 mSv/a Ganzkörperdosis überalle Bela−

stungspfade nachder "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" für die ehemals geplante Wie−

deraufarbeitungsanlage Wackersdorf).

Gemäß Aussagen der GRS auf verschiedenen Veranstaltungen (z.B. [LANGE 1992] und

[EÖT 1993b, S.61−12]) soll in [GRS 1990] im Sinne einer konservativen Abschätzung davon

ausgegangen wordensein, daß auch die WAA−Abfälle in Regelgüterzügen über den Ran−

gierbahnhof Braunschweig laufen. In [GRS 1991] wurdenfür die Strahlenbelastung am

Rangierbahnhof Braunschweig die WAA−Abfälle jedoch nicht berücksichtigt. Die gegenüber
1990 veränderte Basis (Referenzabfälle) soll sich nicht wesentlich auf die Strahlenbelastung

auswirken, so daß sich aufgrund des Anteils der WAA−Abfälle von ca. 50% am Gesamtauf−

kommendie Dosis auf 0,2 mSv/a halbiert hat [EÖT 1993b)].

Unabhängig vom Grundfür diese Differenz, zeigt dies einen erheblichen Einfluß der Rand−

bedingungen,die aus diesem Grund konservativ gewählt sein müssen.

Neben den bereits genannten Nichtkonservativitäten wurde die Aufenthaltszeit von Strek−

ken− bzw. RangierbahnhofsanwohnerInnen im Freien mit relativ geringen 25%angesetzt.

Die GRS hat zur Bewertung der von ihr abgeschätzten Individualdosen den von der IAEA

genannten Wert von 1mSv/a herangezogen. Abgesehen vonder unkorrekten Interpretation
dieses Wertes durch die GRS wird er den bundesdeutschen Strahlenschutzanforderungen
nicht gerecht. Siehe hierzu weitere Ausführungenin Kapitel 6.3.

6.7.3  Strahlenbelastungen durch Transportunfälle

Lastannahmen

Um das breite Spektrum möglicher Unfallbelastungen von Transportfahrzeugen und−be−

hältern zu erfassen, werden von der GRS insgesamt 9 Belastungsklassen (BK) definiert [GRS

1991, Kap. 8.2.1]. Sie werden bei rein mechanischer Behälterbelastung durch die

"Aufprallgeschwindigkeit" (3 Geschwindigkeitsintervalle, entsprechend 3 BK) bestimmt.Bei

thermischer Einwirkung ergebensich durch die Unterstellung zweier unterschiedlicher

Brandzeit−Temperatur−Verläufe, die zu jeder mechanischen Belastung hinzukommen, 6 Be−

lastungsklassen(2x3).

Das Vorgehen, jedem Brand eine vorhergehende mechanische Belastung zuzuordnen,ist
insbesondere für den Zugverkehr (mit Ausnahmeeinerdifferenzierteren Betrachtung für

Rangierbahnhöfe) angemessen undkonservativ. Nicht konservativ sind dagegen die

Lastannahmender GRS.
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Ber rein mechanischen Einwirkungen berücksichtigt die GRS−Transportstudie Konrad nur

den Aufprall auf eine harte Fläche. Konservativ wird die jeweilige Obergrenzedes Ge−

schwindigkeitsintervalls bei der Entscheidung, ob der Behälter versagt und wie großdie

Freisetzungsanteile sind, herangezogen. Für nicht konservativ halten wir die Vernachlässi−

gung anderer Arten mechanischer Einwirkung,z.B. Quetsch− und Punktbelastungen, die zu

einem lokal höheren Energieeintrag und damit zu einem früheren Behälterversagenals

beim flächigen Aufprall führen können(und auch bei PSE unterstellt wurden). Esist nicht

nachzuvollziehen, aus welchen Gründendie GRS−Transportstudie Konrad diese Belastungs−
arten nicht berücksichtigt hat.

Für Unfallsituationen, in denen es zu einer thermischen Einwirkung kommt, werden von

der GRS Brandbeaufschlagungen von 30 bzw. 60 Minuten mit einer Temperatur vonje−
weils 800°C sowieeineallseitige Umschließung des Abfallgebindes durch Feuer unterstellt.

Es ist unstrittig, daß diese Bedingungeneinen hohenAnteil tatsächlich auftretender

Brandsituationen abdecken. Es sind jedoch sowohl Brände mit längerer Dauerals auch mit

höheren mittleren Flammentemperaturen bereits aufgetreten. So wird in [PSE 1985] eine

maximale Branddauer aufgrund von Unfallstatistiken der Deutschen Bundesbahn von 4

Stunden angenommen. Als mittlere Flammentemperaturen unterstellt PSE 1000°C für

Feuer mit Branddauer 1 Stunde und 800°C für längere Branddauern. Allerdings sind auch

diese Beschränkungenwillkürlich und decken wederdie in der Literatur angegebenen
Werte noch die bisher aufgetretenen Brandbelastungenbei schweren Transportunfällen

(Schiene und Straße) konservativ ab (vergl. [GÖK 1990b]). Die Charakterisierung der Refe−

renzbrändein der GRS−Transportstudie Konrad halten wir deshalb für nicht konservativ.

Freisetzungsanteile

Grundsätzliche Probleme zur Ermittlung von Freisetzungsanteilen sind in Kapitel 6.5.2 dis−

kutiert. In bezug auf die Annahmender GRS sind hier noch folgende Ergänzungen anzu−

führen.

In der GRS−Studie werden die Abfallgebinde (Behälter + Abfallprodukt) anhand ihresFrei−

setzungsverhaltens in 8 Abfallgebindegruppen(AGG)eingeteilt [GRS 1991, Kap. 8.2.2 und

Anhang V]. Den jeweiligen Kombinationen aus den definierten 9 Belastungsklassen und

den Abfallgebindegruppen werden dann nuklidunabhängigeFreisetzungsanteile zugeord−
net. Ob dies konservativ geschehenist, läßt sich oft nicht überprüfen bzw. nicht nachvoll−

ziehen, da für die Höhe der Freisetzungsanteile in vielen Fällen keine Begründungen oder

Literaturverweise angegebensind.

Beispielhaft soll das hier für die Abfallgebindegruppe1 − bituminierte Abfälle in Stahl−

blechcontainern − näher betrachtet werden. Die GRSzitiert experimentelle Untersuchun−

gen, in denen − je nach Randbedingungen− unter thermischer Unfalleinwirkung Freiset−

zungsanteile zwischen 2 E−2 und 4 E−1 ermittelt wurden.Es folgt die Feststellung:

?Für die bei Transportunfällen vorliegende Unfallsituation stellt ein mittlerer

Freisetzungsanteil von 1 E−1 für sonstige radioaktive Stoffe einen abdecken−
den Wert dar." [GRS 1991, Anhang V, S. 8].
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Eine Begründung, warum dieser Wert abdeckendsein soll, erfolgt nicht. Es wird auch nicht

diskutiert, daß in der Literatur für einzelne Nuklidarten unterschiedliche Freisetzungsraten
benannt sind. So nennt [NUKEM 1986] maximale Freisetzungsraten von3,5 E−1 für Cäsium

und 1,5 E−1 für Plutonium (bei Feuerdauern von 30−36 Minuten). Mit gleicher Berechtigung
kann deshalb beim Brand bituminierter Abfälle auch eine höhere Freisetzungsrate als die

von der GRS gewählte angenommenwerden.

Die angegebenenFreisetzungsanteile für kombinierte Belastungen [GRS 1991, Tab. 8.2.1]

legen den Schluß nahe, daß sie im wesentlichen aus der Literatur übernommenoder aus

dieser abgeleitet wurden. In der Literatur werden jedochfast ausschließlich Werte genannt,
die für Feuer mit bestimmten Randbedingungenermittelt wurden. Das heißt, eine vorher−

gehendeZerstörung der Abfallmatrix durch mechanische Belastung wurde nicht berück−

sichtigt. Der GRS−Studie ist nicht zu entnehmen, wie mit diesem Problem umgegangen
wurde.

Unfallfolgen

In der GRS−Studie werdenals Ausgangspunktfür die Unfallfolgenberechnung wahrschein−

lichkeitsabhängige Quellterme ermittelt. Dies geschieht auf Grundlage der ermittelten Un−

fallwahrscheinlichkeiten, den Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einzelner Belastungs−
klassen für die Behälter, den Behälterinventaren und denbelastungsklassenabhängigen
Freisetzungsanteilen. Die Vielzahl möglicher Unfallabläufe wurde mit einem Monte−Carlo−

Programm simuliert und hatte mehr als 37.000 einzelne Quellterme zur Folge. Für eine

sinnvolle Weiterbearbeitung wurden diese Daten in sogenannten Quelltermgruppenzu−

sammengefaßt. Entscheidend beieiner solchen Aggregation der Datenist, daß ihre Fülle

reduziert wird, ohne daß Aussagekraft verlorengeht. Dabeiist es wichtig, daß gerade
schwere Unfälle mit zwar sehr geringer Wahrscheinlichkeit, aber mit gravierenden Auswir−

kungen,nicht vernachlässigt werden. Auf Schwächen, die mit der Methode zusammen−

hängen und möglicherweise gerade dies zur Folge haben, wird in [HIRSCH 1992] einge−

gangen.

Ausgehendvon den Quelltermen werden mit einem Unfallfolgenprogramm (UFOMODaus

dem Kernforschungszentrum Karlsruhe) die Unfallauswirkungen berechnet. Unter Berück−

sichtigung der meteorologischen Häufigkeitsverteilungen von Diffusionskategorien, Wind−

geschwindigkeiten, −richtungen und Niederschlagsraten werdenstatistische Verteilungen
der abgelagerten Aktivität sowie der potentiellen unfallbedingten Strahlenbelastung für

unterschiedliche Entfernungen vom Unfallort berechnet. Die Darstellung der Ergebnisse

erfolgt in Form von kumulativ komplementären Häufigkeitsverteilungen der effektiven Le−

benszeitdosis bzw. der Cs−137−äquivalenten Bodenkontamination im 25 km−Umkreis um

das geplante Endlager.

Dieser Ansatzliefert jedoch kein vollständiges Bild der möglichen Schadensfolgen. So wer−

den z.B. durch die Annahmeeiner Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wetterbedingungen

weniger häufige Wetterlagen (z.B. sehr labile oder sehr stabile Diffusionskategorien, sehr

schwere Regenfälle), die besonders hohe radiologische Auswirkungen verursachen,stati−
stisch "weggemittelt".
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Die Behandlung der Unfallauswirkungen im Nahbereich geschieht in sehr unzureichender

Weise. Erst für Enfernungen größer als 250 m vom Unfallort werden sämtliche Belastungs−

pfade zugrundegelegt; für kleinere Enfernungen werdenlediglich ?zur Orientierung"

[GRS 1991, S.121] gesonderte Berechnungenderpotentiellen Strahlenbelastung durch

Inhalation durchgeführt. Zur Begründungführt die GRS an, daß

?für geringere Entfernungen von einem Unfallort ... Berechnungen von poten−
tiellen Strahlenexpositionen ohne Annahmeirgendwelcher Gegenmaßnahmen

nach Unfalleintritt zunehmendunrealistischer"

sind, und daß bei Bränden, die zu höheren Unfallauswirkungen führenals rein mechanisch

ausgelöste Unfälle, die maximalen Schadstoffkonzentrationen erst in mehreren 100 m Ent−

fernung auftreten [GRS 1991, 5. 119].

Das zweite Argumentist in dieser Allgemeinheit falsch. Bei Regenist nämlich damit zu

rechnen, daß die höchsten Ablagerungen durch den Washout von radioaktiven Stoffen in

der Nähe des Unfallortes erfolgen. Das Modell der "Störfallberechnungsgrundlage" zur Ab−

schätzung von Unfallauswirkungen beinhaltet dieses auch. Das erste Argument der GRSist

hingegen wederlogisch noch angemessen. Über GegenmaßnahmennachTransportunfäl−

len, bei denen radioaktive Stoffe freigesetzt wordensind, wird im Ernstfall nicht nach der

Entfernung vom Unfallort, sondern nach anderenKriterien wie der Höhe der Kontamina−

tion selbst und der Durchsetzbarkeit von Eingreifrichtwerten entschieden.

6.7.4 Zusammenfassung zur GRS−Transportstudie Konrad

Die Zielsetzung der GRS−Studie ist ?Art und Ausmaß der mit den Abfalltransporten zum

Endlager Konrad einhergehendenRisiken zu quantifizieren?. Die Ergebnissesollen die öf−

fentliche Diskussion ?auf eine sachliche Grundlage?stellen. DiesesZiel ist aus unserer Sicht

nur zum Teil erreicht worden. Die Studie beinhaltet zwar eine Fülle von Daten undstellt

auch eine Weiterentwicklung einer Methodik zur Behandlung des Themas Transporte ra−

dioaktiver Abfälle dar, aber an einigen wichtigen Stellen fehlen die Basisdaten (zum Bei−

spiel Abfalldatenblätter) und sind Annahmennicht begründet. Damitist sie in Teilen nicht

nachvollziehbar.

Bei der Bestimmung der Dosisbelastungen für den bestimmungsgemäßenTransport wer−

den die Eingangsparameter zum Teil nicht konservativ festgelegt, sondern Mittelwerte her−

angezogen(z.B. Anlieferungszenario, Ortsdosisleistung). Obwohl ein Zweischicht−Betrieb

des Endlagers beantragt ist, wird nur ein Einschicht−Betrieb berücksichtigt (woraus die

Halbierung der Strahlenbelastungenfolgt), da dieser ?realistisch erscheint?. Die Ortsdosis−

leistungen werden von zum damaligen Zeitpunkt real existierenden Abfallgebinden abge−
leitet und nicht an den zulässigen Grenzwertenorientiert. Damit ist nicht gewährleistet,
daß die Berechnungen bzw. Abschätzungender GRS bei Veränderungen der Konditionie−

rungstechnik und technischen Fortschritten bei der Ausschöpfung derzulässigen Kenn−

werte noch Gültigkeit besitzen.
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Für die Betrachtung der Auswirkungen von Transportunfällen wurde als Methodik die Pro−

babilistische Risikoanalyse gewählt. Diese wurdein einigen Bereichenin bezug aufdie

Transportproblematik weiterentwickelt. Systemimmanent wird bei den Eingangsparame−
tern überwiegend mit Erwartungswerten operiert. Das heißt es wurden Werte herangezo−

gen, die zum Zeitpunkt der Analysenerstellung als realistisch angesehen wurden. Änderun−

gen in den Jahren seit 1991 und in der Zukunft werden durch die Studie daher nicht un−

bedingt abgedeckt. Durch die statistische Vorgehensweise bei der Ermittlung derEintritts−

wahrscheinlichkeiten für Unfälle mit relevanten Freisetzungen und deren Auswirkungen
werdenin weiten Bereichen konsequent konservative Randbedingungen’verdrängt’.

Insgesamt kann die GRS−Studie als eine der Grundlagen für die öffentliche Diskussion an−

gesehen werden. Als alleinige Entscheidungsgrundlageist sie jedoch nicht geeignet, da

durch sie die möglichen Strahlenbelastungen und damit zusammenhängenden Auswirkun−

gen sowohl für den bestimmungsgemäßen Transport wie auch für Unfälle unterschätzt

werden.
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Auszug aus Kapitel 8, Ermittlung der Freisetzung vonradioaktiven

Materialien bei Transportunfällen, in [PSE 8 1985]

&− 14

ioneaklerzer Anfall wird als feuerwiderstandsfähig Angesehen.

Finnische Experimente mit sieuliertend zenent erben Abfällen erga«

bei bei einer. BI0?T−Feuer nach einer Stunde eine naxinale Aktivi−

+tetsfreisetzung für Cs von 13 5 /HKA=1/f.

Erandversuche mit zementiertan Abfällen bei IHE ergaben tei

10B0*C−Feuetr eine raairale H?D−Hassenfraisatzung
vor 29 2. Dies

entspricht den Wasser−Zenent−Hert der Zenerawäbrin (Abb 9,242

1}. Als maximaler Freisatzungsbruchteii fir die Go−AKtivitge wind

1.10% ja?? ays den Ancaben In ZYB−1/ abgelettet.

Für die anderen in zenertierten Abfällen vorliegence Radiomiktide

ltenen keine Fraisetzungsbruchteile bei thermischer Belastung vor.

Ir den Exge−inenten wurde heraysgefunden, daß bei der thermischen

Eclaskyung In wesentlichen freies Porenwesser freigesetzt wind.

Heiterhin ist festgestellt worden, da3 die Freisetzung von [s

ausschließlich durch die Hasserfrelsetzung hervorgerufen wird und

daher keine nuklädspezifische Freisetzung nie Ausnahne won HIQ für

möglich gahslten ntrd, Im wesentlichen Ist die Radianuklidfreiser−

Zune bei tnermischer Belastung sehr gering.

Inta* diesem Mintergrund kann davon ausgegangen werten, 443 Mmixi−

mal der Hasseranteil des Zemartsteins von 50 I freigesetzt Wer−

den kann.

ronservativ wird für alle Radionuklide bein Verdamafungsvrargang

ein, Abstreiffaktor von etwa 10 nach Hishina MI−1/ zugrunde

gelegt.

Legt man den Fall maximaler Freisetzung zugrunde, sp ergiot sich

afn Freisetzungsbruchteil vor

Bed
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